
Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Burgenländlschen Landtages der XIII. Wahlperiode

Initiativantrag

Zahl 13 -76

Antrag

Beilage 142

der Abgeordneten Karl STIX, Rudolf MOSER, Ivan
WURGLlCS, Dipl. Ing. Johann KARALL, Dr. GUnter
WIDDER, Dr. Wollgang DAX und Genossen auf Er
lassung eines Landesverfassungsgesetzes über die
Verfassung des Burgenlandes

Der Landtag wolle beschtießen:

LANDESVERFASSUNGSGESETZ

vom über die Verfassung des Burgen-
landes (L-VG)

Der Burqenländtecne Landtag hat beschlossen:

I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Artikel 1

Staatsform

(1) BUllgenland ist eln demokr:atlscher und sozialer
Rechtsstaat.

(2) Burgenland gr.ündet auf der Freiheit und Würde des
Menschen; es schützt die Entfaltung seiner Bürger in ei- I

ner gerechten Gesellschaft.

(3) Burgenla:nd ist ein selbständJges Bundeeland dar
dernokrattschen RepubUk österreich.

Artikel 2

Staatsgewalt

.oie Staatsgewalt geht vom Volk aus. Sie wird vom
Vo&k ,in Wahlen, Volksbegehren und Volksabstimmungen
sowie durch seine verfassungsmäßig bestellten Vertr:e
tungsorg·ane ausgeübt.

Artikel 3

Partelen

Die Existenz und Vielfalt pol·ltlscher Partelen .sInd we
sentliche Bestandteile der demokratlsctum Ordnung ctee
landes. Die politischen Parteien wirken ·an der politischen
WlUensbildung des Volkes mtt,

Artikel 4
sentliche Bestandteile der demokratischen Ordnung ctee
landes. Die politischen Parteien wirken ·an der politischen
WlUensbildung des Volkes mtt,

Artikel 4

Landesgeb.iet

(1) Bur.genland umfaßt das durch StaatsvertrAge und
Gesetze In seinem ·gegenwärtlgenBestand festgelegte
Landesgebiet.

(2) Gebietsänderungen bedürfen übereinstimmender
V-erfassungsgesetze des Landes und des Bundes.

Artikel 5

Landesbürger

Österreichische Staatsbürger, die in einer Gemeinde
des Burgenlandes ihren ordentlichen Wohnsitz haben,
sind Bur.genländische Landesbürger.

Artikel 6

Landessprache

Die deutsche Sprache ,ist, unbeschadet der den sprach
lichen Minderheiten bundesgesetzl.ich eingeräumten Rech
te, die Landessprache.

Artikel 7

Landeshauptstadt und Sitz der obersten Organe

(1) Landeshauptstadt und SUz des lJandtages und der
Landesragiellung ist die Fretstadt Eisenstadt.

(2) F,ür die Dauer außerordentlicher Verhältnisse kann
der Landeshauptmann den Sitz der Landesregierung und
mit Zustimmung des Präsidenten des Landtages den Sitz
des Landtages an einen anderen Ort verlegen.

Artikel 8

Landlassymbole

(1) Die Farben des Burgenlandes sind rot-gold.

(2) Das Landeswappen des BtIrgenlancfes .[st in golde
nem Schild ein roter, ,golden gekrönter und bewehrter, rot
bezungter, widersehender Ad~er mU ausgebr:elteten Schwin
gen, der auf einem schwarzen Felsen steht, In den Ober
ecken von zwei schwarzen breJtendlgen KretJzchen be
gleitet wird und diassen Brust mit einem dreimal von ·rot
und kürsch .gespaltenen und ,golden eingefaßten Schildchen
belegt 1St.

(3) Das LandeSSIiegei des Burgenlandes weist das In
Absatz 2 beschriebene Landeswappen mit der Umschrift
..Land Burgent~~,·.auf.

IA\ .njo I .~n.nOC!.h\l",ru:o .nOiC> .R........onl<lln"'.o.o t... ,.,..... I I....,.,
belegt 1St.

(3) Das LandeSSIiegei des Burgenlandes weist das In
Absatz 2 beschriebene Landeswappen mit der Umschrift
..Land Burgent~~,·.auf.

(4) ,Oie Landeshymne des ·B1Jrgenlandes lst das Lied
,.Meln HeJmatvolk, mein Heimatland".

(5) Nähere Bestimmungen Qber dte burgenlä.ndlschen
Landessymbole und deren Verwendung elnd durch Landes..
g'a5etz zu treffen.
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11. GESETZGEBUNG DES LANDES

A. LANDTAG

Artikel 9

Organ der Gesetzgebung

Der Landtag übt die Gesetzgebung des Landes aus.

Artikel 10

Zusammensetz.ung und Wahl des Landtages

(1) Der Landtag besteht aus 36 Mitgliedern (Landtags
abgeordneten). Bei Abstimmungen und Anträgen im Land
tag ist von dieser ZahJ auszugehen.

(2) Die Mitglieder des Landtages werden auf Grund des
gleichen, unmittelbaren, .geheimen und persönlichen Var
hältniswahlrechtes gewählt.

(3) Wahlberechti.gt sind alle österreichischen Staa,IJs
bürger, die am Stichtag der Wahl das 19. Lebensjahr voll
endet, ihren ordenUichen Wohnsitz tm Burgenland haben
und vom Wahlrecht nicht ausgeschlossen sind . Der Stich
tag ist von der Landesregierung festzusetzen.

(4) Wählbar slnd alle Wahlberechtigten, die am Stich
tag der Wahl das 21. Lebensj-ahr vollendet haben.

(5) -Die Ausschließung vom Wahlrecht und von der
Wählbarkeit kann nur die FoI·g'e einer .geflichtlichen Ver
urteHung oder Verfügung sein.

(6) Der Wahltag muß ein Sonntag oder ein anderer
öffentlicher Ruhetag sein.

Artikel 11

Wahlkreiseinteilung

(1) Das Landesgebiet wird in räumlich geschlossene
Wahlkreise ·geteilt , deren Grenzen die Grenzen der politi
schen Bezirke -nicht schneiden düflfen. .oIe Zahl der Land
tagsabgeordneten Ist auf die Wahlb'öflechtig.ten eines Wahl
kreises (Wahlkörpers) im Verhältnis der Bür.gerzahl der
Wahlkrei ,se, das ist die zahl der Staatsbürger, zu vertei
len, die nach dem .Ergebnis der letaten Volkszählung in
den Wahlkreisen ihren ordentlichen Wohnsitz hatten. Eine
Gliederung der Wählerschaft in andere Wahlkörper :ist nicht
zulässig.

(2) Die näheren Bestimmungen über d.ie Bildung der
Wahlkreise, iibar die Verteilung der Landtagsabgeordneten
auf diese, über die Wahlberechtigten und d~e Wählbarkeit
sowie über das Wahlver:fahren sind durch die Landtags
wahlordnung zu treffen.

Artikel 12

Gese~gebungspeniode

(1) Die Gesetzgebungsperiode des Landtages dauert
fünf Jahre vom T.ageseines ersten Zusammentrittes an
gerechnet, j'aden~allsaber bts z,u dem Tage. an dem der

r .. 'uftv, .,

Gese~gebungspeniode

(1) Die Gesetzgebungsperiode des Landtages dauert
fünf Jahr.e vom T.ageseines ersten Zusammentrittes an
gerecnnet, j'ooen~allsaber b~ z,u dem Tage, an dem der
neue Landtag 'z,usammentr:itt. Die ,Landesregierung hat die
Wahl des Landtages so anzuordnen, daß -der neue Land
tag am Tage nach dem Ablauf des ßünften Jahres .der Ge
setzgebungsperlode zusammentreten . kann.

(2) Der neue Landtag ,ist so elnzubel'Ufen, daß die
Abhaltung se lner ersten Sitzung !Inner.halb von vJer Wochen
nach der Wahl möglich ist.

(3) Den neuen Landtag hat dar Präskient des alten
Landtages zur ersten Sitzlungeinzuberufen, in der er den
einstweiligen Vorsitz führt . .für die Vertretung des Präsi
denten ist Artikel 18 sinngemäß anzuwenden.

Artikel 13

Auflösung des Landtages

(1) Vor Ablauf der Gesetzgebungsper.iode kann der
Landtag durch Gesetz seine Aut,Iösung beschUeßen. DIe
BeschluBfassung über dieses Gesetz kann erst am zWodi
ten Wer,ktag nach der Einbrlngung des Antrages erfolgen.
Zu einem solchen Beschluß ist die Anwesenhe-it von min
destens der Häl,fte der Landt8gsabgeordneten erforder
lich. Auch in -diesem Fall dauert die Gesetzgebungsperiode
bis zum Zusammentritt des neuen Landtages.

(2) Die Landasregierung hat ·blnnen drei Wochen nach
der Auflösung des Landtages Neuwahlen auszuschreiben
und den Wahltag so festzusetzen, daß die Wahl zum trü
hestmöglichen Zeitpunkt durchgeführt werden kann. Artikel
12 Absätze 2 und 3 sind anzuwenden.

Artikel 14

Landtagsklubs

Mitglieder des Landtagsklubs derselben wahlwerben
den Partei haben das Recht, sich :in einem Klub zusam
menzuschließen. Die Konstltuieru.ng eines K~ubs -ist dem
Präsidenten des Landtages schriftlich mitzuteilen.

Artikel 15

Wahl der Präsidenten des Landtages

(1) Dar Landtag wählt aus seiner Mitte den Präsiden
ten. den Zweiten Präsidenten und den Dritten Präsidenten.
Die Präsidenten des Landtages bleiben auch ·nach Ab
lauf der Ges.etzgebungsperiode oder nach Auflösung des
Landtages im Amt, bis der ne-ue Landtag die neuen Prä
sidenten gewählt hat.

(2) Der Präsident, der Zweite Präsident und der Dritte
Präsident werden vom Landtag mit einfacher Stimmen
mehrheitauf Grund elnes .gemeinsamen Wahlvorschlages
jerrer Parteien 'gewählt, denen nach den Grundsätzen der
Venhältniswahl ,ei,n Präsident zukommt; der Wahlvorschlag
muß jeweils von mehr als der Hälfte der ·Landtagsabg.eolld
neten dieser Parteien ,unter1eTtigt sein.

(3) Wird ein gemeinsamer Wahlvorschlag nicht einge
bracht oder erohält er nicht die erforderliche Stimmenan
zahl, so sind der Präsident, der Zweite Präsident und der
Drtltte Präsident nach den Bestimmungen der Absätzlc) 4
bis 7 ziI wähl.en. .

(4) Der Präsident wtrd vom Landtag auf Grund elnes
Wahlvorschlages der rnendatsstärksten, bei gleicher Man
datsstärke von der nach dem ·Ergebnls der letzten Land
tagswahl an Stimmen stärksten Partei mit mindestens der
bis 7 zu wähl,en. .

(4) Der Präsident wtrd vom Landtag auf Grund eines
Wahlvorschlages der mandatsstärksten, bei gleicher Man
datsstärke von der nach dem ·Ellgebnls der letzten Land
tagswahl an Stimmen stärksten Partei mit mindestens der
Hälfte der abgegebenen Stimmen gewählt. Erhält dieser
Wahlvorschlag nicht ·dle ertordenlehe Stimmen anzahl, dann
wird der -Präsldent Jn einem .gesonderten Wahlgang ohne
.Bindung an diesen Wahlvorschlag mit einfacher Stimmen
mehrheit gewählt.

(5) Der Zweite Präsident wirrd ~uf 'Grund eines Wahlvor
schlag.es der an Mandaten zweitstärksten, bei gleicher



Mandatsstärke von der nach dem Ergebnis der letzten
Landtagswahl an Stimmen zweitstärksten Partei gewählt.
Der Zweite Präsident ist gewählt, wenn der Wahlvorschlag
mindestens zwei Droittel der Anzahl an Stimmen, bezogen
auf die Zahl der Landtagsabgeordneten jener Partel, die
den Wahlvorschlag eingebracht hat, Iel'1hält. Erhält dieser
Wahlvorschlag nlcht die erforderliche Stimmenanzahl, dann
wird der Zweite Präsident in einem gesonderten Wahlgang
ohne Bindung an diesen W.ah.vorsch~a9 mit einfacher
Stimmenmehrheit gewählt.

(6) Die Erstattung des Wahlvorschlages für den Zwei
ten Präsidenten obliegt jedoch der an Mandaten stärksten,
bei gleicher Mandatsstärke der nach dem Ergebnis der
letzten Landtagswahl an Stimmen stärksten Partei, sofern
sie nicht den Präsidenten stallt. F.ür das Wahlverfahren
ist Absatz 5 anzuwenden.

(7) Der Dritte Präsident wird in Siinngemäßer Anwen
dung des Artikels 53 Absatz 7 und 8 gewählt.

Artikel 16

Abberufung der Präsidenten des Landtages

(1) Der Landtag kann den Präsidenten, den Zweiten
Präsfdenten sowie den Dritten Präsidenten durch Be
schtuß abberufen.

(2) Ein Antrag auf Abber.ufungdes Präsidenten kann
gültig nur von mehr als der Hälfte ,der Mitglieder des
Landtages ,gestellt werden. Ein Antrag auf Abberufung
des Zweiten und Dritten Präsidenten kann gmtig nur von
mehr als der Hälfte der Lam:ltagsabgeordnraten jener Par
teien gestellt werden, über deren Wahl-vollSchlag sie ge
wählt wurden.

(3) Ein Beschluß, mit dem der Präsident abberufen
wird, kann nur bei Anwesenheit von mindestens der Hälfte
der Mitglieder des Landtages und mit elner SUmme mehr
als der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen ga
faßt werden. Ein Beschf.uß, mit dem der Zweite und Dritte
Prä.g,~dentabberu!fen wird, kann nur mit einer Mehrheit
von mindestens zwei Dritteln der Anzahl der Stimmen,
bezogen auf die Zahl der Landtagsabgeordneten jener
Parteien, über deren Wahlvorschlag sie gewählt wurden,
gefaBt werden.

(4) Wuroden die Präsidenten in einem .g~onderten Wahl
gang ohne Bindung an einen Wahlvorschlag gewählt,
kann ein Beschluß, mit dem ein so ,gewählter Präsident
abberufen wird, gültig nur bei Anwesenheit von minde
stens der Hälfte der Landtagsabgeordneten und mit einer
Stimme mehr als der ,einftachen Mehrheit der abgegebenen
Stimmen gefaßt werden.

Artikel 17

Aufgaben des Präsidenten des Landtages

(1) Dar Präsident ber:uft den Landtag In jedem Jahr zu
einer ordentlichen Tagung und Innerh.alb der Tagung zu

Artikel 17

Aufgaben des Präsidenten des Landtages

(1) Dar Präsident ber:uft den Landtag In jedem Jahr zu
einer ordentlichen Tagung und Innerh.alb der Tagung zu
den einzelnen Sitzungen .ein. Die ordentliche T.agung soll
nicht vor dem 15. September obegrtnnen und nicht länger
als bis zum 1. August des folgenden Jahres währen. Der
Präsident kann den Landtag ·auch zu außerordentlichen
Tagungen einberufen.

(2) Wenn die landesregierung oder mindestens ein
Sechstel der MUglieder des landtages es verlangen, so
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hat der Präsident den Landtag binnen 'öiner Woche so
elnzuberuten, daß er innerhalb einer weiteren Woche zu
sammentreten kann. Sofern diese In die tagungsfreie ZeU
fällt, hat der Präsident zugleich auch elne außerordentliche
Tagung einzuberufen.

(3) Der Präsident führt den Voreltz ,im Landtag; sein
Stimmrecht bleibt gewahrt.

Artikel 18

Vertretung der Präsidenten des Landtages

(1) Im Falle der Vtar:hinderung wird der Präsident durch
den Zwelten Präsidenten und bel dessen Verhi:nderung
durch den Dritten Präsidenten vertreten.

(2) Der Präsident kann sich bei der Führung des Vor
sitzes im Landtag durch den Z,weiten Präsidenten oder
den Dritten Präsidenten vertreten lassen.

(3) Wenn die gewählten ?Jräsidenten an der AusÜbung
ihres Amtes verhindert oder Ihre Ämter er,ledigt slnd, führt
das an Jahren älteste Mitglied des landtages den Vor
sitz, sofern es an dar Ausübung seiner Funktionen nicht
gehindert ist und einer P.artei allQehört, die Im Zeitpunkt
der Verhinderung der Gewählten oder der Erledigung der
Ämter im Präsidium des Landtages vertreten war; dieses
Mibg~ied hat den Landtag sofort elnzuberutsn und nach
Eröffnung der Sitzung die Wahl von drei Vorsitzenden,
welche die Funktionen der verhinderten Präsidenten über
nlahmen oder im Falle der Ertedigung der Ämter, die Wahl
der Präsidenten vornehmen zu iassen.

(4) Wenn das Mj;tglied des Landtages dieser Pflicht
binnen drei Tagen, vom Eintritt der Verhinderung der Prä
sidenten oder der Er.led~gung der Ämter an gerechnet,
nicht nachkommt, ,gehen die vorher genannten Rechte an
das nächste jeweils älteste Mitglied des Landtages 'über,
bei dem die in Absatz 3 ange~ühr:ten Voraussetzungen
zutMffen.

(5) Die so gewählten Vor.sitzenden :bleiben im Amt, bis
mindestens einer der an -der Ausübung ihrer ,Funktionen
verhinderten Präsidenten sein Amt wieder ausüben kann.

Artikel 19

Landtagsdirektion

(1) Die Landtagsdirektion ist die GeschäftssteUe des
Landtages. Diese besteht aus dem Landtagsdirektor, dem
Landtagsdirektor-Stellvertreter· und den übrigen IBedienste
ten.

(2) Der Präeldant ·b'aStellt .nach Maßgabe der BestIm
mungen der Geschäftsordnung des Landtages den Land
tagsdirektor unddte .Bedlensteten der Landtagsdirekt~on.

(3) Dem Landtagsdirektor obliegt die ,Leitung des Inne
ren Dienstes der landtagsdIrektion. Der landtagsdirektor
und sein Stellverwi'ter müssen rechtskundtge Verwaltungs-
b~~rut~- sjtjO. .._n__ . _'._"<:11 --- __" <:11 .. ~.. _

tagsdirektor unddte .Bedlensteten der Landtagsdirekt~on.

(3) Dem Landtagsdirektor obliegt die ,Leitung des Inne
ren Dienstes der landtagsdIrektion. Der landtagsdirektor
und sein Stellverwi'ter müssen rechtskundtge Verwaltungs
beamte sein.

ArtIkel 20

Oftentllchkeit der Sitzungen und sachliche Immunität

(1) Die Sitzung,en des Landtagas sLndöffenUich.

(2) 10Ie Öffentlichkeit wird ausgeschlossen, wenn es
vom Vorsitzenden oder von .mindestens einem Sechstel
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der anwesenden Mitglieder des Landtages verlangt und
vom Landtag nach Entfernung der Zuhörer beschlossen
wird.

(3) Wahrheitsgetreue Berichte über die Verhand~ungen

in den öffentlichen Si~ungen des Landtages und seiner
Ausschüsse bleiben von jedor rechtlichen Verantwortung
frei.

Artikel 21

Geschäftsordnung des Landtages

(1) Die Führung der Geschäfte des Landtages wird
durch ein besonderes Ges,etz ,geregelt, welches nur bei
Anwesenheit von mindestens der Hälfte der Mitgl,ieder des
Landtages und mit einer Mehrheit von mindestens zwei
Dritteln der abgegebenen Stimmen beschlossen oder ge
ändert werden kann (Geschäftsordnung des Landtages).

(2) In der Geschäftsordnung ist auch zu bestimmen, daß
der Landtag zur Vorberatung seiner Verhandlungsgegen
stände Ausschüsse zu bilden hat. Die Zusammensetzung
der Ausschüsse hat den Grundsätzen der Verhältniswahl
(d'Hondtsches Verfahren) zu entsprechen.

B. STELLUNG DER MITGLIEDER DES LANDTAGES

Artikel 22

Fre~lCos Mandat

Die Mitglieder des Landtages sind bei Ausübung dieses
Berufes an keinen Auftrag gebunden.

Artikel 23

Angelobung

(1) Die Mitglieder des Landtages haben bei hrem Ein
tritt in den Landtag Über Aufforderung des Präsidenten
des alten Landtages durch die Worte ..Ich gelobe" unver
brüchliche Treue der Republ,ik österreich und dem Bur
genland, stete und volle Beachtung der Gesetze und ge
wissenhafte Erfüllung lhrer Pflichten zu ,geloben.

(2) Später eintretende Landtagsabgeordnete leisten
über Aufforderung des Präsidenten des Landtages die
Angelobung bei ihrem Eintritt.

Artikel 24

Persönliche Immunität

(1) Die Mitglieder des Landtages dümen wegen der in
Ausübung Ihres Berufes geschehenen Abstimmungen nie
mals, wegen der ,in ·dieS'am Beruf gemachten mündächen
oder schriftlichen Äußerungen nur vom Landtag verant
wortlich ,gemacht werden.

(2) Oie Mitglieder des Landtages dürten wegen einer
strafbaren Handlung - den FaH der Erg,reifung auf fr:ischer
J:'A.t.~""\. V8.e~V..U~('t Aoi"'QP..l<A",,"~chA"'~.AJJQa,qon.r.v""mQn~.onu·

oder schriftlichen Äußerungen nur vom Landtag verant
wortlich ,gemacht werden.

(2) Oie Mitglieder des Landtages dürten wegen einer
strafbaren Handlung - den FaH der Erg,reifung auf fr:ischer
Tal bei Verübung eines Verbrechens ausgenommen - nur
mit Zustimmung des Landtages verhaftet werden. Desglei
chen bedürfen HaUS1:lurchsuchungen bei Mitg~iedern des
Landtages der Zustimmung das Landtages.

(3) Ansonsten dümen Mitglieder des Landtages ohne
Zustimmung des Landtages wegen einer strafbaren Hand
lung nur dann behördlich ve,rlolgt werden, wenn diese
offensichtlich In keinem Zusammenhang mit der potltlsehen

"f,ätig,keit des betreffenden Landtagsabgeordneten steht.
Die Behörde hat jedoch eine Entscheidung des Landtages
über das Vorliegen raines solchen Zusammenhanges ein
zuholen, wenn dies der betreffende Landlagsabgeordnete
oder mindestens ein Drittel der MitgUeder des rnlt diesen
Angelegenheiten betrauten ständigen Ausschusses ver
langt. Im Falle eines solchen Verlangens hat jede behörd
liche VerlolgungshandlullQ sofort zu unterbleiben oder ist
eine solche abzubrechen.

(4) Die Zustimmung des Landtages ,gilt in allen diesen
Fällen als erteilt, wenn der Landtag über ein entsprechen
des Ersuchen der zur Verfolgung ber:ufenen Behörde nicht
innerhalb von acht Wochen entschieden har: zum Zwecke
der rechtzeitigen Beschlußf.assung des Landtages hat der
Präsident des Landtages ein solches Ersuchen spätestens
am vorletzten Tag dieser Frist zur Abstimmung zu stellen.
Die tagungsfreie Zeit wird in diese Frist nicht eingerech
net.

(5) Im Falle der Ergreif,ung auf frischer Tat bei Ver
übung eines Verbr:echens hat die Behörde dem Präsiden
ten des Landtages sogleich die geschehene Varhaftung
bekanntzugeben. Wenn es der Landtag oder in der ta
gun,gsfreien Zeit der mit diesen Angelegenheiten betraute
ständige Ausschuß verlangt, muß Idie Haft aufgehoben oder
die Verfolgung überhaupt unterlassen werden.

(6) Die Immunität der Mitglieder des Landtages endet
mit dem Tag des Zusammentelttes des neuen Landtages.
bei Organen des Landtages, deren Funktion über diesen
Zeitpunkt hinausgeht, mit dem Erlöschen dieser Funktion.

Artikel 25

Unvereinbarkeiten

(1) Die MitgHeder des Landtages dürfen nicht gleich
zeitig Mitglieder des Nationalrates, des -Bundesrates oder
der Bundesregierung sein.

(2) Die MitgHeder d~s Landtages haben sich aller Ver
pflichtungen zu enthalten, die ihre politische Unabhängig
keit beeinträchtigen.

(3) Fiür die Mitglieder des Landtages gelten weiters die
in bundesgesetzlichen Vorschr-iften geregelten Unvereln
barkeiten.

Artikel 26

öffentliche Bedienstete - Bewer.bung um ein Mandat.
Mandatsausübung

öffentlichen Bediensteten. einschließlich der Angehöri
gen des Bundesheeres, ist,im Falle sie sich um ein Man
dat im Landtag bewerben oder zu Landtagsabgeordneten
gewählt werden, dle für die Bewerbung um ein Landtags
mandat oder die Ausübung eines solchen erforderliche freie
Zelt ZlU gewähren. Dle näheren Besßmmunqen sind durch
{jj;:jl ~e9oBmr8G'arlUete.l,'''ljr,o,ffft~rallt1l:>1t1 "'1"11 UIII 1:'111 'IVla..
dat im Landtag bewerben oder zu Landtagsabgeordneten
gewählt werden, dle für die Bewerbung um ein Landtags
mandat oder die Ausübung eines solchen erforderliche freie
Zelt ZlU gewähren. Dle näheren Besßmmunqen sind durch
di~ Dienstvorschriften ZiU treffen.

ArtIkel 27

Bezüge

,Die Mitglieder des Landtages erhalten aus Landesmit
teln tOr die Ausübung Ihrer Tätigkeit ,BezUge. Oie näheren
Bestimmungen slnd durch Landesgesetz zu treffen.



Artikel 28

Mandatsverlust

(1) E'n Mitglied des Landtages wird seines Mandates
verlustig:

a) wenn es dle Angelobung nicht in der im Artikel 23 vor
geschri'ebenen Weise oder überhaupt nicht leistet oder
sie unter Bedingungen oder Vorbehalten leisten will;

b) wenn es durch 30 Tage den Eintritt in den Landtag ver
zögert hat oder durch 30 Tage ohne einen vom land
tag anerkannten triftigen Grund den Sitzungen des
Landtages ferngeblieben ist und der nach Ablauf der
30 Tage an ihn öffentlich und im Landtag gerichteten
Aufforderung des Präsidenten des Landtages, binnen
weiterer 30 Tage zu erscheinen oder sein'a Abwesenheit
zu l1echtfertigen. nicht Folge geleistet hat;

c) wenn seine Wahl durch den Verfassungsgerichtshof für
ungültig erklärt wird;

d) wenn es nach erfolgter Wahl die Wählbarkeit verUert;

e) wegen Unvereinbarkeit.

(2) Über den Eintritt des Mandatsverlustes erkennt der
Verfassungsgerichtshof (Artikal 141 ,B-VG).

C. WEG DER LANDESGESETZGEBUNG

Artikel 29

Gesetzesvo rschläge

Gesetzesvorschläge .gelangen an den Landtag als An
träge seiner Mitglieder oder Ausschüsse, als Vorlagen der
LandesregJ.erung oder als Volksbegehren.

Artikel 30

Volksbegehren

(1) Die Landesregierung hat ein von mindestens 10.000
zum Landtag wahlberechtigten Bürgern oder von mlnde
stens zehn Gemeinden auf Grund einstimmiger Gemeinde
ratsbeschlüsse gestelltes Verlangen auf Erlassung, Ände
rung oder Aufhebung von Gesetzen (Volksbegehren) un
verzÜglich dem Landtag zur geschäftsordnungsmäßigen
Behandlung zu überrnttteln.

(2) Die Einleitung des Ver:fahrens für ein Volksbegehren
ist bei der Landesregierung zu beantr.agen. Der Antrag
muß von mindestens 3000 zum Landtag wahlberechtigten
Bürgern unterzeichnet sein. Das Volksbegehren muß In
Form eines Gesetzesentwurfes gestellt werden.

(3) Bei einem Volksbegehren sind alle zum Landtag
wahlberechtigten Bürger stimmberechtigt.

(4) GesetzesbeschJüsse, die auf einem Volksb'egehren
beruhen, sind mit Berufung auf dieses Volksbegehren
kundzumachen.

(5) Die näheren Bp.stiuynu~n_sJJ:'I"Crlurt:h...J.~Dd~s~

wahlberechtigten Bürger stimmberechtigt.

(4) GesetzesbeschJüsse, dia auf einem Volksb'egehren
beruhen, sind mit Berufung auf dieses Volksbegehren
kundzumachen.

(5) Die näheren Bestimmungen sind durch Landesge
setz zu treffen.

Artikel 31

Besdllußerfordernisse

(1) Zu einem Besdlluß des Landtages Ist, soweit In
dlesem Gesetz nichts anderes bestimmt wird, die Anwe-
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senheit von mindestens einem Drittel der Mitglieder des
Landtages und die Mehrheit der abgegebenen Stimmen
ertorderüch.

(2) Landesvertassungsgesetze oder in einfachen Lan
desgesetzen enthaltene Verfassungsbestimmungen können
nur bei Anwesenheit von mindestens der Hälfte der Mit
gl~dder des Landtages und mit einer Mehrheit von min
destens zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen beschlos
sen oder geändert werden; sie sind als solche ("Landes
verfassungsgesetz" , "Verfassungsbestimmung") ausdrück
lich zu bezeichnen.

Artikel 32

Mitwirkung de r .sundesregierung; Beharrungsbeschluß

(1) Alle Gesetzesbeschlüsse des Landtages sind un
mittelbar nach Beschlußfassung vor Inrer Kundmachung
vom Landeshauptmann dem Bundeskanzleramt bekannt
zugeben.

(2) Insoweit e'in Landesgesetz bei der Vollziehung die
Mitwir.kung von Bundesorganen vorsieht, muß zu dieser
Mitwirkung die Zustimmung der Bundesregierung einge
holt werden. Die Zustimmung gilt als gegeben, wenn die
Bundesregierung nicht binnen acht Wochen vom Tage, an
dem der G'esetzesbeschluß beim zuständigen Bundesmini
sterium eingelangt ist. dem Landeshauptmann mitgeteilt
hat, daß die Mitwirkung der Bundesorgane verweigert wird.
Vor Ablauf dieser Frist darf die Kundmachung des Ge
setzesbeschlusses nur eriok.Jen, wenn die Bundesregierong
ausdr.ücklich :z.ugestimmt hat.

(3) Erhebt die Bundesregierung gegen einen G'dsetzes
besch juß des Landtages binnen acht Wochen von dem
Tag. an dem der ,Gesetzesbeschluß beim Bundeskanzler
amt eingelangt ist, Einspruch, darf der Gesetzesbeschluß
nur kundgemacht werden, wenn ihn der Landtag bei An
wesenheit von mindestens der Hälfte der Mitglieder des
Landtages wiederholt. Vor Ablauf der Einspruchsfrist ist
dle Kundmachung zuläss,ig, wenn die -Bundesregierung
ausdrücklich zustimmt.

Artikel 33

Volksabstimmung

(1) Ein Gesetzesbeschluß des Landtages ist nach Be
endigung des Verfahrens gemaß Artikel 32 jedoch vor sei
ner Beurkundung und Gegenzeichnung einer Volksabstim
mung zu unterziehen, wenn es der Landtag beschließt
oder von mindestens 15.000 zum Landtag wahlberechtig
ten Bürgern schriftlich verlangt wird. In diesen Fällen darf
dar Gesetzesbeschluß erst dann beurkundet, gegenge
zeichnetund verlautbart werden, wenn die Mehrhe,it der
abgegebenen Stimmen ergeben hat, daß der Gesetzesbe
schluß des Landtages Gesetzeskraft erhalten soll.

(2) Eine Volksabstimmung findet nicht statt, wenn der
GesetZiesbeschluß
LeH;;nneluno veriautoart weraen, wenn dts Mehrheit der
abgegebenen Stimmen ergeben hat, daß der Gesetzesbe
schluß des Landtages ·Gesetzeskraft erhalten soll.

(2) Eine Volksabstimmung findet nicht statt, wenn der
GesetZiesbeschluß

1. zur Abwehr von Schäden in Katastrophenfällen und bel
seuchen oder zur Beseltig.u~ von Notlagen sowie zur
Abwehr schwerwiegender volkswirtschaftlicher Schäden
gefaßt wurde oder

2. in Ausführung bundesgesetzlicher Vorschriften Inner
halb einer bestimmten Frist zu fassen war oder

3. überwiegend abgabenrechtliche Vorschriften enthält.
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(3) Bei einer Volksabstimmung sind alle zum Landtag
wahlberechtlqten BÜrger stimmberechtigt.

(4) GesetzesbeschlÜsse, die auf einer Volksabstimmung
beruhen, sind mit Berufung auf das Er;gebnis dieser Volks
abstimmung kundzumachen.

(5) Di'a ·näheren Bestimmungen sind durch Landesgesetz
zu treffen.

Artikel 34

Beurkundung, Gegenzeichnung

(1) Das verfassungsmäßige 2iustandekommen eines Ge
setzesbeschlusses ist vom Präsidenten des Landtages zu
beurkunden und vom Landeshauptmann :gegenzuzeichnen.
Hierauf hat der Landeshauptmann den Gesetzesbeschluß
unter Berufung auf den BeschJuß des Landtages unver
zÜglich im Landesgesetzblatt kundzumachen.

(2) Auf ,gelTl'ainsamen ,gesch~uß der Präsidenten des
Landtages können Änderungen im Text des Gesetzesbe
schlusses zur Behebung von For:mfehlern, stilistischen oder
sinnstörenden Fehlern vorgenommen werden.

Artikel 35

Kundmachung und Inkrafttreten

(1) Landesgesetze, Veretnbar:ungen gemäß Artikel ß2,
Ver:ordnungen und Kundmachungen der Ladesregierung
und des Landeshauptmannes sind im 11Landesgesetzblatt
für das Burgenland" zu varlautbaren. Verordnungen und
Kundmachungen anderer Behörden können im Landesge
setZlblatt verlautbart werden.

(2) Die verbindende Kraft von Landesgesetzen, Verein
barungen gemäß ·Artlkel 82, Verordnungen und Kund
machungen beginnt, wenn In !hnen nicht ausdrücklich an
deres bestimmt ist, nach Ablauf des Tages, an dem das
Stück des Landesgesetzblattes, das die Kundmachung
enthält, herausqeqeben und versendet wird, und erstreckt
sich, wenn nicht ausdrücklich anderes bestimmt wird, auf
das .g.3·samte Landesgebiet.

(3) Die Landesregierung w.ird ermächUgt, Rechtsvor
schriften, die als Landesver:fassungsgesetze oder Landes
gesetze in Geltung stehen, ,In ihr:er durch spätere Vor
schriften eligänzten oder abgeändarten Fassung durch
Kundmacllung im Landesgesetzblatt mit rechtsverbindlicher
Wir.kung neu zu verlautbaren.

(4) Die Bel'llchtigung von Druckfehlern In den Verlaut
barungen des Landesgesetzblattes obliegt dem Landes
hauptmann.

(5) Die näheren Bestimmungen sind durch Landesge
setz zu treffen.

hauptmann.

(5) Die näheren Bestimmungen sind durch Landesge
setz zu treffen.

Artikel 36

Anfechtung von Landesgesetzen

(1) Mindestens ein Drittel der MitglPader des Landtages
kann beantragen, daß ein Landesgesetz zur ·Gänze oder
daß bestimmte Stellen eines Landesgesetzes vom Verfas
sungsg,erichtshof als ver1iassungswidrlg aufgehoben wer
den. Der Antrag hat die gegen die Velifaseungsffiäßigkelt

des Landesgesetzes sprechenden Bedenken im 'ainzelnen
darzuleqen.

(2) Die Mitgl·ieder des Landtages, die eillen Antrag im
Sinne des Absatz 1 gestellt haben, haben außerdem einen
Bevollmächtigten oder mehrere Bevollmächtigte für ihre
V'9rtretlJng Im Verfahren vor dem Verfassungsg:orichtshof
ZlU bezeichnen.

D. MITWIRKUNG AN DER VOLLZIEHUNG

Artikel 37

Landesvoranschlag

(1) Dem Landtag ist spätestens einen Monat vor Ab
lauf des Finanzjahres von der Landesregierung ein Voran
schlag der 6innahmenund A-usgaben des Landes für das
fol,gende Finanzjahr vorzulegen (Landesvoranschlag).

(2) Der Landtag beschließt den Landesvoranschlag vor
Be,ginn des Finanzjahres.

(3) Der vom Landtag beschlossene Landesvoranschlag
ist die Grundlag,e für d~~ Geballung des Landes.

(4) Die Landesregierung ist bei der Vollziellung des
Landesvoranschlages an dli·e Grundsätze der SparsamkeU,
Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit g.ebunden.

(5) Die Landesregierung kann dem Landtag im Laufe
eines Finanzjahres Nachträge zum Landesvoranschlag vor
legen.

Artikel 38

Voranschlagsprovisor:lum

Wird der Landesvor.anschtag nicht vor Beginn des fol
genden Finanzjahres beschtcssen, so ist die Landesreqte
rungermächtlgt, den Landeshaushalt für die 'ersten drei
Monate des folgenden Finanzjahres unter sinngemäßer
Anwendung des Landesvoranschlaqes für das vorherge
g.aogene Finanzjahr ZlU 'führen. Dabe.i dürfen Ausgaben,
sotem .ihre Höhe nicht durch Gesetz oder sonstige gene
relle NOMl Zlwingend vorgeschrieben -ist, für einen Monat
ein Zwölftel der veranschlagten entsprechenden Ausgaben
beträge des vorllargegangenen Jahres nicht übersteigen.
Die zur ErfÜllung bereits vor Eintreten des Provisoriums
bestehender rechtsver-bindlicher V:erpmchtungen erforder
lichen Ausgaben sind nach Maßgabe ihrer Fälligkeit zu be
streiten. Nach Ablau·f der drei Monate hat der Landtag
durch Beschluß Vorkehrungen f,ür die Haushaltsführung zu
treffen.

Artikel 39

Finanzplan

(1) Die Landesregier'ung hat anläßUch der Vorlage des
ersten Budgets i.hllar Fuktionsperjode dem Landtag einen

Artikel 39

Finanzplan

(1) Die Landesregier'ung hat anläßUch der Vorlage des
ersten Budgets i.hllar Fuktionsperjode dem Landtag einen
Finanzplan über die Grundlagen der Veranschlagungen
für den Zeitraum der nächsten fünf Jahre vorzulegen.

(2) Der F.inanzplan hat insbesonders zu enthalten:

1. U.mfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen
Ausgaben ,In dem Zeitraum der nächsten fünf Jahre,
·gegliedert nach Jahresbeträgen und A4Jtgabenberel
chen;



2. die Bedeckungsmaßnahmen, die hiefür in Aussicht ge
nommen werden;

3. die Annahmen über die wirtschaftliche Entwicklung;
4. die dazu erforderlichen Erlätlterungen.

(3) Bei der Beschlußfassung des Landesvoranschlages
sind allfällige Abweichungen vom Flnanzplan festzustellen.
Der Finanzplan ist dieser Feststellung entsprechend fort
zuführen .

Artikel 40

Finanzielle Auswifkungen neuer rechtsetzender Maßnahmen

Jedem Entwurf eines Landesgesetzes, einer Verordnung
oder ~iner sonstigen Maßnahme, der mit Mehrausgaben
verbunden sein könnte, ist 'eine Berechnung anzuschließen,
aus der die Gesamtbelastung des Landes sowie die ,in
den einzelnen Finanzjahren anfaUenden AnteUe hervor
gehen. Die Notwendigkeit der Ausgabe ist zu begründen,
und für ihre Bedeckung sind entsprechende Vorschläge zu
erstatten.

Artikel 41

Rechnun,gsabschluß

Die Landesreqterunq hat dem Landtag ehestens, jeden
talls aber vor der Vorlage des Landesvoranschlages für
das folgende Finanzjahr, den Rechnungsabschluß über das
ver.gangene Finanzjahr vorzulegen.

Artikel 42

Landesausschüsse

(1) Der Landtag kann zur Beratung allgemein bedeut
samer Angelegenheiten der Regler:ungspolltik Landesaus
schüsse einsetzen.

(2) Einem Landesausschuß gehören an: die sachlich
zuständ~en MitgUedar der Landesregierung, Mitglieder
des Landtages und die Vorstände der sachlich zuständigen
Abteilungen des Amtes der Landesregierung.

(3) Die Mitglieder des Landtages werden vom Landtag
in den Landesausschuß nach dem Grundsatz der Ver
hältniswahl entsendet.

(4) Ein Landesausschuß kann nach Bedarf Sachver
ständige beiziehen.

(5) Die erstmalige Einber-uf.ung eines Landesausschus
ses obliegt dem Präsidenten des Landtages. Ein Landes
ausschuß ist einzusetzen, wenn dies ein Mitglied der
Landesregierung oder mindestens eIn DrUtel der Mitglie
der des Landtages beantragen. Der Antrag ist zu begrün
den.

(6) Die näheren Bestimmungen sInd durch die Ge
schäftsordnung des Landtages zu treffen.

Artl ke1 4~ _
...................g ......~~ ...ggllli iigf;;\ • -U". I'UIUClY I~l LU u~run-

den.

(6) Die näheren Bestimmungen sind durch die Ge
schäftsordnung des Landtages zu treffen.

Artikel 43

überprüf.ung der Geschäftsführung der landesregierung
Fragarecht des Landtages

(1) Der Landtag ist befugt, die Geschäftsführung der
Landesregienung zu überprüfen 'und deren Mitglieder über
alle Gegenstände der Vollziehung zu befragen und alle
einschläg.gen Aus~ünfte zu verlangen.
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(2) Dem Fragerecht unterUegen Insbescdere Regie
runqsakte sowie Angelegenheiten der behördlichen Verwal
tung oder der Verwaltung des Landes als Träger von Pri
vatrechten.

(3) Die näheren Bestimmungen sind durch die Ge
schäftsordnung des Landtages zu treffen.

Artikel 44

Fragerecht der Mitglieder des Landtages

Jedes Mitglied des Landtages hat das Recht, an die
Mitglieder der LandesregiJarung schnieftliche Anfragen so
wie in den Sitzungen des Landtages kurze mündliche An
fragen zu richten. Die näheren Bestimmungen sind durch
die Geschäftsordnung des landtages zu treffen.

Artikel 45

Regierungserklärung und Informationspflicht

(1) Die Landesregierung hat am Beginn ihrer Funk
tionsperiode eine Regierungserklärung abzugeben, die
insbesondere die Schwerpunkte der künftigen Regierungs
tätigkoeit zu enthalten hat.

(2) Darüoertnnus hat die Landesregierung den landtag
über alle geplanten bedeutsamen RegIerungsakte frühzei
tig zu 'informieren.

Artikel 46

Entschließungen und Einsetzung von Untersuchungs
ausschüssen

(1) Der Landtag ist befugt, seinen Wünschen über die
Ausübung der VoJlziehung in Entschließungen Ausdruck
zu geben und Unrersuchungsausschü.sse einzusetzen.

(2) AHe öffentlichen Ämter sowie Untern-ahmungen, An
stalten, Stiftungen und Fonds, die der Kontrolle des Kon
trollausschusses (Artikel 74 Absatz 1) unterliegen, sInd
verpflichtet, dem Ersuchen dieser Ausschüsse um Beweis
erhebungen in angemessener Frist Folae zu leisten und
auf Verlanqen ihre Akten vorzulegen.

(3) Die näheren -BesUmmungen sind durch die Ge
schäftsordnung des Landtages zu treffen.

Artikel 47

Enqu'aten

Der Landtag ehat ,auf Beschluß oder auf Verlangen von
mtndestenaetnern Drittel 'Seiner Mitglieder eine parlamen
tarlsche Enquete über Angelegenheiten seines Wirkungs
bereiches abzuhalten. Hlebei sind, soweit dies einer um
fassenden Information dient, schriftliche Äußerungen ein
zuholen sowie Sachverständige und andere Auskunftsper
sonen bejzuzlehen. Die näheren Bestimmungen sind durch
die Geschäftsordnung des landtages zu treffen.
taelsehe Enquete über Angelegenheiten seines Wirkungs
bereiches abzuhalten. Hlebei sind, soweit dies einer um
fassenden lnforrnatlon dient. schriftliche Äußerungen ein
zuholen sowle Sachverständige und andere Auskunftsper
sonen beizuzlehen. Die näheren Bestimmungen sind durch
die Geschäftsordnung des Landtages zu treffen.

Artikel 48

Ausk,un.fts~cht und Aktenelnslcht

(1) Jedes Mitglied des Landtages hat das Recht, von
den Mitgliedern der Landesregierung Auskünfte über An
gelegenheiten elnzuhclen, die ,Gegenstand elntar Verhand-
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lung des Landtages sind. Hiebei tst die erforderliche Ak
teneinsicht zu gewähren.

(2) Wird dem Begehren des Mitgliedes des Landtages
nicht entsprochen, so hat auf dessen Verlangen das Mit
glied der Landesregierung dies im Landtag zu begründen.

E. MITWIRKUNG AN DER BESTELLUNG DES BUNDES
RATES

Artikel 49

Wahl der Mit-glieder und Ersatzmltglied'ar

(1) Die vom Land zu entsendenden Mitglieder des Bun
desrates und ihrer Ersatzmitgl1eder sind vom Landtag für
die Dauer der Gesetzgebungsperiode des Landtages nach
den Grundsätzen der V,erhältniswahl unter Bezeichnung
des an erster Stelle entsendeten Vertreters des Landes
zu wählen. Hrebei muß mindestens ein Mandat der Partei
zufallen, die die zweithöchste Anzahl von Sitzen im Land
tag hat oder, wenn mehrere Parteien die gleiche Anzahl
von Sitzen haben, die zweithöchste Zahl von Wählerstim
men bei der letzten Landtagswahl aufweist. Bei gleichen
Ansprüchen mehrerer Parteien entscheidet das Los.

(2) Die Mitglieder des Bundesrates müssen zum Land
tag wählbar sein.

(3) Die Bestimmungen der Absätze 1 und 2 gelten sinn
gemäß für den Fall der erforderlichen Nachwahl eines
Mitgliedes des Bundesrates oder eines Ers,atzmitgliedes.

111. VOLLZIEHUNG DES LANDES

A. LANDESREGIERUNG

Artikel 50

Organ der Vollz,iehung

Die Landesreglerunq Übt die Vollziehung des Landes
aus.

Artikel 51

Zusammensetzung

(1) me Landesregierung besteht aus dem Lanrreshaupt
mann, dem Landeshauptmann-Stellvertreter und Wnf wei
teren Mitgliedern, die den Titel Landesrat führen.

(2) Die Mitglieder der Landesregierung müssen zum
Landtag wählbar sein,

Artikel 52

Unvereinbarkelten

(1) Ein Mitglied der Landesregierung darf nicht gleich
zeitig Mitgl,ie<i dias Nationalrates, des Bundesrates, der
Bundesregierung, eines Gemelndevol1Standes (Stadtsena

AnlKel O~

Unvereinbarkeiten

(1) Ein Mitglied der Landesregierung darf nicht gleich
zeitig Mitgl,ied dias Nationalrates, des Bundesrates, der
Bundesregierung, eines Gemelndevol1Standes (Stadtsena
tes) oder eines Vorstandes eines Gemeindeverbandes sein.

(2) Ein Mitglied der Landesregierung hat sich aller
Verpflichtungen zu enthalten, dle seine politische Unab
hängigkeit beeinträchtigen.

(3) Für dfa Mitglieder der LandesJlegieroung gelten wei
ters die in bundesgesetzJichen Vor.schriften geregelten Un
vereinbarkeiten .

Artikel 53

Wahl der Mitglieder der Landesregier.ung

(1) Die Landesregierung wird vom Landtag für die
Dauer der GesetZ:gebungsperiode in der ersten Sitzung
des Landtages gewählt. Die Mitglieder dar Landesregierung
bletben jedoch auch nach Ablauf der Gesetz.gebungspe
riode oder nach Auflösung des Landtages im Amt bis die
neue Landesregierung gewählt ist.

(2) Der Landeshauptmann, der Landeshauptmann-Stell
vertreter und die übrigen Mitglieder der Landesregi;;trung
werden vom Landtag mit einfacher Stimmenmehrheit auf
Grund eines gemeinsamen Wahlvorschlages jener Parteien
gewählt, denen nach den Grundsätzen der Verh ättnlswaht
ein Mandat in der Landesregierung zukommt; der Wahl
vorschlag muß jew.eils von mehr als der Hälfte der Land
taqsabqecrdneten dieser Partelen unterfertigt sein.

(3) Wird ein gemeinsamer Wahlvorschlag nicht einge
bracht oder erhält er nicht die erforderliche Stimmenan
zahl, so sind der Landeshauptmann, der Landeshauptmann
Stellvertreter und die übrigen Mitglieder der Landesregie
rung nach den Bestimmungen der Absätze 4 bis 8 zu
wählen.

(4) Der Landeshauptmann wird vom Landtag auf Grund
eines Wahlvorschlages der mandatsstärksten, bei gleicher
Mandatsstärke von der nach dem Ergebnis der letzten
Landtagswahl an Stimmen stärksten Partei mit mindestens
der Hälfte der abgegebenen Stimmen gewählt. Erhält die
ser Wahlvorschlag nicht die erforderliche Stimmen,anzahl,
dann w,i-r-d der Landeshauptmann in einem gesonderten
Wahlgang ohne Bindung an diesen Wahlvorschlag mit
eintacher Stlmmenmehrheit gewählt.

(5) Der Landeshauptmann-Stellvertreter wird auf Grund
eines Wahlvorschlages der an Mandaten zweitstärksten,
bei gleicher Mandatsstärke von der flach dem El'1Qebnis
der letzten Landtagswahl an Stimmen zweitstärksten Par
tei gewählt. Der Landeshauptmann-Stellvertreter ist ge
wählt, wenn der Wahlvorschlag mindestens zwei Drittel
der Anzahl an Stimmen, bezogen auf die Zahl der Land
taqsabqeordneten jener Partei, dle den Wahlvorschlag ein
gebracht hat, erhält. Erhält dieser Wahlvorschlag nicht
die erforderliche Stimmenanzahl, dann wird der Landes
hauptmann-Stellve·rtreter in einem gesonderten Wahlgang
ohne Bindung .an diesen Wahlvorschlag mit einfacher
Stimmenmehrheit gewählt.

(6) ,Erhält der Wahlvorschlag der mandatsstärksten, bei
gle~lcher Mafldatss·tärke der nach dem Ergebnis der letzten
Landtagswahl an Stimmen stärksten Partei nicht dila er
torderliehe Stimmenanzahlund stellt diese Partei auch auf
Grund eines gesonderten Wahlganges nicht den Landes
hauptmann, dann steht dieser Partei das Vorschlagsrecht
für d~e Wahl des Landeshauptmann-5teJlvertreters zu. Der
Absatz 5 zweiter und dritter Satz ist anzuwenden.

forderlriche Stimmenanzahl und stellt diese Partei auch auf
Grund eines gesonderten Wahlganges nicht den Landes
hauptmann, dann steht dieser Partei das Vorschlagsrecht
für dJe Wahl des Lanoesheuptmann-Stellvertreters zu. Der
Absatz 5 zweiter und dritter Satz ist anzuwenden.

(7) Die übr.igen Mi.tgHeder der Landesraqierunq werden
unter Einrechnung dles Landeshauptmannes und des Lan
deshauptmann-5tellvertretersnach den Grundsätzen der
Verhältn ·iswahl wie fo~gt gewählt:

1. Die Zahl der nach dem Verhältniswahlrecht den ein
zelnen Parteien zukommenden Mandate ist wie foJgt
zu berechnen:



Die Zahlen der Mandate der einzelnen Parteien Im
Landtag sind, nach ihr-er Größe geoJldnet, neben einen
der zu schreiben ; unter jede dieser Zahlen ist die
Hälfte zu schreiben, darunter das Drittel, das Viertel
usw. Alle so angeschriebenen zahlen sind nach Ihrer
Größe geordnet und beginnend mit der größten Zahl,
mit Leitzahlen (1, 2, 3 usw.) bis zu jener Zahl zu nume
rieren, die der Anzahl der zu v-ergebenden Mandate
entspricht. Die auf diese Welse mit der letzten Leit
zahl bezeichn'ete Zahl ist die Wahlzahl. Jede Partei
er:hält sovlele Mandate, wie die Wahlzahl in der Zahl
ihrer Mandate im Landtag enthalten Ist.

2. Haben danach zwei oder mehrere Parteien den gleichen
Anspruch auf ein oder mehrere Mandate, ist unter ZtJ
grundelegung der Parteilandessummen sinngemäß wie
unter ZJiffer 1 vorzugehen. Ist auch hiedurch eine Zu
teilung von Mandaten nicht möglich, entscliaidet das
Los.

3. Die Wahl erfolgt auf Grund von Wahlvorschlägen jener
P.arteien, denen die betreffeooen Mandate in der Lan
desregierung zukommen . Di-e auf den Wahlvorschlägen
genannten Bewerber slnd gewählt, wenn die Wahlvor
schläge mindestens zwei Dr-ittel der Anzahl an Stimmen,
bezogen auf dle Zahl der Landtagsabgeordneten je
ner Parteien, die die Wahlvorschläge eingebracht ha
ben, erhalten. Erhalten diese Wahlvorschläge nicht die
erforderliche Stimmenanzahl, dann werden die betref
fenden Mitglie,der der Landesreqlerunq in einem ge
sonderten Wahlgang ohne .Bindung an diese Wahlvor
schläge mit einfacher Stimmenmehrheit g-ewählt.

(8) Erstattet eine Partei, der gemäß Absatz 7 Mandate
in der Landesregierung zukommen, J<!a,inen oder nur einen
ungültigen Wahlvo~chlag, dann wer-den die betreffenden
Mitglieder der Landesregierung mit einfacher Stimmen
mehrheit gewählt.

(9) Die Wahlvorschläge für die MJtglieder der Landes
regierung sind gÜltig, wenn sie von mehr als der Hälfte
der Landtagsabgeordneten jener Parteien unterfertigt sind,
dte die Wahlvol1Schlägeeingebracht haben.

Artikel 54

Angelobung

(1) Der Landeshauptmann leistet bei Antritt seines
Amtes vor dem Landtag das GeJöbnis: "Ich gelobe, daß
Ich die Verfassun9 und alle Gesetze des Landes getreu
beachten und meine Pflichten nach bestem Wissen und
Gewissen erf:üllen werde. "

(2) Die übrigen Mitglieder der Landesregi'drung leisten
dieses Gelöbnis vor dem Landtag i,n die Hand des Landes
hauptmannes.

(3) Die Mitglieder der Landesregierung werden über
dies nach den Bestimmungen des Bundes-Verfassungsge-

""(2) D~nübrig~nMffg1iecfätder-cLä~desre9lfdrÜ;,gle.rsren
dieses Gelöbnis vor dem Landtag in die Hand des Landes
hauptmannes.

(3) Die Mitglieder der Landesregierung werden über
dies nach den Bestimmungen des Bundes-Verfassungsge
setzes 1920 in der Fassung von 1929 auf die Bundesver
fassung angelobt.

Artikel 55

Vertretung der Mitglieder der Landesregierung

(1) Die Vertretung der Mitglieder der Landesregierung
ist durch die Geschäftsordnung der Landesregierung zu

9

regeln . Für den Fall, daß deren Verhinderung auf Krank
neit oder sonstigem unabwendbaren Ereignis beruht und
länger als drei Monate dauert, hat der Landtag für die
Dauer der Verhinderung ein Ersatzmitgl'fed der Landes
regiel1ung über Vorschlag der Partei zu wählen, die ge
mäß den Bestimmungen des Artikels 53 den Wahlvorschlag
für das verhinderte Mitglied der Landesregierung einge
bracht hat Ein Ersatzmltqlled für ein in einem gesonder
ten Wahlgang ohne Bindung an einen Wahlvorschlag oder
ein nach den Bestimmungen des Artikels 53 Absatz 8 ge
wähltes Mitgl ,j1ad der Landesregierung ist mit einfacher
Stimmenmehrheit zu wählen.

(2) Erstattet eine Partei keinen Vorschlag gemäß Ab
satz 1, ist die Regelung der Geschäftsordnung der Lan
desreg ierung über die Vertretung der Mitgl,ieder der Lan
desregierung anzuwenden.

(3) Der Präsident des Landtages hat zum Zwecke der
Wahl eines Ersatzmitgliedes der Land"dsregierung unver
züglich den Landtag einzuberufen.

(4) Sind der Landeshauptmann und der Landeshaupt
mann-Stellvertreter gle.lchiZeitig verhindert und dauert de
ren Ver:hinderung voraussichtlich länger als drei Monate,
so hat der Präsident des Landtages ein Mitglied der Lan
desr.egierung mit der Vertretung zu betrauen. Di~ Ver
tretung endet mit dem Wegfall der Verhinderung.

Artikel 56

Politische Verantwortlichkeit der LandesregIerung
gegenüber dem Landtag; Amtsverzicht

(1) Dle Landes'regierung ist dem Landtag hinsichtlich
des selbständigen Wir~ungsbereiches des Landes verant
wortlich.

(2) D~ Mitglieder der Landesreqlerunq können auf
Grund eines Mißtrauensantf1ages durch Beschluß abberu
fen wer:den.

(3) Ein Mißtrauensantrag gegen den Landeshauptmann
kann 9'ültig nur von mehr als der Hälfte der Mitglieder
des Landtages :gestellt werden. Ein Mißtrauensantrag ge
gen die Übfli.gen Mitgl~eder der Landesregierung kann gOltlg
nur von mehr als der Hälfte der Landtagsabgeordneten
jener Parteien gestellt werden, über daren Wahlvorschlag
sie gewählt wurden.

(4) Ein Beschluß, mit dem der Landeshauptmann abbe
rufen w-kd, kann nur bei Anwesenheit von mindestens der
Hälfte der Mitgljeder des Landtages und mit einer sum
me mehr als der einfachen Mehrheit der abgegebenen
SUmmen gefaßt werden. Ein Beschluß, mit dem dr.a übr,i..
gen Mitglieder der Landesregierung abberufen werden,
kann nur mit einer Mehrheit von mindestens zwei Dritteln
der Anzahl der Stimmen, bezogen auf die Zahl der Land
tagsabgeor.dneten jener Parteien, über deren Wahlvor
schlag sie gewählt wurden, gefaBt werden .
snrnmen getaut werden. Ein Beschluß, mit dem dr.a übr.l..

gen Mitglieder der Landesregierung abberufen werden,
kann nur mit einer Mehrheit von mindestens zwei Dritteln
der Anzahl der Stimmen, bezogen auf die Zahl der Land
tagsabgeor.dneten jener Parteien, über deren Wahlvor
schlag sie ,gewählt wurden, get.aßt werden.

(5) WUJ'lde ein Mitglied der Landesr'agierung auf Grund
der BesUmmungen des Artikels 53 Absatz 7 letzter Satz
oder des Art~keJs 53 Absatz 8 gewählt, kann ein B'eschluß,
mit dem dieses Mitgl.ied abberlJfen wird, gültig nur bei
Anwesellheit von mindestens der Hälfte der Mitglieder des
Landtages und mit einer Stimme mehr als der einfachen
Mahllheit der abgegebenen Stimmen gefaßt werden.
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(6) Ein Mitglied der Landesl'1egierung kann sein Amt
vorzeitig zurücklegen. Die Er:kläl1ung Über die Zurückle
gun.g ist !schr.iftlich ,abzugeben. Sie wird mit ddr Übergabe
an den Landeshauptmann wirksam. Die Erklärung des
Landeshauptmannes über die Zurücklegung seines Amtes
wird mit der übeligabean den P.räsidenten des Landtages
wirksam.

Artikel 57

Rechtliche VerantworUichkeit der MitgU'ader der
Landesl1e.gierung

(1) Die Mitglieder der Lan.desregierung sind dem Land
tag hinsichUich des salbständlqen Wi.rkung.s'bereiches ge
mäß Artt~el 142 und 143 des BundesNerfassung.sgesetzes
1920 in der Fassung von 1929 verantwortlich.

(2) Zu einem Beschluß, mit dem Anklage wegen Ge
setzesverletzunq erhoben wird, bedarf es der Anwesenheit
von mehr als der Hälfte der Mitglieder des Landtages.

(3) Der Geltendmachung dieser Verantwortung steht die
Immunität nicht im Wege.

Artikel 58

ObergangsJiegierung

(1) Wenn die Mitglieder der Landesregierung aus dem
Amte scheiden, so hat der Präsident des Landtaglas bis
zur Wahl der neuen Landesregierung Mitglieder der schei
denden Landesregier.ung oder Beamte des Amtes der Lan
desregierung mit der Fortführung der Verwaltung zu be
trauen.

(2) Der Präsident des Landtages hat In diesem Fall
den Landtag unverzüglich zur Wahl der neuen Landes
reg~erung elnzuberueen.

(3) Diese Bestimmungen finden sinngemäß Anwendung,
wenn einzelne der gewählten Mitglieder aus der Landes
regieJlung aussehekIen.

Artikel 59

Geschäitsordnong der Landesregierung

(1) Die Landesregierung gibt sich ihre Geschäftsordnung
selbst.

(2) In der Geschäftsordnung ist festzusetzen, welche
Angelegenheiten der kollragialen Beratung und Beschluß
fassung der Landesregierung unterliegen und welche An
.gelegenhe.iten durch die einzelnen Mitglieder der Landes
reg~el1U1ng selbständig erledigt werden können.

(3) Die landesregierung kann bel Aufstellung Ihrer Ge
schäftsordnung beschl.ießen, daß ein~I'ne Gruppen von
Angelegenheiten der mittelbaren Bundesverwaltung we
.g.en..;:,-ihrRs.•~"bUro....l'\... ,7''!'ClRDU7umJ"lmf.!§\"l_.roit _~1'~.l'P.IJR.I3

reg~el1U1ng selbständig erledigt werden können.

(3) Die landesregierung kann bel Aufstellung Ihrer Ge
schäftsordnung beschl.ießen, daß ein~I'ne Gruppen von
Angelegenheiten der mittelbaren Bundesverwaltung we
gen ih.res sachlichen Zusammenhanges mit Angelegen
heiten des selbständigen Wirkungsbereiches des Landes
im Namen des Landeshauptmannes von Mitgliedern der
Landesregierung zu tühren sind. In diesen Angelegenheiten
sind di,e betreffenden Mitglieder der Landesregierung an
die weisungen des Landeshauptmannes ·ebensogebunden
~Artikel 20 B-VG) ""le dieser an die Weisungen der Bun
desregierung oder der einzelnen Bundesminister.

Artikel 60

BeschIluBerforderrusse

(1) Zu einem Beschluß der Landesreqlerunq ist, unbe
schadet dar Bestimmungen des Absatz 2, die Anwesenheit
von mtndestens vier Mitgliedern der Landesregierung
und di-e einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen er
forderlich.

(2) Zu einem Beschluß, mit dem die Geschäftsordnung
der Landesregierung, die Geschäftseinteilung des Amtes
der l.andesreqterunq oder die Landeshaushaltsordnung
erlassen (abgeändert) werden oder mit dem der Erlassung
(Abänderung) der GeschäftsoJ'ldnung des Amtes der Lan
desreqlerunq die Zustimmung erteilt wiiJ1d, ist die Anwesen
heit und die Zustimmung von mindestens fünf Mltg1iedern

, der Landesregierung ertordertlch,

(3) Die Beschlußfassung der Land'asregierung kann auf
Anordnung des Landeshauptmannes in dringenden Fällen
ausnahmsw.eise auch im Umlauf.wege erfolgen. Dem Be
schlußantrag müssen mindestens zwei orUteI der Mitglie
der der Landesregierung durch Beisetz,ung der Unterschrift
auf dem Geschäftsstück zustimmen; das geschäftsord
nun.gsgemäße Zustandekommen des Beschlusses wird vom
Landesamtsdirektor bestätigt. Die näberen Bestimmungen
sind durch die Geschäftsordnung der Landesregierung zu
treffen.

Artikel 61

Durchtührung der Beschlüsse der Landesregierung

Dle Beschlüsse der Landesregierung werden durch den
Landeshauptmann und das ihm unterstellte Amt der Lan
desre;gierung durchgetührt.

Artikel 62

Amtsverschwi'agenhelt

(1) Die Mitgl,ieder der Landesregierung und die ihnen
nachgeordneten Organe sind, soweit gesetzl·ich nichts an
deres bestimmt ist, zur Verschwiegenheit über alle Ihnen
ausschtießllch aus ihrer amtlichen Tätigkeit be,kannt ge
wordenen Tatsachen verpflichtet, deren Geheimhaltung im
Interesse einer Gebi:etskörperschaft oder der Parteien ge
boten Ist (Amtsverschwiegenhei·t). Die AmtsverschwIegen
heit besteht für die Mitglieder der Landesregierung nicht
gegenüber dem Landtag, wenn er derartige Auskünfte
ausdrücklich verlangt.

(2) Von der Verpflichtung zur Wahrung der Amtsver
schwiegenheit können die Mitglied'dr der Landesregierung
in den gesetzlich besUmmten Fällen durch einen unter
sinngemäßer Anwen,dung des Arttkels 60 Absatz 2 zu fas
senden Beschluß der Lan(lesregierung entbunden werden.

::il'rlw·.eytmntm I\UHlltm u~-"fWl1tJlTe'Oldr uer I.anoe:::neglerung

in den gesetzlich besUmmten Fällen durch einen unter
sinngemäßer Anwen,dung des Arttkels 60 Absatz 2 zu fas
senden Beschluß der Lan(lesregierung entbunden werden.

Artikel 63

Teilnahme an Landtagssitzungen

(1) Die Mitglieder der landesregierung slnd berech
tigt, an allen Beratungen des Landtages teilzunehmen. Sie
müssen nach Maßgabe diar Geschäftsordnung des Land
tages auf ihr Verlangen jedesmal gehört werden. Dem
V~rlangen \JOn mindestens einem Drmel der Mitglieder



des Landtages auf Anwesenheit von Mibglledern der Lan
desregierung ist zu entsprechen.

(2) Die Besti.mmung-en des Absatzes 1 :gelten slnnqe
mäß auch f.ür di,e Ber;atungen in den Ausschüssen. An Be
ratungen der Untersuchungsausschüsse sind die Mitgli~

der der Landesregierung jedoch nur auf besondere Ein
ladung zur Teilnahme berechUgt.

Artikel 64

Bezüge der Mitgl'ieder der Landesreg,ierung

Die Mitglieder der Landesl'legj,erung - mit Ausnahme
des Lande.shauptmannes - er:halten aus Landeernttteln für
die Ausübung ihrer TäUgkeit ,Bezüge. Oie .näneren Be
stlmmunqen sind durch Landesgesetz zu treffen.

B. LANDESHAUPTMANN

Artikel 65

Aufgaben des Landeshauptmannes

(1) Der Landeshauptmann vertritt das Land. Er führt
den Vorsitz in der Landesregi-erung und ist Vorstand des
Amtes der Landesregierun.g.

(2) Der Landeshauptmann unterfierUgt die im Namen
das Landes auszustellenden Urkunden von besonderer
WichUgkeit; sie sind mit dem Landessiegel zu versehen
und von zwei welteren Mitgliedern der Lemdesreglerung
mitz.ufertigen.

(3) Der Landeshauptmann und die ihm unterstellten
Landesbehörden üben die VolIZliehung in den Angelegen
heiten der mittelbaren Bu.ndesverwaltung aus.

(4) Der Landeshauptmann und die ihm unterstellten
Behörden im Lande besorgen dle ihnen übertragene Ver
waltung des Bundesvermögens.

Artikel 66

Vertretung des Landeshauptmannes

Der Landeshauptmann wird durch den Landeshaupt
mann-Stellvertreter vertreten.

c. MITWIRKUNG DER LANDESBORG-ER AN OER
VOLLZIEHUNG

Artikel 67

Volksbefragung

(1) Die Landesregierung kann Zlur Erforschung des Wil
lens der Landesbürger über grundsätzliche Fragen der
Landesvollzlehunq sowie über Planungen und Projektierun
gen aus dem setbständig.en Wirkungsbereich des Landes
Aino "nl~Qhofr~n ....nn ~n'Xr'til(e\ 67

Volksbefragung

(1) Die Landesregierung kann Zlur Erforschung des Wil
lens der Landesbürger über grundsätzliche Fragen der
Landesvollzlehunq sowie über Planungen und Projektierun
gen aus dem setbständig.en Wirkungsbereich des Landes
eine Volksbefragung anordnen.

(2) Eine Volkisbefr.agung ist anzuordnen, wenn dies
mindestens 1~,OOO zum Landtag wahlberechtigte Bürger
verlangen.

(3) D.ie' näheren ,Bestimmungen sind durch Landesge
setz zu treffen.
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Artikel 68

ß.ürger,iniUative und BürgeJlbegutachtung

(1) Jed;er Landesbürger hat das Recht, In allen Ange
legenheiten, die von Organen des Landes wahrzunehmen
sind, d.i'e Vornahme einer bestlrnrnten, den Autgabenbe
reich einer Gemeinde übe.rsteigenden Maßnahme durch
dle Landesregter,ung zu beantraqen,

(2) Eine IniUative muß von der Landesregierung einer
Beratung und Beschlußfassung unterzogen werden, wenn
sie von rnlndestens 25 von Hundert zum Landtag wahlbe
rechtigten BÜl'igern, die in elner Gemeinde, für d}.e die Ini
tiatlve von unmittelbarer Bedeutung ist, ihren ordentl1chen
Wohnsitz haben, unterstützt wird. Der Beschluß der Lan
desregieliung lst kundzumachen.

(3) In dem die Oliganisation der Gemeindeverwaltung
regelnden Gesetz (Artikel 88) ist vorzusehen, daß das Recht
der Bürgerinit,iative auch 'insofern geWährleistet ,Ist. als es
Maßnahmen betrHft, die den Aulfgabenbereich ei'ner Ge
meinde berühren,

(4) Gesetzesvorschläqe der Landesregierung von gJ1Und
sätzlicher Bedeutung sollen der öffentl,ichkeit In geeigne
ter Weise bekanntgegeben werden. Jeder Landesbürg~r

hat das Recht, iinnerhalb von sechs Wochen nach Bekannt
gabe elne Stellungnahme zu dem Gesetzesvorschlag ab
zugeben,

(5) V,erwaltungsrechWche Vorschriften werden nicht be
rührt.

(6) Die näheren Bestimmungen sind durch Landes
gesetz zu treffen.

Artikel 69

Auskunfts- und BeschM/·erd!arecht der Bürger

Oie Landesregierung hat im Amt der Landesregie'fung
undi,n jeder Bez'i.rkshauptmannschaft einen rechtskundi
gen Beamten ZlU beauftragen, Bürgern in Rechtsangelegen
heiten Ä1usk,ünfte zu erteilen und Beschwerden entgegen
zuoehmen.

Artikel 70

Volksanwaltschaft

D,ie Zuständ'igkeH der bundesgesetzlieh elng'erichteten
Volksanwaltschaft erstreckt sich auch auf den Bereich der
Verwaltung des Landes Burgenland.

D. AMT DER LANDESREGIERUNG

Artikel 71

Organisation

(1) Die Geschäfte der Landesregierung und des Lan
desheuptmannes sind vom Amt der Landesregierung ZJU

D. AMT DER LANDESREGIERUNG

Artikel 71

Organisation

(1) Die Geschäfte der Landesregierung und des Lan
desheuptmannes sind vom Amt der Landesregierung ZJU

besorqen.

(2) Das Amt der Landesregierung gUec:lert sich In Ab
teilungen, auf dte dire Geschäfte naCh ihrem Gegenstand
und lhrem sachlichen Zusammenhang auf.geteilt werden.
Nach Bedarf können die AbteUungen zu Gruppen zusam
'rriengefaßt werden.
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Artikel 72

Geschäftseinteilung und Geschäfteordnunq
des Amtes der Landesregierung

(1) Die Zahl der Abteilungen und die Aufteilung der
Geschäfte auf sie, im Bedarfsfall auch die Zusammenfas
sung der Abteilungen zu Gruppen, wird in der Geschäfts
eintaiJ;ung des Amtes der Lan.desregierung festgesetzt. Die
GeschäftseinteUung wir-d vom Landeshauptmann m~t Zu
stimmung der Landesregierung (Artikel 60 Absatz 2) und
- soweit hrie:bei Geschäfte der mittelbar:en Bundesverwal
tung in Betracht kommen - mit Zustimmung der Bundes
I"t:':-g:-eflung erlassen.

(2) Die Abtel lunqen des Amtes der Landesregiel1ung
besorgen die lhnen nach der Geschäftseinteilung zukom
menden Geschäfte unter der Leitung und Verantwortung
der t.andesreqierunp oder einzelne-r Mitglieder derselben
und, soweit es sich um solche der mlttelbaren Bundes
verwaltung handelt, unter der Leitung des landeshaupt
mannes nach den Bestimmungen der vom Landeshaupt
mann mit Zushmmung der Landesreqlerunq (Artikel 60
Absatz 2) und, soweit die Geschäfte der mittelbaren Bun
desverwaltung ,i'n Betracht kommen, mit Z,ustimmung der
Bundesregierung ZlU erlassenden Geschäftsor.dnung des
Amtes der Landesregierung.

Artikel 73

Landesamtsdirektor

(1) Die Leitung des inneren Dienstes des Amtes der
Landesregier-ung obl-jegt 'Unter der unmittelbaren Aufsicht
des Landeshauptmannes (Landeshauptmann-Stellvertreters)
dem Landesamtsdirektor.

(2) Zum Landesamtsdirektor ist von der Lanoesreqte
rung mit Zustimmung der Bundesregierung ein rechtskun
dtger Verwaltungsbeamter zu bestellen.

(3) In Verohin.derung des Landesamtsdirektors kommen
dessen Obliegenheiten dem in der gle,ichen Weise wie
der Landesamtsdirektor zu bestellen.den rechtskundigen
Verwaltung~beamten zu (Landesamtsdirektor-Stellvertreter).

(4) Der Landesamtsdirektor hat für einen gesetzmäßi
gen, einhettlichen und ger-egelten Geschäftsgang in sämt
lichen Geschäften des Amtes der Landesregierung zu sor
gen. Er ist auch in den Angelegenheiten der mittelbaren
8undesverwaltun.g das Hilfsorgan des Landeshauptmannes.

E. -GEBARUNGSKONTROLLE

Artikel 74

Gegenstand der Kontrolle

(1) Die gesamte G.ebarungskontrolle des Landes so
w1,e der der Landesregierung unterstellten öffentUchen
Ämter, Anstatten, Stinungen und Fonds besorgt laufend,

Artikel 74

Gegenstand der Kontrolle

(1) Die gesamte Gebarungskontrolle des Landes so
w:,e der der Landesregierung unterstellten öffentlichen
Ämter, AnstaUen, S~i>nungen und Fonds besorgt laufend,
[edocn ohne Einflußnahme auf die VerwaltungstätIgkeit der
Landesre.giel1ung, ein Kontrotlausschuß. Unternehmungen.
die das Land alllOin betreibt oder an denen ihm die finan
zielten Anteile zu mehr als 50 von Hundert zustehen, un
terliegen der überprüflung wJe die übr,Jge Gebarrung des
Landes. Das g,ilt auch für Unternehmungen, an denen,
außer dem Land, Gemeinden oder Gemetndeverbändd 2lU

insgesamt mehr als 50 von Hundert finanziell beteiligt
sind. Der Kontrolle unterliegt .auch dle Gebarung jener Un
ternehmungen, an denen das Land bis zu 50 von Hundert
finanzi-ell beteLiigt ist oder für die es eine Ausfallshaftung
trägt, für den Bereich der Beteilgiung oder der Haftung,
sorern sich die Unternehmungen der Kontrolle unterwor
fen haben.

(2) Die Finanzkontrolte hat sich nicht nur auf den Rech
nungsabschl'uß und dessen ziffernmäßige Richtigkeit und
darauf zu beschränken, ob die Gebarung und die Rech
nungsergebnisse in übereinstimmung mit den bestehen
den Vorscnrttten stehen, sondern hat auch die Zweck
mäßigkeit , Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit der gesam
ten Gebaflung zu überprüfen.

Artikel 75

Landeskontrollausschuß

(1) Der Kcntrollausscbuß besteht aus dem Obmann,
dem Obmann-Stellvertreter und fÜnf weiteren Mitgliedern,
die vom Landtag aus seiner Mitte nach den Grundsätzen
der Verhältni-swahl wie folgt gewählt werden:

1. Ist der Landeshauptmann auf Vorschlag derstärk.sten
im Landtag vertretenen Partei gewählt bzw. gehört er
dleser an, so wkd der Obmann des Kcntrollausschus
ses auf Vorschlag der zweitstärksten Partei, der Ob
mann-Stellvertreter auf Vorschlag der stärksten Partei
gewählt. Gehört der Lendeshauptmann nicht der stärk
sten im Landtag vertretenen Partei an, so ist der Ob
mann auf Vorschlaq dieser Partel und der Obmann
Stellvertreter auf Vorschlag der zweitstärksten Partei
zu wählen.

2. FÜr die Wahl des Obmannes und des Obmann-Stell
vertreters und der fünf weiteren Mitglieder gelten im
übrigen die Bestimmungen des Artikels 53 sinngemäß.

3. Für den Obmann, den Obmann-Stellvertreter sowie [e
des weitere MitgUed ist in gleicher Weise ein Ersatz
mitglied zu bestellen. Der Kontrollausschuß wählt aus
seiner Mitte einen Ersten und Zweit-en Schriftführer.

(2) Die Stal.lung eines Mitgl.iedes der Landesregierung
ist mit der SteUung eines Mitgliedes oder eines Ersatz
mitglIedes des Kontro~lausschusses unvereinbar.

(3) Der Kontrollausschuß ist nur dem Landtag verant
wortlich. Seine Mitglieder sind zur Verschwiegenheit ver
pflichtet, insoferne sie davon nicht vom Ausschuß selbst
entbunden sind.

(4) Die Mitgiieder des Kontrollausschusses behalten
ihre FunkNon, bis ein n'augewählter Landtag den Kontroll
ausschuß gewählt hat. Der Kontrollausschuß ist In der
ersten Sitzung des Landtages zu wählen.

Artikel 76

Landeskontrollamt

• 1-4\ "7.• ,,,: ""..,:!h,.~,.. cooino.r I:<'rmtrnllt::'tio.keit badlant sich
thre Funk~lon, bis em n'augewamter Lanorag den Komron:.:
ausschuß gewählt hat. Der Kontrollausschuß ist In der
ersten Sitzung des Landtages zu wählen.

Artikel 76

Landeskontrollamt

(1) Zur Ausübung seiner Kontrolltätigkeit bedient sich
der Kontrollausschuß des Kontrollamtes unter der Leitung
eines rechts~undlgen Verwalllungsbeamten (Vorstand), der
vom Kontrollausschuß mit einer Mehrheit von mtndestens
zwei Dritteln bestellt und abberufen wird. In gleicher Weise
ist elo rechtsk\.lndiger Verwaltungsbeamter als Stellver
treter zu bestellen. Der Vorstand und der Vorstand-Stell-



vertreter st,nd nur dem Kontrollausschuß verantwortnch.
Das ertoroerl,iche Personal für das KontroUamt hat die Lan
desrogJel1ung über gemeJnsamen Vorschlag des Obman
nes und des Obmann-8tellvertreters des Kontrollausschus
ses beizusteHen. Die Dtenstauf.sicht und das WeIsungs
recht gegenüber den beim Kontrollamt verwendeten Be
diensteten üben der Obmann und der Obmann-Stellver
treter des Kontroll8llsschusses ge.rntainsam aus.

(2) Das Kontrollamt hat über;prÜfungen im Sinne des
Artikel 74 durchzusühren, wenn dies der Landtag oder der
Kontrollausschuß beschließt oder drei seiner Mltgl'leder
verhangen. Das Verlangen IBluf tObel1prüfong Ist vom Ob
mann des KontroHausschusses dem Kontrollamt zu über
mitteln.

(3) Das Kontrol·lamt hat aut begründetes Ersuchen der
Landesreg:ier.ung in deren Wirkungsbereich fallende bla
sondere Akte der Geba\'iUngsüberpr:üfung durchzuführen
und das Ergebnis der Landesregierung und dem Kontroll
ausschuß mitzuteilen.

(4) Die der überpliüfung des ·Kontro llausschusses un
terliegenden Erinl1ichtungen (Artikel 74 Absatz 1) haben
dem Kontrollamt alle verlangten Auskünfte ~u erteilen und
jedem Vertangen zu entsprechen, das das KontroHamt zum
Zweck'e der Durch~ühf\Ung der Überprüfung im einzelnen
Fall stellt. Insbesondere sind über Verlangen die elnschlä
g,j,gen Bücher, Akten und Belrege zur Einsichtnahme vorzu
legen.

(5) Das KontroUamt hat dem Kontrollausschuß regel
mäßig Über seine Tätigkeit zu berichten. Ober besondere
Wahrnehmungen hat das Kootrollamt dem Kontrollaus
schuß unverzügi'ich Bericht zu erstatten, Die Geschäftsord
nung des Kontrollamtes wird vom Kontrollausschu8 be
schlossen.

Artikel 77

Berichtspfl,jchten

(1) Ober die bei Ausübung seines Kontrollrechtes .ge-
machten Wahrnehmungen hat der Kontrollausschuß dem
Landtag jeweils, mindestens aber halbjährlich, Bericht zu
erstatten und die ihm nötig erscheinenden Anträge zu
stellen.

(2) WJrd ein Beschluß über einen derartigen Bericht an
den Landtag im Kont>roHausschuß stimmen mehrheitlich
gefraßt, haben mindestens zwei MUglieder das Recht, ~

nen Mtnderheitsb'aricht dem Landtag zur weiteren Behand
lung vorzulegen. Dieser MlnderheltlSbericht ist spätestens
eine Stunde vor Beginn der Sitzung des Landtages, In der
der Ausschußbericht behandelt werden soll, der Landtags
dlr9'ktion zuzustellen.

Artikel 78

___Ei·l1b~~!l:'_l.'.9 !I~d _~~~~_~lu.!l!~h!a~L",__, ... __.
der Ausschußbericht behandelt werden soll, der Landtags
dire-ktion zuzustellen.

Artikel 78

E.nberufung und BeschluB~äh.gloeit

(1) Der Kontrollausschoß Ist nach Bedarf, mindestens
aber einmal y~rteljährlleti, vom Obmann einzuberufen. Er
ist verpflich~t, den At.Isschu8 nJ e'ner Sitzung einzuberu
fen, wenn dies von mindestens Zlwel Mitgliedern des Kon
trolfeusscbusses verlangt oder vom Vorstand des Kontroll
amtes beantragt wird .
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(2) Der Kontrollaussch.uB beschließt mit einfacher Stim
menmehr.heit. Er ist beschlußfähig, wenn mindestens drei
Mitglieder (ErsatzJmltgHeder) anwesend sind. Den Vorsitz
führt der Obmann; im Fall seiner Verhinderung wird er
vom Obmann-Stellvertreter vertreten.

(3) Di'-a Tagesordnung wird vom Obmann festgelegt.

Artikel 79

Auskunfts- und Bef,ragungsrechta

Die Mitglieder der Landesregierung und die Präskten
ten des Landtages sind verpflichtet, über Einladung des
Obmannes (Obmann-SteUverteters) des Kontrollausschus
ses an den Sitzungen des Kontrollausschusses zur Erlei
lung von Aus~Ü'nften und Autklär:un.gen teilZlJnehmen. Der
Kontrollausschuß hat das Recht, Landesbedienstete ntr Er
teilung von AuslWnnen und Auf'klärungen den Sitzungen
des Kontmllausschusses beizuzA'ehen.

Artikel 80

Geschäftsordnung

Für die Geschäftsordnung des Kontrollausschusses sind
die BesUmmungen der Geschäftsordnung des Landtages
sinngemäß anzuwenden. Der Kontrollausschuß kann mit
einer MehrhEltit von mindestens zwe:1 Dritteln eine Ge
schäftsor<lnung selbst beschHeßen.

Artikel 81

prüf.ungsaufträg·e an den Rechnun:9shof

Der Landtag hat auf Beschluß oder auf Verlangen von
mmdestens einem DritreI seiner Mitglieder den Rechnungs
hof mit der Durchführung besonderer Akte der Gebarungs
überprüfung des Landes zu be,auftragen.

IV. VEREINBARUNGEN MIT DEM BUND UND DEN
ANDEREN BUNOESLÄNDERN

Artikel 82

Gegenstand der Verembaruligen

(1) Das Land Bung.enl,and und der Bond können unter
einander Vereinbarungen über AngelegenheUen ihres je
welUgen Wirkungsbereiches schLie8en.

(2) Das Land Burgenland kann mit den anderen Bun
desländern über Angelegenheiten ihres selbständigen Wir
kungsbereiches Vereinbarungen schlLeßen; sie sind der
Bundesregierung unverzüglich zur Kenntnis zu bringen.

Artikel 83

desländern über Angelegenheiten ihres selbständigen Wir
kungsbereiches Vereinbarungen schlLeßen; sie sind der
Bundesregierung unverzüglich zur Kenntnis zu bringen.

Artikel 83

Genehmjg,ungserfordetnisse

(1) Gesetzesergänzende oder gesetzesändernde Ver
ei-l'tbar:ungen des Landes mit anderen Bundesländem oder
ctam ,BUnd ,sOWiie Vereinbarungen, deren Inhalt auf die
Erlassung oder Ä'lider.uhg von Landesg·esetten hinzielt, be
dürfen der Zustimmung des Landtages.
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(2) Vereinbarungen des Landes mit dem Bund oder
anderen Bundesländern, die nicht unter die Bestimmungen
des Absatzes 1 fallen, sind dem Landtag zur Kenntnis zu
bringen.

(3) Für Vere.inbarungen im Sinne der Absätze 1 und 2
g'elten die Bestimmungen der Artikel 31 und 34 si-nnge
mäß.

Artikel 84

Anwendung völk-arrechtlichen Vertragsrechtes

Auf Vereinbarungen im Sinne des Artikels 82 Absatz 1
sind die Grundsätze des völkerrechtlichen Vertl'lagsrechtes
anzuwenden; dies gilt auch tür VereinbaliUngen im Sinne
des Artikels 82 Absatz 2, soweit nicht durch überelnstlm
mende Veriassungsgesetze der beteiligten Länder anderes
bestimmt wird.

V. GEMEINDEN

Artikel 85

Begriff und rechtliche Stellung

(1) Das Land gl,Jladert sich in Gemeinden.

(2) Die Gemeinde ist Gebietskörperschaft mit dem Recht
auf Selbstverwaltung und zuqletch Verwaltunigssprengel.

(3) Die Gemeinde ist selbständLger Wrrtschaftskörper.
Sie hat das Recht, inner.hatb der Schrankien der atlgemei
nen Bundes- und Landesgeset2le Vermögen aller Art zu
besitzen, zu erwerben und darüber zu verfügen, wirtschaft
liche Unternehm.ungen zu betreiben, sowie Im Rahmen
der Finanzverfassung ihren Haushalt selbständig zu füh
ren und Abgaben auszuscbrelben.

ArtIkel 86

Wirkungsbereich

(1) Der Wirkungsbereich der Gemeinde ist in den An
gelegenheiten der Landesvoilziehung elneig.ener und ein
vom Land übertragener.

(2) Die in den Gesetzen g!ßregelten Angelegenheiten,
einschlLeßlich jener des Artikiels 85 Absatz 3, s~nd solche
des eigenen Wirkungsbereiches der Gemeinde, soweit sie
ausdrücklich als solche bezeichnet sind. Alle anderen An
gelegenheiten der Gemeinde sind solche des übertrage
nen WirkungsbereicHes.

(3) Die Angelegenheiten des eigenen Wh:lwngsberelches
hat die Gemeinde im Rahmen der Gesetm und Verord·
nungen in eigener Ver.antwortung ire! von Weisungen und
- vonbehaltUch der Oberprißung der Rechtmäßig,keit von
Bescheiden durch die Aufsichtsbehörde auf Gr.und einer
Vn~\enuno - untlar Alusschluß e.1nes Rechtsmittels an Ver-

(3) Die Angelegenheiten des eigenen Wh:lwngsberelches
hat die Gemeinde im Rahmen der Gesetm und Verord·
nungen in eigener Ver.antwortung ire! von Weisungen und
- vonbehaltUch der Oberprißung der Rechtmäßig,keit von
Bescheiden durch die Aufsichtsbehörde auf Gr.und einer
Vors\eUung - un\1er Ausschluß eines Rechtsmittels an Ver
waltungsol1gane a.ußerha~b der Gemeinde zu besorgen.
Dem Land kommt. gegenüber der Gemel'nde bel Besorgung
IhrJ8s eigenen Wirokungsbereiches ein Aufsichtsrecht zu.

(4) OPa Angelegenheiten des übertragenen Wirkungs
ber.eichs ,hat die Gemeinde nach Maßgabe der GeSlatze Im
Auftrag und nach den Weisungen des Landes ZiU besorgen.

Artikel 87

Unverelnbankeiten

(1) Sin Mltgl,ied eines Gemeindevorstandes (Stadtse
nates) darf nicht gleichzeitig Mitglied der LandesJ1eQfenmQ
sein.

(2) Für die Bürgermeister, ihre Stallvertreter und die
Mitglieder des Stadtsenates In den Städten mit eigenem
Statut gelten weiters di,e in bundesgesetzlichen Vorschrif
ten geregelten Unvereinba"kelten.

Artikel 88

Or:ganisation

Die Organisation der Geme,indeverwaltung wird durch
Landesvenassungsgesetz geregelt.

VI. ÜBERGANGS· UND SCHLUSSBESTIMMUNG'EN

Artikel 89

ÜbergangsbestImmung

Akte der Vol'lziehung und sonstige Rechtsakte auf Grund
des Landes-Verlassungsgesetzes vom 15. Jänner 1926 über
die Vemassung des Burgen;andes. LGBI. Nr. 3, zuletzt
geändert durch die Landes-V,erfiassungsgesetznovelle 1979,
LGBI. Nr. 32, weW1den durch dieses Landes-Veri,assungsge
'Setz nicht benührt: dies gilt auch für Wahlen und Bestet
lungen von Or.ganen d'as Landes.

Artikel 90

Abgabenfreiheit

Die zur Durchführung eines Volksbegehrens, einer
VoJksabstimmung, einer Volksbefmgußg oder Bürgerinitia
tive und Bürge.rbegutachtung erforderUchen Eingaben, Be
stätigungen und sonstigen Schniften sind von Landes- und
Gemetndeverwaltungsabgaben liefreit.

Artikel 91

Inkrafttreten

(1) Dieses Landes-Verfassußgsgesetz tntt am 4. Okto
ber 1982 in Kraft. GleichZ!eit~g troltt das Landes-Venfassungs
g.esetz vom 15. Jänner 1926 über die verfassung des Bur
genIand,es, LGBI. Nr. 3, zuletzt geändert durch die Landes
Vertassungsgesetznovelle 1979, LGBI. Nr. 32, außer Kraft.

(2) Die Bestimmungen über die Zusammense~ungder

ber 1982 in Kraft. GleichZ!eit~g troltt das Landes-Venfassungs
g.esetz vom 15. Jänner 1926 über die verfassung des Bur
genIand,es, LGBI. Nr. 3, zuletzt geändert durch die Landes
Vertassungsgesetznovelle 1979, LGBI. Nr. 32, außer Kraft.

(2) Die Bestimmungen über die Zusammense~ungder
Landesregierung (Artikel 51 Absatz 1) und die Waht ihrer
Mitglieder (Artikel 53 Absä~e 2 und 7) sow,l,e über dlla
·Gebarungskontrolle (Ar1Ii'kel 74 bis 80) treten mit Begmn
der nach dem 30. September 1982 neu anlaufenden Ge
set2lgebungsperiode des Landtages in Kraft.
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Erläuterungen

Zu Artikel 1:
(Staatsform)

Burgenland ist etn Gliedstaat der R~publik österreich.
Die teitenden Grundsätze der Bundesverfassung, so im
wesentl~chen das demokratische, rechtsstaatU.che, bundes
staatliehe und republikanische Pr.nz.ip, prägen daher auch
die Landesvertassung. Absatz 1 hebt Im besonderen das
demokratische und das rechtsstaatliche Pl'linz~p hervor.
Damit winf nicht nur deren Be(leutung für die Staatsform
der Republik und der Länder Rechnung getragen, sondern
zugleich dLe Verschräl1k:ung beider Prlnzfplen sichtbar ge
macht. Dem Rechtsstaat entsprtcht es. daß die den Or
ganen der Vollziehung übertragenen Entscheidungen im
Rahmen bestehender, insofern vorheosehbarer, generell
abstrakter Maßstäbe, den Gesetzen, bestimmt und b'a
grülldet werden können. Die Demokratie wiederum f,indet
ihren wesentlJchen Inhalt in der Souveränität des Volkes,
solche Gesetze entweder durch gewählte Repräsentanten
zu erlassen oder Im Wege der d~rekten BetelUgun,g an der
staatlichen WiUensmldung durch Vol'ksbegehren oder Volks
abstimmungen mitz.uw,irken. RechtsstaatUchta Demokratie
kann nur funktionieren, wenn der Souverän diese Typik
des Rechtsstaates respektiert, also seinen Willen in vor
hersehbaren Gesetzen kundtut. Nur so ist demokratische
Gleichneit garan,liert.

Demokratische Rechtsstaatlichkelt bedeutet n!cht nur ein
Formprinzip staatlicher MachtausÜbung. Es weist Zlugleich
dem Staat Ordnungs- und LeisbJngsaufgaben zu, die für
individuelles wie soz.ial'es Leben gleichermaßen prägend
sind. Absatz 1 umschreibt diese Aufgaben mit dem Begriff
des sozialen Rechtsstaates. Damit erhebt er die Sozial
pflichtig,keit des Gemeinwesens gegenÜber seinen Mitglie
dern zum Verfassungsprinz'ip, dessen Erfüllung dem ein
fachen Gesetzgeber aufgetragen ist.

Im Absatz 2 erfährt dieser Programmsatz seine nähere
inhaltliche Ausgestaltung. Im zentrum der StaatUchkeit
steht der Mensch als ein in gesellschaftliche BedingtheUen
eJngebettetes. zur freien Entflaltung bestimmtes Individuum.
Hemmnlsse, die einem, dem Geiste partnerschaftlicher
GI,eichberechUgung entsprechenden Zusammenleben ent
gegenstehen, hat der Staat ebzubeuen, Dazu g,ehören
nieilt nur soztale Leistungen des Staates für den Einzel
nen. sondern auch dii3 Ermunter.ung zur gesellschaftlichen
Selbsthi~e, aber auch die Auferlegung von Pflichten, so
weit diese zur Erf.üllung der staatMchen Sozialaufgaben er
torderllch sind.

Absatz 1 und 2 wenden sich sowohl an den einfachen
Gesetzgeber als auch an die VolIziehung. Baidta sind ver
halten, ihre Handlungen an deren I,nhalt auszurichten. über
dies müssen im Zweifel alle Bestimmungen dieser Landes
verfassung im Sinne dieser Leitsätze ausgelegt werden .

In der Bundesstaatl~chkeit findet die demokratische und
Absatz 1 und 2 wenden sich sowohl an den einfachen

Gesetzgeber als auch an die VolIziehung. Baidta sind ver
halten. thre Handlungen an deren I,nhalt auszurichten. über
dies müssen im Zweifel alle Bestimmungen dieser Landes
verfassung im Sinne d~eser Leitsätze ausgelegt werden.

In der Bundesstaatlqchkeit tilldet die demokratische und
rechtsstaaUiche Ordnung des Landes Ihre Ergänzung. SJra
Sichert und fördert eine plurralistlsche Ordnung des Ge
samtstaates , begründet die verti~ale ,Gewaltenteil ung 'und
bietet den poNtischen Minderheiten eine ,lnst4tutlonelle
Basis. Als Gegeog.e.wicht ~ uniformer MachtausCIbung
bildet sie zugleich eine Ulwerzichtbar:e Voraussetzung ~
im Absatz 2 gl'lUndgelegten Menschenbildes.

Absatz 3 unterstreicht d,ie Bedeutung des im Artikel 2
B-VG festgelegten bundesstaatlichen Prinzips Im H~nbllck

auf das Burgenland. Aus cHesem Pri,nzip ist abz.u,leiten,
daß das Land alle Staatsbefugnisse ausübt, die nicht aus
drücklich dem Bund übertragen sind. Zudem findet dar.n
die nur an dle tragenden Institutionen des B-VG gebun
dene Ver-tasstJngsautonomi:a des Landes ihre Verankerung.

Zu Artikel 2:
(Staatsgewal,t)

Arti ,kel 2 verankert d!ie l<lee der Volkssouveränität. Ur
sprünpflcher Träger aUer Staatsgewalt ist das Volk. DamU
verbindet sich zugleich der Gedanke . daß der Staat primär
von den einzelnen Menschen im Sinne des Artikels 1
Aösatz 2 getl'l8gen wird und nicht nur eine Sache von
Staatsor-ganen bzw. politischen Funktionären ist. Diese
VorsteUu:I'\g wird durch den zllJl.~'iten Satz unterstrichen. Di'a
poliUsctle WI.llensbildung vollzieht sich primär in Wahlen,
der ursprünglichsten Äußerungsfollm der repräsentativen
Demokratie. Das Bestreben der Landesverfassung. dem
Bürger direkte politische MitentscheidungsbeftJgnisse vor
zubehalten, kommt in der Nennung von Volksbegehren
und Volksabstimmung zum Ausdlluck. Sofern die Staats
gewalt m.ittelbar durch Vertretungsor.gane ausgeübt w~rd,

bleiben drese dem Volk verantworUlch.

Die Ausübung der Staatsgewalt erfolgt im Rahmen der
vom Volk bestimmten Staatsform. D.h., daß grundsätzllch
die Rechtsstaatl ,ichkeit die Staa1lSgewalt be.grenzt. In jedem
Fall muß aber die politische Machtausübung vom Volk im
Sinne des Artikels 2 erf.olgen.

Zu Artikel 3:
(Parteien)

Demokratie setzt polJtische AlternaUven voraus. Wah
len erfüllen ihren Sinn im demokratischen Gefüge nur
dann, wenn der .ßül'lger unter verschiedenen politischen
Zielen und Pro.grammen auswählen kann. Deren Träger
sind die politischen Partelen. Die Vielfalt politischer Alter
nativen setzt eine V~'e.J.falt poUUscher Partelen voraus. Das
Einparteiensystem entspricht nicht der in der Landesver
fassung grundgelegten demokratischen Ordnung.

Die Mitwirkung der Parteien an der poUtisch.en WiUens
bildung el'lf.üm eine zweifache FtJnktion. Zum einen ha
ben die Parteien d~e Auf,gabe, politische F-unktionäl".3 aus
zulesen und um eine mehrheitBche Zustimmung für sie
beim Volk zu werben. Als Oppositlone- und damU als po
tentlalle Mehrhe.i1Jsparteien obliegt ihnen zum anderen die
Kritik und Kontrolte der herrschenden Gruppe sowie die
Prä5entlier.ung von Alternalwen zu den vorherrschenden
Programmen, um damit den Wechsel der Regierenden zu
ermöglichen.
D91m VOlk zu werben. Als OpposUions- und damtt als po-
tentialle Mehrhe.i1Jspartelen obliegt ihnen zum anderen die
Kritik und Kontrolte der herrschenden Gruppe sowie die
Prä5entlier.ung von Aiternalwen zu den vorherrschenden
Programmen, um damit den Wechsel der RegIerenden zu
ermöglichen.

Eine MAtwdrklung jenseits des Bereiches der polWschen
Willensbildung ist den Parteien In eJner rechtsstaatlichen
Demokratie untersagt. Es gehört nicht zu ihren Aufgaben,
E4n.fluß auf die Rechtsprechung oder Verwaltung zu neh
men.

In Würdigung der Bedeutung der politischen Parteien
w.iederholt Artlikel 3 ausdrücktlch die im § 1 Absatz 1 und 2
des Par:te,iengese~ 1975, BG'BI. Nr. 404, enthaltenen
gr.undsätzlJchen Regelungen.
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Zu Artikel 4:
(Landesgebiet)

Das Landesgeb~t umschließt jenen räumlichen Be
reich, in dem sich die Hoheitsgewalt des Landes entfaltet.
Das Landesgebiet des Burgeniandes ist das Gebl:et, wei
ches eingeschlossen wird von den nach Maßgabe des
Staatsvertrages von Saint-Germain vom 10. September
1919, StGBI. Nr. 303 von 1920, und des Venediger Proto
kolles vom 13. Oktober 1921, BGBI. Nr. 138 von 1922, fest
gelegten Grenzen und dem Teil der niederösterreichisch
steiermärkischen Ostgrenze, der zwischen d'aren Schnitt
punkten mit den ersterwähnten Grenzen gelegen ist.

Da Absatz 1 hinsichtli'ch des Landesgebietes auf den
durch Staatsverträge und Gesetze festgelegten "gegen
wärtigen Bestand" des BurgenJandes verweist, ist jede
~ünftige 'Gebietsänderung nur Im .We,ge einer Verfassung's
änderung mägUch.

Dieselbe Konsequenz erglibt sieh aus Absatz 2 der hin
sichtlich der Notwendigkeit paktierter Gesetze des lan
des und des Bundes der Regelung des ArUkels 3 Absatz
2 B-VG entspricht. Die Notwendigkeit übereinstimmender
Verliassungsgesetze Ijai Gebi,etsänder.ungen bedeutet zu
gleich eine Garantie für den räumlichen Bestand des Bur
genlandes.

Zu Artikel 5:
(Landesbürger)

Der Erwerb und der Verlust der österreichischen Staats
bürgerschaft sind im Staatsbülige,rschafts9,esetz 1965, BGBI.
Nr. 250, geragelt. Aus diesem Gesetz ergibt sich, daß es
dzt. zwar eine österreich ische Staatsbürgarschaft, aber keli
ne Bundes- und auch keine Landesbürgerschaft gibt. Auch
dle im ArNkel 6 Absatz 1 B-VG vOirgesehene Einrichtung
des Heimatrechtes besteht dzt. nicht. Der Verfassungs
gerichtshof hat überdies festgestelU fErk. Sig. 2455), daß
der Bestand einer eig.enen landesbürgerschaft nicht zu den
für den österreichJschen Bundesstaat typioschen .Elnrichtun
gen g'ehört. Demgemäß bewirkte die erwähnte Ver.tassungs
bestimmung des StaatsbÜrger.schaftsgesetzes 1965 keine
Gesamtänderung der Bundesverfassung.

Angesichts dieser Ver1,assungslage kommt der 6igen
schaft "BuligenländischerLandesbClrger" 'keine staatsbürger
schaftliche Wi"~Ullg zu. Dle Landesvelifassung jedoch mjßt
der Landesbürger.schaft insofern besondere Bedeutung Z'u,
als sta das Recht der Bürgerinlti:aUve und BOrgerbegut
achtung (Artikel 68) den Landesbür.gern vorbehält. ZiUdem
dient auch die Volksbefragung (Artikel 67) der Erforschung
des Willens der Landesbürqer.

Letztlich unterstreicht undförtdert Artikel 5 das Ge
meinschaftsgefühl aller Burgenländer und enthält so ein
wesentliches Bement der lanctaspflege.

Im ordentlichen Wohnsitz, als linbegniff der Lebensbe
ziehungen, drückt sich die besondere! Verbuooenhelt des
Einzelnen zu !seiner Geme,i.nde und dem Land aus. Er

meinschaftsgefühl aller Burgenländer und enthält so ein
wesentliches Bement der lanctaspflege.

Im ordentlichen Wohnsitz, als linbegniff der Lebensbe
ziehungen, drückt sich die besondere! Verbuooenhelt des
Einzelnen zu !seiner Geme,i.nde und dem Land aus. Er
ist daher sinnvoller Anknüpfungspunkt der Landesbürger
schaft.

Zu ArtIkel 6:
(Landessprache)

Diese Bestimmung entspricht Artikel 8 B-VG. Der deut
schen Sprache haben sich alle StaatsofiQane untereinander

und im Verkehr mit den Bür;gern ZiU bedienen. Gemäß § 2
der Geschäftsordnung des Burgenländischen Landtages Ist
sie auch Vel'lhandlungsspl'lache des Landtages und seiner
Ausschüsse.

ArUkel 8 B-VG räumt aber glelchzeJUg die MögltchkeU
eln, den vorerwähnten ·Gl'IUoosatz durch Bundesgesetz zu
gunsten von sprachlichen Minderheiten einzuschränken.
Dies ist durch das Volks'gruppengesetz 1976, 8GBI. Nr.
396, geschehen. Es ist dies ein Ausführungsgesetz zum
Abschnitt V des 111. Telles des Staatsvertrages von St. Ger
maJll, StGBI. Nr. 303/1920, und zu Artikel 7 des Staats
vertrages von Wien, 6GB!. Nr. 152/1955. Gemäß § 1 des
Vo.ksgruppengesetz.es genießen die Volksgruppen in öster
reich und ihre Angehörigen den Schutz der Gesetze; die
Erhaitung der Volksgruppen und die Sicherung ihres Be
standes sind geWährleistet. Ihre Sprache und Ihr Volks
tum sind zu achten.

Zu Artikel 7:
(Landeshauptstadt und Sitz der obersten Organe)

:Diitlse Bestimmung weist der FJrelstadt Eisenstadt Jn
Obereinsbtmmung mit der geschichtlichen Entwicktung, kul
turellen und wirtschaftlichen Bedeutung die Stellung des
landespolitischen und administrativen Zentr:ums des Bur
genlandes ZlU.

Absatz 2 trägt Vorsorge für einen allfälligen Notstand.
Für ,die Dauer außerordentlicher Ver:hältnlsse, wozu ins
besonders Katastrophen, Unruhen und militärische Kon
fHkte zählen, kann der Landesllauptmann den Sitz der
Land.esregierung und mit ZUstimmung des Präsidenten des
Landtages den Sitz des Landtages an einen anderen, auch
auß'ar:halb des Burgenlandes gelegenen Ort verlegen.

Zu Artikel 8:
(Landessymbole)

,Ein wesenUiches ,Element der gUedstaatlichen Identität
des Bungenlandes und des "Burgenlandbewußtseins" sei
ner Bevö.llQerung bilden die landessymbole. ArUkel 8 nennt
sie taxativ. Die Ongane des Landes haben in Ausübung
ihrer Landestunktionen ausschli:eßtich diese Symbole :mJ

verwenden.

Die Landessymbole genl:eßen gemäß § 248 S1GB straf
rechtl1chen Schutz.

Zu Artikel 9:
(Organ der Gesetzgebung)

ArIl~kel 9 entspricht Al'Itikel 95 Absatz 1 erster Satz B-VG.
AusschUeßlich dem Landt~g kommt in allen Angelegen
helten, di'e nach der K:ompetenmertellung der Bundes
ver.ftassung dem Land zur gesetzJichen Regelung vorbe
halten sind, die Gesetzgebung zu. Diese Kompoatenz darf
nicht auf andere Organe des Landes übefltragen werden.
Auch dem Volk ist eine direkte Ausübunq der Gesetzoe
AusschUeßlich dem Landt~g kommt in aHen Angelegen-
helten, di'e nach der K:ompetenmertellung der Bundes
ver.ftassung dem Land zur gesetzJichen Regelung vorbe
halten sind, die Gesetzgebung zu. Diese Kompoatenz darf
nicht auf andere Organe des Landes übefltragen werden.
Auch dem Volk ist eine direkte Ausübung der Gesetzge
bung verwehrt. Diesem Gebot entspricht die Ausgestal
t\Jng der Instrumente der unmitteiballen Demokratie in der
Landesverfassung. Der in Vo.ksblege.hren und Volksabstim
mungen bekundete VolkswiUe bedarf zu seiner Gesetz
werch..lln,g jedenfalls eines Gesetzesbesch~usses des Land
tages. Dal'1ln I,jegt ~ugleich SlUch ein Schutz vor rechts
staatlich unerträglichem, dlr.ektem politischen AktivJsmus.



Der Wirkungskreis des Lan<nages ist durch das Bundes
Vetfassungsgesetz nicht abschli'eBend geregelt. Die Lan
des-VeliassungSig,esetze können ~n Bindung an die Grund
züge der Bundesverfassung. insbesondere an das parla
mentarische Prinzip und in Beachtung des Gewaltentei
lungsprinzips weitere Regelungen enaesen. Von dieser
Möglichkeit wurde bei der Regelung der Landesoosschüsse
(Artl kel 42) Gebrauch gamacht.

Zu Artikel 10:
(Zusammensetzung und Wahl des Landtages)

Der Landtag ist ein kollegial or:ganisierter, allgemeiner
Vertretungskörper. Er besteht ·gemäß Absatz 1 aus 36 Mit
gliedern.

Absatz 2 enthält In Übereinstimmung mit Artikel 95 Ab
satz 1 B-VG die Grundsätze der Wahl.

Dliese Grundsätze gewährleisten ganz allgemein dle
Freiheit der Wahl.

weiters ordn.et Absatz 2 an, daß tür dfe Wahl zum Land
tag die Verhältniswahl zu gelten habe: Das E-rmitUungs
verfahren muß daher durch die Landtagswahlordnung so
eingerich~t sein, daß allen politischen Parteien von zan
lenmäß,ig erheblicher Bedetltung eine Viertl'19tung im Land
tag nach Maßgabe ihrer Stärke gesichert wird.

Die Absätze 3 und 4 regeln das aktive und pass4ve
Wahlrecht.

Gemäß Absatz 5 kann dla AusschlIeßung vom Wahl
recht und von der Wählbarklalt nur die Folge einer gericht
lichen VerUrteilung oder Vemügung sein.

Absatz 6 entspricht Artikel 26 Absatz 3 B-VG. Was ..öf
fentlicher Ruhetag" ist, ergibt sich aus dem Felertagsl'luhe
gesetz 1957, BGBI. Nr. 153 Ld.F. BGBI. Nr. 264/1967.

Artikel 26 Absatz 1 B-VG im Zusammenhang mJt Artikel
95 Absatz 1 letzter Satz stellt die Festlegung einer allge
meinen Wahlpflicht für den Landtag frei. Da dte Landes
verfassung eine solch.e nicht vonslent, kann sie auch nicht
durch die 'Landtagswahlordnung elnge:fiührt wer:den.

Zu Artikel 11:
(Wahlkrelseinteitung)

Artikel 11 regelt die Grundsätze für dile E~ntenu:ng der
Wahlkreise. Gemäß § 2 der LandtagswahlordniUng 1978
wird das Bur.genl.and in vier Wahl.kreiae eingeteilt. Danach
wird der Wahlkreis I gebildet durch die Bezir:ke Eisen
stadt-Umgebung ,!.md Neusiedl a.S.sowie die Freistädte
6isens1Jadt und Rust, der Wahlkrels 11 durch di\3 Bezirke
Mattersburg und Oberpullendorf. der Wahlkreis 111 durch
den Bezirk ObelWart und der Wahlkreis IV durch dle Be
zirke Güssing und Jennersdorf.

Zu Artikel 12:
(GesetlJgebu,n,gsperiode)

Die Bundesverfassung stellt es der Landesgeselzge-
zirke GÜssi~g ~ncf-Jenii;-ridort.--"'··_----_I_-'- ...~- I ---'

Zu Artikel 12:
(GesetlJgebu,n,gsperiode)

Die Bundesverfassung stellt es der Landesgeselzge
bung frei, die Dauer der Geset21g,ebungsperlode des land
tages zu bestimmen. Absatz 1 setzt sie mit 5 Jahren fest
und entspncht damit dem Artikel 3 des Zusatzprotokolls
zur Konvention zum Schutze der Menschenrechte und
GIlundfl191iheiten, BGB!. Nr. 210/1958, wonach in "angemes
senen Zei\abständen" freie uncl geheime Wahlen abzu
halten sind.
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Da die Gesetrlgebungsperiode jedenfalls bis zu dem
r.ag d~J1JI3rt. an dem der neue La'fldtag zusammentritt. kann
es - mit Ausnahme der A'\Jflösung des Landtages durch
den Bundespräsiden~en gemäß Artikiel 100 Absatz 1 B-VG
- zu keinem, außernatb der Geselzgebungsperiode lie
genden Zeitraum kommen.

Die Neuwahlen sind von der Landesregierung jeweils
so anzuordnen, ·daß der neugewählte Landtag am Tage
nach dem Ablauf des fünften Jahres zusammentreten
kann. Absatz 1 gibt damit den letztmöglichen zeitpunkt
für die Anordnung dar Wahl an, über den fl'lühestmöglichen
Zeitpunkt enthält sie kelne Angaben. Jedenfalls muß der
neugewählte Landt81g vom Präsidenten des bisherigen
Landtages so einberufen werden, daß er innerhalb von
vler Wochen nach der Wahl zu seif'ler ersten Sitzung
zusammentreten kann. 8ne Verkürzung der 5-jährjgen Ge
se~gebungsperiode im Wege der frühzeitigen 61nberufung
scheidet aus, da daf.ür gemäß AnU(tal 13 der Landtag seine
Auflösung beschließen müßte.

Zu ArtIkel 13:
(Auflösung des Landtages)

Diese Bestimmung regelt die Selbstauflösung des Land
tages. Gemäß Absatz 1 hat diese durch Gesetz ZlU erfol
gen.

Zu Artikel 14:
(Landtagsklubs)

Ein Landtagsklub ist die ongalliLsatorische ZlIsammen
fassung aUer jener Mitglieder des Landtaqes, die dersel
ben wahlwe,rbenden Partei im Sinne dar Landtagswahl
ordnung angehören. Gemäß Absatz 1 (..Mitglieder des
Landtagles") sind aur Bildung e~nes Klubs mindestens zwei
Landtagsabgeondnete derselben Fraktion erforderlich.

Derzelt bestehen im BUl'igenJändlschen Landtag der
KkJb der SoZ'ia~isUschen Partei österreichs und der Klub
der österr.eich'schen V.olkspartei.

Zu Artikel 15:
(Wahl der Präsidenten des Landtages)

Die vom Landtag 2lU wählenden Präsidenten sind grund
sätztlch auf Grund sin'as .gemeinsamen Wahlvorschlages
jener Parteien, denen nach den Gilundsätzen der Verhält
.niswahl ein Präsident Zlukommt. zu wählen. Können sich
die Parteien nicht einigen, so 'sind nach Maßgabe der Ab
sätze 4 bis 7 fü.r den Präsidenten und den Zweiten Präsi
denten eigene Wahlvorschläge ein21ubningen, während der
Dritte Präsident unter 6lnrechmmg des. Präsidenten und
des Zweiten Präsidenten nach den Grundsätzen der Ver
hältniswahl gewählt wird. Dieses WahweAahren ist dem
für die Wahl der Mitglieder der Landtasregferung vorgese
henen nachgebUdet.

Dritte Präsident unter 6lnrechmmg des. Präsidenten und
des Zweiten Präsidenten nach den Grundsätzen der Ver
hältniswahl gewählt wird. Dieses WahweAahren ist dem
für die Wahl der Mitglieder der Landtasregferung vorgese
henen nachgebUdet.

Zu ArtIkel 16:
(Abberufung der Präsidenten des Landtages)

ArtilQel 16 regelt die Abbel'lufu'll9 der Präsidenten durch
Besch~uß des Landt89es auf Grund eines Antr-ages auf
AbbeJ1ufiUng.
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Zu Artikel 17:
(Aufgaben des Präsidenten des Landtages)

Die Aufogabe, den Landtag einzuberufen, kommt gemäß
Absatz 1 pnimär dem Präsidenten zu. Die Vertretungsbe
stimmungen des Artilrels 18 sind anzuwenden,

Der Landtag ist jährlich zu einer Tagung - sie darl
nur aus tr..ftigen Gründen vor dem 15. September begi;n
nen und ebenlfaUs nicht länger als bis zum 1. Aug!ust des
folgenden Jahres dauern - einzuberlJlfen. Innerhalb der
Tagung beruft der Präsident den Landtag nach Bedarf ZlU

seinen Sitzungen ein.
Gemäß Absatz 3 abliegt ,die G'aschäftstührung des

Landtages dem Präsidenten. D~e näheren Bestimmungen
darüber finden sich im § 12 der Geschäftsordnung des
Burgenländischen Landtages. Di-e Vollzilahung der Ge
schättsordnunq des Bur.genländischen Landtages obliegt
dem Präsidenten. Er ist Organ der gesetzgebenden Kör
perschaft in diesem Bereich, im Verhältn'is zu den übrigen
Mitgliedern des Landtages, \<te,ine Verwaltungsbehörde. Da
rum können auch die Maßnahmen elnes Präs.k:Ienten des
Landtages nicht tn einem Verwaltungsverfahren bekämpft
werden (Beschluß des VfGH Slg, 4864/1964),

Zu Artikel 18:
(Vertretung der Präsidenten des Landtages)

Jedes Kollegialorgan bedarf zu seloer Handlungsfähig
keit eines rechtlich legitimierten Vorsitzenden. In Verfol
gung dieses Zi:eJes schafft Ar1lkel 18 eine lückenlose Ver
tretungskette.

Zu Artikel 19:
(Landtagsdi rektion)

Abs,at2 1 weist dem Präsidenten zur Besongung seiner
nach der Geschäftsordnung des Burgenländischen Land
tag,es wahrzunehmenden Geschäf,ta dte Landtagsdirektion
als Verwaltungsapparat zu.

,Dl:e ·angestrebte Eigenständ,igkieit der Landtagsdi,l'le,ktion
gegenüber der allgemeinen Landeeverwaltunq ergibt sJch
in zweierlei Hinsicht. Zum einen hat der Präsident ein Wei
sungsrecht gegenüber dem Landtagsdirektor, dem Land
tagsdirektor-Stellvertooter und den übr.igen Bediensteten
(s. auch § 14 der G'aschäftsor.dnung des Burgenländl5chen
Landtages). Zum anderen lalte,t der Landtag,sdirektor den
inneren Dienst. Auch diese Leitungsbefugnis muß not
wendig mit der W,elsungsbefugnis geg,enoÜber den Bedien
steten g.ekioppelt sein. Selbswel'lStändlich können die Wei
sungen des Präsidenten auch Angelegenheiten des inne
ren Dienstes betreffen.

lrn ubl'1Lgen g'ehört das Pellsonal der LandtagsdJnektlon
dem Personalstand der Bediensteten des Landes an.

Zu Artikel 20:
(öffentlichkeit der Sttzungen und sachliche Immunität)

Gemäß Artikel 96 Absatz 2 B-VG gelten die Bestim

dem Personalständ' eJer Bediensteten des·LandeS an:"

Zu Artikel 20:
(öffentlichkeit der Sttzungen und sachliche Immunität)

Gemäß Artikel 96 Absatz 2 B-VG gelten die Bestim
mungen des Artikels 32 und 33 B-VG auch für die Sitzun
gen der Landtage und ihrer AusschÜsse.

I,n diesem Sinne legt Absatz 1 fest, daß die Sitzungen
des Landtages öffentlJch, d.h. für Jedermann nach Maß
gabe der räurnücben Verhältnisse zugänglich sInd. Der
Landtag kann g1amäß Absatz 2 den Ausschluß der öf.fen,t
[ichkeit beschließen. Vor einem diesbe21üglichen Beschluß

hat der Präsident die Zuhörer aufzufordern, sich zu ent
fernen.

Absatz 3 nonnien in Entspliechung zu Artikel 33 B-VG
die sachliche Immunität. Diese bedeutet, daß wegen der
Verbrel,bung wahrheitsgetreuer Berichte über die Verhand
lungen eine stra~richtllche, verwaltungsstrafrechtliche,
dls'ZlipHnäl'1e oder zJvill'!echtliche v.erantwortung nicht Platz
greifen kann. Beliichte über Eingaben an den Landtag ge
nießen keinen Schutz.

Zu Artikel 21:
(Geschäftsordnung des Landtages)

Absatz 1 legt fest, daß die GeschälftJsordnung des Land
tages nur mit qualUizierte.r Mehrheit beschlossen und ab
geändert werden kann. In diesem Sinne ist die Geschäfts
tührun,g des Landtagras im Gesetz über di:e Geschäftsord
nung des Burgenländischen Landtages geregelt.

Absatz 2 bestimmt alLgemei,n, daß der Landtag zur Vor
bereitung seiner Verhandlungsgegenstände Ausschüsse
bl.lden muß. Die näheren Bestimmungen über die Bildung
der Ausschüsse und das von ihnen einzuhaltende Ver
fahren enthalten die §§ 38 ff der Geschäftsordnung des
Bur.genländischen Landtages.

Zu Artikel 22:
(Freies Mandat)

Der Landtagsabgeol1dneta hat das gesamte Landesvolk
zu vertreten, nicht nur eine bestimmte Gruppe. Deshalb
verankert ArUkel 22 In 6ntsprechung zu Artikel 56 B-VG die
Unabhängigkeit des Landtagsabgeordneten bei Ausübung
seines Ber.ufles, worunter die Mandatsausübung zu ver
stehen ist. Eine einfachgesetzliche Regelung des Inhalts,
daß etn Mitgli~ed des Landtapes sein Amt verliert, wenn
es aus der Partei, in deren Wahlvorschlag es aufgenom
men war, ausscheidet, w.iderspräche daher Artikel 22. Wenn
die Verf.assung den Landtagsabg.eordneten sichert, daß sie
bei AUSÜbung ihres Berufes an keinen Auftrag gebunden
sind, muß umso mehr angenommen werden, daß ihnen
die Ausübung ihres Mandates überhaupt geWährleistet ist
(WGH Sig. 3426, 3560). Oesweiteren e,liglbt sich aus dem
Pliin;z;ip des trelen Mandats, daß ein Landtagsabg'eordne
ter gegenüber seinen Wählern nicht rechtlich verantwort
lich gemacht werden kann. Eine Abberufung wegen nicht
entsproechender 't.ertretung der WähJer wäre daher unzu
lässIg.

Gegen'über dieser verfassungsgesetzlich verankerten
U.nabhäng~kelt der Landtagsabgeordneten ist freilich zu
beden\~en, daß die Verfassung selbst dila Mitwirkung der
Parteien an der Be/lufung der Repräsentanten des Volkes
voraussetzt (18. Artikel 3). Ohne Vertrauen einer po~itischen

Partei wird es einer Person nur schwer gelingen, ein Man
dat zu erreichen. Vertrauen auf Seiten der Partei setzt
LoyaHtät auf Seiten des von ihr unterstützten Mandatars
voraus. Auf dl:es:e'r WoechslalbeZiiehung grÜndet der Klub-
.- Cl' ""'....11 all u ... , U""'U'IUII~ u ... , nco}U~II&.Q1Il.CJ1l u ......:o y v,~~

voraussetzt (18. Artikel 3). Ohne Vertrauen einer po~itischen

Partei wird es einer Person nur schwer gelingen, ein Man
dat zu erreichen. Vertrauen auf Seiten der Partei setzt
LoyaHtät auf Seiten des von ihr unterstützten Mandatars
voraus. Auf dl:es:e'r WoechslalbeZiiehung grÜndet der Klub
bz,w. Fraktionszwang. Juristisch ist er deshalb mit dem
freIen Mandat v,erelnbar, weJl der Landtagsabgeordnete
die daraus resultierende Bindung seines politischen WH
lens freiwilUg e,I.ogeht, Insofern kein "Auftrag" im stnne
des Artikels 22 vorUegt. bessen ungeachtet führt das an
tagonistische Verhältnis zwischen der rechtlich gebotenen
Unabhängigkeit des Landtagsabgeordn'aten und seiner frei-



willigen EinfÜgung in den Klubzwang in der Realität zu
einer Schwächung des p...lnzlos des freien Mandats.

Zu Artikel 23:
(Angelobung)

Die Angelobung der Landtagsabgeofldneten hat in der
ersten Sitzung des neugewählten Landtages durch den
Präsidenten des alten Landtages zu erfolgen. Bei später
eintretenden Landlagsabgeordneten ist das Gelöbnis in
der Sitzung des Landtages zu leisten, an der sie 'drst
mals teilnehmen.

Jeder Landtagsabgeordnete hat das Gelöbnis in der
vorgeschriebenen Weise ohne Bedingung.en und Auflagen
zu leisten. GeschJeht dies nicht, so hat der Verfassungs
.gerichtshof ihn auf Antrag des Landtages seines MaQdates
für verlustig zu erklären (ArHkel 141 Absatz 1 IH. d B-VG
in Zusammenhang mit Artikel 28).

Zu Arllkel 24:
(Persönllche Immunität)

Diese Best.immung regelt die berufliche und außerbe
rufliche Immunität der Landtagsabgeordneten. Gemäß Ar
Hkel 96 Absatz 1 B-VG gen-ießen sie die gleiche Immunität
wie die Mitgliede.r des Nationalrates. Deren Inhalt ergibt
sich aus der B-VG-Novelle, BGBI. Nr. 134/1979. Artikel 24
trägt ihr vollinhaltlich Rechnung.

Zu Artikel 25:
(Unvereinbarkeiten)

Absatz 1 reg!aH dle Unvereinbarkeit der Stellu.ng eines
Landtagsabgeordneten mit der Stellung eines Mitgliedes
des NaNonalrates, des Bundesrates oder der Bundesregie
rung.

Absatz 2 fordert proprarnrnatlsch eine saubere Tren
nung zwischen politischem Mandat und sonstiger, insbe
sonders wirtschaftlicher Betätigung des Landtagsabgeord
neten. mese Bestimmung appelliert an die politisch mora
lische Viarantwortung des Landtagsabgeordneten.

Bundesqesetzliche VOfschrHten im Sinne des Absatzes
3 enthält das Unveretnbarkeltsqesetz, BGBI. Nr. 294/1925
i.d.F. 8GBI. Nr. 545/1980.

Zu Artikel 26:
(öffentl.iche Bedienstete - Bewerbung um e.in Mandat,

Mandatsausübung)

Diese Bestimmung entspricht Artikel 95 Absatz 4 B-VG.

Zu Artikel 27:
(Bezüge)

Die Bezüge der Mitglieder des Landtages sind im Be
zÜgegeS'etz. LG·BI. Nr. 14/1973, Lod.F. LGBI. Nr. 21/1979,
geregelt.

Zu Artikel 27:
(Bezüge)

Die Bezüge der Mitglieder des Landtages sind im Be
zÜgegeS'etz. LG·BI. Nr. 14/1973, Lod.F. LGBI. Nr. 21/1979,
geregelt.

Zu Artikel 28:
(Mandatsverlust)

Nach Arti:kel 141 Absatz 1 Ht. c B-VG erkennt der Ver
fassungsgerichtshof auf Antrag eines allqemelnen Vertre
tungskörpers auf Mandatsverlust eines seiner Mitglieder.
Gemäß § 18 der Geschäftsordnung des .Burgenländischen
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Landtages bedarf ein Antrag auf Mandatsverlust eines Be
schlusses des Landtages. Ein solcher Antrag ist auf einen
gesetzlich vor:gesehenen Gr.und zu stützen. Diesbezügliche
Tatbestände des Mandatsverlustes enthalten die lit. a 'bis e.

Ein Mandatsverlust tritt erst ein, wenn er vom Verlas
sungsger.ichtshof ausgesprochen wurde. Der Präsident hat
nach Einlangen des Erkenntnisses jene Person, die ihres
Mandates verlustig erklärt worden ist, hlevon ZiU verstän
digen und in der nächsten Sitzung des Landtages das Er
kenntnis bekanntzugeben (§ 18 leg. cit.).

Zu Artikel 29:
(Gesetzesvo rschiäge)

Gemäß Artikel 95 Absatz 1 B-VG üben die Landtage die
Gesetzgebung in den Ländern aus. Gesetzesvorschläge
können im Landtag nur als Anträqe seiner Mitglieder oder
eines Landtagsausschusses, als Vortaqen der Landesre
gierung oder im Wege von Volksbegehren e~ngebracht

werden. Letztere sind von der Landesregierung unverzüg
lich dem Landtag zu übermitteln (Arti,kel 30 Absatz 1).

Zu Artikel 30:
(Volksbegehren)

Das Volksbegehren bedeutet eine Stärkung der direk
ten Demokratie. Artike) 30 \'lichtet es als einen Teil des
Gesetzge.bungsverfahrens ein. Es hat dle Erlassung, Än
<reTung oder Aufhebung eines Gesetzes zum G'agenstand.
Gegen,stand eines Volksbegehrens können nur Angele
genheiiten sein. deren gesetzHche Regelung gemäß Artikel
15 8-VG in die Z,uständi,gke.it des Landes fällt.

Die näheren Bestimmungen finden sich im Burgen
ländischen Volksbegehrengesetz.

Zu Artikel 31:
(BeschluBerfordarnlsse)

Beschlüsse sind positive Willensäuße.r.ungen des Land
tages über eine abzustimmende Frage bei einer festge
legten Min.destanwesenheit von Stimmberechti.gten und
einer f,e·stgelegten Mehrheit von Stimmen. Zu unterschei
den sind GesetzesbeschlÜsse. also WiHensäuß'arungen, die
auf den Erlaß eines Gesetzes gerichtet sind und nicht in
Gesetzesform gekleidete aeschtösse, auch "schlichte Par
tamentsbeschtüsse" gen-annt. W;as die Beschlußerforder
nisse betrifft. so überläßt es Artikel 97 Absatz 1 B-VG in
beiden FäHen der Landesgesetzgebung, Ragelungen dar
über aufzustellen. Nm hinsichUich der Landes-Verfassungs
gesetze enthält ArNke~ 99 Absatz 2 besondere Beschluß
erfordernisse.

Gemäß Absatz 1 ist zu einem Beschluß des Landtages
grundsätzlich dile AnwesenheH von mindestens elnem Drit
tel der Mitgl,jeder des Landtages und die Mehrheit der
abgegebenen Stimmen erforderlich. Absatz 1 gilt sowohl
für BeschlÜsse, die dle ErJassung eines einfachen Landes
t'IIUrUt:l'"ml:).~t:l'.

Gemäß Absatz 1 ist zu einem Beschluß des Landtages
grundsätzlich dile AnwesenheH von mindestens elnem Drit
tel der Mitgl,jeder des Landtages und die Mehrheit der
abgegebenen Stimmen erforderlich. Absatz 1 gilt sowohl
für BeschlÜsse, die dle ErJassung eines einfachen Landes
gesetzes zum Geg.enstand haben, als auch für sonstige
Beschlüsse.

Gemäß Absatz 2 können Landes-Verfassungsgesetze
nur bei Anwesenhe:it der HäLfte der Mitglieder des Land
tag:es und mit emer Mehrheit von zwei Dritteln der ab
gegebenen Stimmen beschlossen werden. ZusätzUch sind
s:e ausdrücklich als ..Landes-V.eliassungsgesetz", "Vertas-
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sungsbestimmung" zu bezeichnen (5. die analoge Bestim
mung für Verfassungsgesetze des Bundes, Artikel 44 Ab
satz 1 B-V·G).

Die Beschlußfähigkeit ist vom Präs.identen festzustel
len, der selbst sein Stimmrecht wie jeder andere Land
tagsabgeol'ld~te ausübt (s, auch Erk. d. WGH SI,g. 70111
1973). n.e näheren Bestimmungen Über Beschluß,fählgkeit
und Beschlußerlordernisse des Landtages sind im § 71
der Geschäftsordnung des Burgenländischen Landtages
enthalten.

Zu Artikel 32:
(Mitwirkung der Bundesregierung, Beharrungsbeschluß)

Artikel 97 und 98 B-VG regeln die Mitw.lrkung des Bun
des am Verfahren der Landesgesetzg,ebung. Artikel 32
enthält eine Wraderholung der diesbezüglichen bundes
verfassungsrechtlichen R.egelungen.

Zu Artikel 33:
(Volksabstenmung)

Auch die Volksabstimmung dient der unmittelbaren
Demokratie. Gegenüber der bundesverlassungsrechtlict1en
Regelung der Volksabstimmung (s. Artikel 43, 45 und 46
B-VG) verstärkt Artikel 33 die direkt-demokratische Mitbe
stimmung insofern, als eine Volksabstimmung auch auf
Verlangen von mindestens 15.000 wahlrbeJ1echtlgten Bür
gern durchzuführen ist.

Die Volksabst·immung ist 'ein fakultativer AbschnlU Im
Gesetz,g,ebu,ngsverfiahren. Sie setzt einen Gesetzesbeschluß
des Landtages voraus. Für das Verlangen, einen Gesetzes
beschluß einer Volksabstimmung ~u unterziehen, ist zwin
gend d.e Schriftform vorgesehen.

Die näheren Bestimmungen f.lnden sich im BUl'lQenlän
dischen Volksabstimmungsgesetz.

Zu Artikel 34:
~BeurkundUtng, Gegenzeichnung)

Im Sinne des Artikels 97 Absatz 1 B-VG ist zu 'einem
gültigen Landesg.esetz der Gesetz,gabungsbeschluß des
Landtag:es, die Beurklundung desselben durch den Präsi
denten und die Gegenzeichnung durch den Landeshaupt
mann erforderllch. Die ~undmachung des Gesetzesbe
sch~usses ist Auf,gabe des Landeshauptmannes. Absatz 1
entsp ...icht dieser Bestimmung.

Absatz 2 folgt elnem Badürf;n~s der Praxis. Die Ände
rungen dürfen sich jedenfalls nur auf redaktionelle Verse
hen beziehen.

Zu Artikel 35:
(Kundmachung und Inkrafttreten)

Gemäß Artike,1 97 Absatz 1 B-VG sind die Landesgeset
Z1e durch den Landeshauptmann Im Landesgesetzblatt
kundzumachen. Absatz 1 entspricht dieser Vorschrift und

.• , 'u ",riubfl ~;'

(Kundmachung und Inkrafttreten)

Gemäß Artike,1 97 Absatz 1 B-VG sind die Landesgeset
Z1e durch den Landeshauptmann Im Landesgesetzblatt
kundzumachen. Absatz 1 entspricht dieser Vorschrift und
dehnt die Kundmachungspflicht auch auf V,erelnbarungen
gemäß Artikel 82, Verordnungen und Kundmachungen der
Landesregierung aus. Von der Kundmachung müssen ne
ben d'ar Beurkundung und Gagenze,ichnung alle sonstigen
rechtlichen Voraussetzungen e.rfüllt sein (s. Erk. d. VfGH
Slg, 4497/1963). Hier kommen vor allem die Fälle der Zu
stimmung der Bundesregierung zu Gesetzesbeschlüssen
des Landtages In Betracht.

Ein gülti'ges Landesgesetz liegt erst dann vor, wenn es
ordnungsgemäß kundgemacht wurde. Nach dem Erk. d.
VfGH 511g. 2750/1954 lst aus Artikel 89 B-VG zu folgern,
daß die Gerichte berechtigt und verpflichtat sind, einem
Gesetz, das nicht gehör;ig kundgemacht wurde, die Aner
kennung ZiU versagen, dieses Gesetz also als einen nich
tigen Akt zu ignol1ieren. Auf Landesgesetz trifft auch zu,
was der VwGH in seinen Erk. Sig. NF 2715 A/1952, 5486 AI
1961, 6972 A/1966 aus Artikel 49 Absatz 1 B-VG folgert,
nämlich, daß (was § 2 ABGB ausdr.ücklich ausspricht), so
bald ein Ges,etz ge,hör,ig kundgemacht ist, sich niemand
damit entschuldigen kann, daß ihm dasselbe nicht bekannt
geworden sei.

Absatz 2 reg:alt den zeitlichen und räumlichen Geltungs
bereleh der Land esgesetze.

Absatz 3 ermächtigt die Landesregierung zur Rechts
bereinigung.

Absatz 4 er.mächtigt und beauttraqt den Landeshaupt
mann, Druckfehler in den Landesgesetzen zu berichtigen.

Zu Artikel 36:
(An~echtung von Landesgesetzen)

Artikel 36 schöpft die im Artikel 140 Absatz 1 B-VG
enthaltene Möglichkeit aus, wonach ein Antragsrecht hin
sichtl·ich der VeJ'lfassungswidrigkeit von tandesqesetzen
auch einem DlliUel der Mitglieder des Landtages zusteht.
Die näheren Bestimmungen dazu enthält § 33 der Ge
schäftsor:dnung des Burg'eniändischen Landtages.

Zu Artikel 37:
(Landesvoranschlag)

Artikel 37 verankert das f.ür parlamentarisch.e Körper
schaften typische Mitwirkungsrecht an der Erstellung des
Landesvoransehlaqes. Gemäß Absatz 1 wird die Landes
Ilegiellung verpflichtet, dem Landtag spätestens ein Monat
vor Abtauf des Finanzjahres einen Voranschlag der Ein
nahmen und Aus.gaben des Landes für das folgende Fi
nanzjahr vorzulegen. Für die zeitger.echte Vorlage ist die
Landesreg'ierung dem Landtag politisch (Artikel 56) und
rechtl~ich (Artlke,1 57) verantwortlich.

Sofenn der Landtag den Voranschlag nicht vor dem
Beginn des nächsten Finanzjahres beschließt (Absatz 2),
kommt es zum Voranschl'agsprovisorium (Artikel 38).

Die Gebarung des Landes gllündet auf dem Landes
voranschlag.

Absatz 5 ermöglicht auf Gliund won Beschlüssen 'des
Landtages Abweichungen vom Landesvoranschlag und
zwar sowohl in Richtung qualitativer als auch quantitativer
Voransch,l'agsübeJ1schr.eitung.

Zu Artikel 38:
(VorSJnschIagsprov.isor.ium)

_......."."-".; ... _,..... ~ ....-"' .._,.'~ '1--"."-_.._- -~ __v.. ""_--~I""-'''_.

Voransch,l'agsübeJ1schr.eitung.

Zu Artikel 38:
(VorSJnschIagsprov.isor.ium)

Wlrd der Landesvoranschlag, aus welchen Gründen
Immer, nicht rech~eitig beschlossen, finden die Bestim
mungen der vorläu~igen Haushaltsführung Anwendung.
Wesentlich ist die Regelung, wonach rechtsverbindliche
Verpfl1ichtungen nach Maßgabe ihrer FälU,gkelt zu be
streiten sind. Djese Varpflichtungen müssen allerdi,ngs
..vor ·Eintreten· des Prav.isoriums" entstanden sein. Dadurch

. soll verhlndert warden, daß während des Voranschlags-



provlsoslum durch das Eingehen neuer VerpfLichtungen
der Haushalt in untragbar:er Weise belastet wird. Zugleich
ergi,bt sich daraus ein gewisser Druck auf Landtag und
LandesregieJ1ung, elnen ordnungsgemäßen Landesvoran
sr;hlag zu erstellen.

Zu Artikel 39:
('Finanzplan)

Arhi~el 39 macht es der Landesregi'arung zur Pflicht,
bei der Ersteltung ihrer Budqets auf die Grundsätze der
mittelfristigen Finanzplanung Bedacht ZJu nehmen. Im Ver
ein mit einer sinnvollen Aufgabenplanung bietet dies Ge
währ für eine rationale Finanzpolitik. Gemäß Absatz 3
r ornrnt dem Finanzplan lediglich Or:ientie,rungsfunktlon zu.

Zu Artikel 40:
(Plnanzlelle Auswi:rkungen neuer rechtsetzender

Maßnahmen)

Artikel 40 s~aht im Interesse der Sparsam~eit der Ver
Naltung die Verpflichtung zur Angabe der finanziellen Aus
·N.irkiungen neuer rechtsetzender Maßnahmen und deren
GrÜnde vor.

Zu ArUkel 41:
(Rechnungsabschluß)

Die Verpflichtung der Landesregierung, dem Landtag
den Rechnungsabschtuß vorzulegen, .gibt diesem die Mög
lichkeit, die Einhaltung des vor,gegebenen finanziellen
Rahmens zu überprüfen. Die Kenntnisnahme des vorge
legten Rechnungsabsch~usses ist durch den Landtag zu
bsschlleßen,

Zu Artikel 42:
(Landes ausschüsse)

Es Jst heute eine allgemeine Eins.lcht, daß trotz der
rechtsstaatlichen Einbindung der Verwaltung und ihrer ge
setzlichen Durchnormier:ung die Bedeutung der VoHzugs
or:gane im Verhältnis zu den Organen der Gesetzgebung
im Steigen begr:Iffen ist. Dies ,eligibt sich einmal aus der
Tatsache, daß einzelne Ge\Se~e, insbesonder.s ,im Pla
nungsbereich die Vollllugstätigkeit nur In elnem weitesten
Sinn vorausbestimmen können, was eben den gesetzes
anwendenden Onganen einen welten Entscheidungssp.iel
raum verleiht. Zum anderen umfaßt die V,ollz:lehung Tätig
keiten wie Aegierungsakte, Programmie.rungen etc. und
insbesonders auch dle privatrechtliche Tätigkeit dar Ge
'lietskörperschaften, die mehr oder minder einer ,g,esetz
.'Ichen Grundlage überhaupt entbehllen. me Legislative
aus diesem Bereich auszuklammern, bedeutet eine weit
gehende Amputie/1ung ihr:es politischen Einflußber-alches
und damit verbunden elne sukzessive Oligarchisierung der
Exek.utive. Da~u kommt, daß die heutLge Planungs- und
.1it'tMR I~1l9fU\,{Br~t"oD~I.nlft"..ni~~,/mmft.&, r.""'~\:1i\~!>,..1t.Ne

aus diesem Bereich auszuklammern, bedeutet eine weit
gehende Amputie/1ung ihr:es politischen Einflußber-alches
und damit verbunden elne sukzessive Oligarchisierung der
Exek.utive. Da~u kommt, daß die heutLge Planungs- und
Gestaltungsverwaltung. die sich immer menrübellgreifen
den Fragenkomplexen gegenüber.sleht, in den klassischen
.Kompetenzschranken zum Tell nur ungenügend gelöst
werden kann. Querschnitbsfragen und die damit verbun
dene Notwendigkeit des Denkens in Gesamtordnungen
!Grfol'ldert eine kompetenaüberspannende Kooperation al
ler jener OJ'lgane, die an der StaalswillensbUdung betei
ligt sind.
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Artikel 42 zieht aus dieser Einsicht die Konsequenzen
und bindet den Landtag mehr als bisher wieder in die
VoUz,iehung e,in.Es entspricht diese'rnmal dem ursprüng
lichen föderalistischen System, wonach Legislative und
Exek:utive 1gemeinsam als ",A:usschuß-(Konvent-)Reg:ierung"
die wesentlichen VerwaltlJngsgeschäfte führten. Zum and'Cl·
ren werden damit auch die positiven Erfahrun:gen aufge·
g'r*ffen, d~e mit einzelnen "Räten", die auf Bundes- und
Landesebene bere.its bestehen, so im Bereich der Landes
vertejdigung, der AußenpoHtik 'lind der Raumplanung ge
macht wurden. Mit der Ein.richtung der landesausschüsse
Wlird die "große Kooperation" zwischen den Repräsen
tanten der Leg,iiS~abive, der IExe.k:utive und der Bürokratie
auf Landesebene institutionaUsiert. Zugleich ist damit eJn
Signm gesetzt, daß die Polit.ik nicht nur im Schoß der
RegJerung ausgehandelt wlnd, sondern auch vom landtag
mitgetragen und vom Sachverstand der Beamten unter
stützt wird. Erst solcherart kenn von echter Landespolitik
gesprochen werden.

Gemäß Absatz 1 haben die Landesaussch,üsse nur Be
ratungsfunktion; In keinem Fall werden von ihnen Voll
zugsakte gesidtzt. Sie stehen damit jedenfalls auch im
Eink,lang mit Artikel 101 Absatz 1 B-VG, demzufolge dJe
Vollziehung des Landes d;e Landesregierung ausübt.

Das Verfahren der Landesausschüsse regelt § 52 der
Geschä.ftsordnung des Burgenländischen landtages.

Zu Artikel 43:
(überprüfung der Geschäftsführung der landesregierung;

Fragerecht des Landtages)

Diese Bestimmung regelt in Anlehnung an Artikel 52
Absatz 1 B-VG das Interpellationsrecht.D4eses beinhaUet,
ebenso wie das Besolutlonsrecht und das Recht, Unter
auclumqsauaschüsse einzusetzen .(5. Artikel 46), ein typisch
parlamentarisches Kontroll recht über die Landasvollzie
hung.

Aus Absatz 2 ist ein umfassender Anwendungsbereich
des InterpeHationsrechtes zu entnehmen. Ihm unterliegen
nicht nur Akte der Hoheltsverwaltunq, sondern alle Ange
legenheiten, m:it denen die Landesregierung bef.aßt ist
bzw. für dlie sie polltlsche Verantworbung trägt. Das Frage
recht ist auf den selbständigen Wirkungsbereich des lan
des beschränkt.

Zu Artikel 44:
(Fr.a.ge,recht der MitgHeder des Landtages)

Im Gegensa1z zum Fragerecht des Landtages (Artikel
43) regelt diese Bestimmung das Fr-ageracht der Mitglie
der des Landtages. Befragt können nur die Mitglieder der
Landesreg'ierung werden, nicht die Landesreg,ierung als

~r1~t:'r\:1l,;11l ut::r IV~ILYnt:Uot:lr oel:i L;Cl.m;uage~,

Im Gegensa1z zum Fragerecht des Landtages (Artikel
43) regelt diese Bestimmung das Fr-ageracht der Mitglie
der des Landtages. Befragt können nur die Mitglieder der
Landesreg'ierung werden, nicht die Landesreg,ierung als
KoHegialorgan. Hins.ichUich des Umfanges des Froagerech
tes ist au.f den letzten Absatz der Erläuterungen zu Arti
kel 43 zu verweisen.

In den Ausfühnmqsbestirnrnunqen der G'eschäftsord
nunq-des Burgenländischen Landtages werden die Schr.ift
Ilche Anfr.ä.g~(§ 29), die dr.ingJ,ich'g Anfllage(§ 30) IUnd dle
kurze -mündllche Anfrage (§ 31) geregelt.
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Zu Artikel 45:
(Reglerun:gser.klärung und InformationspfHcht)

Der Verstär~ung der Transparenz der -Reg,ierungstätig
keit dient d.e Verpnichtung der Landesregierung, dem
Landtag ,gegenüber, am Begi,",' Ihrer Funktionsperiode
eine Regiral1ullgserkläJ1u:n:g abzugeben. Damit w.ird di,e be
stehende Praxis rechtlich verankert.

Darüberhinaus soll der Landtag ,gemäß ~Absatz 2 auch
über sonstige für das Land bedeutsame Regierungsakte
frühzeitig informiert werden ,und so auch die Gelegenheit
erhalten, die Motive geplanter Regi,erungsvorlagen kennen
zuternen.

Zu Artikel 46:
t6ntschHeßungen und Einsetzung von Untersuchungs

ausschüssen)

Absatz 1 verankert das Resolutionsrecht, also das Recht
des ,Landtages, seine ,Vorstellungen .über die Rühllung der
Reg,ierungSig.eschäf.te kundzutun.

Zum anderen kann der Landtag Unter.suchungsaus
schüsse einsetzen. Deren ,Bedlugnis erstreckt sich auf die
Feststellung von tatsächlichen Verhältnissen und ihrer
Bekanntgabe an den Landtag. Nicht hing.agen kann ein
Unbersuchungsoosschuß gegen einen allfämg erhobenen
Mißstand mit SanktIonen vorgehen.

Die im Absatz 2 normierte Verpflichtung bedeutet zu
gleich eine Ausnahme von der Amtsverschwiegenheit ge
mäß Artikel 62, Auch die Tatsache eines laufenden Ver
wal tung sverfahrens kann dle Tätigkeit eines Unter
suchun.gsausschusses nicht hindem. Sofern er an Gerichte
oder Dienststellen des Bundes heranzutreten ·hat, ist vor
her das Einve'l1nehmen mit dem zuständigen Bundesmini
sterturn herzusteilen.

Absatz 2 ist auch auf Untersuchungen betreffend Unter
nehmungen, Anstalten, Stiftungen und Fonds, die der
Kontrolle des Kontrolloausschusses unterliegen, sinngemäß
anzuwenden.

Zu Artikel 47:
(Enqueten)

Die Abhaltung von Enqueten dient der umfassenden
sachüchen lnformaäon des Landtages. Ein diesbezügliches
Verlangen ist 'unter Umschreibung des ·Gegenstandes der
Enq:uete ZlU beqründen,

Zu Artikel 48:
(Aiuskiu.nftsr:echt uod Akteneinsicht)

O~e zunehmende Kompllzlerthelt der heutigen Verwal
tungs~ührung w.irkt sich auf d4e Stellung der Landtagsab
geordneten lnsotern ,negativ aus, als diese mangels aus
reichender Intormanon immer weniger überblick über die
Geschäfts~ühl'1ung der <Administration des Landes haben,
n .... ",h 14",.<> D""".h+ 1'1"".. AA,<>""nf+ "nl'l 1'10 .. A"+onoln<>l".h+ <>nl'

O~e zunehmende Kompllzlerthelt der heutigen Verwal-
tungs~ührung w.irkt sich auf d4e Stellung der Landtagsab
geordneten lnsotern ,negativ aus, als diese mangels aus
reichender Intormanon immer weniger überblick über die
Geschäfts~ühl'1ung der <Administration des Landes haben,
Durch das Recht der Auskunft und der Akteneinsicht soll
dieser, ~ür elrre funktionierende Gewaltenteilung und -kon
trolle abträgliiche lntorrnetlonsstand ~hoben werden. Durch
das Recht, Auskünfte e:in~uholen, kann sich der einzelne
Landtagsabgeordnete die Sachkompetenz der Bürokratie
zunutze machen, d~e Akteneinsicht vermittelt erst die In
formationspaliität :Mischen L.eg·jstati\lle und Vollzugsapparat.
Eine besondere Beg",ündung etnes Begehrens gemäß Ab-

satz 1 ist nicht erforderlich. Es muß sich allerdlnqs auf
eine Ange,legenheit beziehen,dle ,Gegenstand einer Ver
handlung des Landtages ist.

Die im Absatz 1 enthaltenen Rechte sind nicht absolut
gewährt. Gemäß Absatz 2 kann das betroffene MitgHed
der Landesr:egierung di.e Auskiunft oder Akteneinsicht ver
weiigenn. Ein Grund für die Verweigerung liegt jedenfalls
im Gebot der Amtsverschwiegenheit (Artikel 62), Die Ver
w6lger:ungsgr.ünde müssen dem Landtagsabgeordneten
nicht bekanntqeqeben werden. Allerdings kann dieser im
Landtag beantragen, daß das betreffende Landesregie
rung'smitglied im Landtag begl1ündet, warum er dem Be
g:ehren nicht entsprochen hat.

Zu Artikel 49:
(Wahl der Mitgl.ieder und Er.satzmitglieder)

Die Absätze 1 und 2 entspr:echen Alrtikel 35 Absatz
und 2 B-VG,

Für die Aufteilung der Bundeetatsmandate auf die po
litischen Parteien des Landtages gelten folgende Grund
sätze:

a) Zunächst sind diese Mandate auf die einzelnen Par
teien nach dem Verhältnis der Abgeordnetensitze, die
sie 'im Landtag innehaben, aufzuteilen;

b) ,ist die Zuteilung eines Mandates bei dieser Berech
nu:o.g zwischen zw.ei oder mehreren Parteien fraglich,
dann ist dieses Mandat jener dieser zwei oder meh
reren Parteien zU21uweisen, der es bei Zugrundelegung
der Wählerstimmen für ·die ver.hältnismäßige Ermitt~

lung ZJufä1It;

c) erst wenn Bluch nach dieser Berechnung die Aufteilung
des betreUenden Mandates zwischen zwei oder meh
raren Parteien fraglich erscheint, haben diese Par
teien 'einen ",gl.eichen Anspruch" auf dieses Mandat;
erst in diesem ~aU entscheidet zwischen diesen Parteien
das Los (Erk.d. VfGH Slg. 1499).

Unter "Partle,i" im Sinne des Absatzes 1 ist eine im
Landtag vertretene politische Partlei zu verstehen. Es ist
daher nicht zUlässig,daß sich für die Wahl zum Bundes
rat mehrere Parteien zu einer Wahlpartei zusammenschlie
ßen.

Zu Artikel 50:
(Or.gan der Vollzi'e'hung)

O~e vortleqende Bestimmung entspricht Artikel 101 Ab
satz 1 B-VG, wonach die Vollztehung jedes Landes eine
vom Landtag 2lU wählende Landesregierung ausübt. Die
Landesre.gierung besor:gt die obersten Vollzugsaufgaben im
selbatändlqen Wirkungsbereich des Landes, sie ist an kei
ne Weisungen, sondern ausschäeßllch an die Gesetzil ge
bunden. Di'e Bindung der behördlichen Tätigkeit der Lan
desreqlerunq an das Elnv-ernehmen mit einer anderen

~~J.gYI~~W~~~~~~~re ~9JSrerPiqoffil1afi~tita~Bgn9m
selbatändlqen Wirkungsbereich des Landes, sie ist an kei
ne Weisungen, sondern ausschäeßllch an die Gesetzil ge
bunden. Di'e Bindung der behördlichen Tätigkeit der Lan
desreqlerunq an das Elnv-ernehmen mit einer anderen
S~le ist veflfassungswtdrig. Gegen die Entscheidung der
Landesreg.ierun,g gibt es keinen weiteren Instanzenzug.

AlUs Artikel 101 Absatz 1 B-VG 'und unter Berücksich
tig.ung des Artikels 19 Absatz 1 B-VG 'ergibt sich, daß
gr.undsätzl4ch nur die Landesreg.J.erung letzte Instanz in
Lan:clesvollziehungsallgelegenheiten sein kann und daß
ohne ve.l'1fassungsgesetzl.iche Ermächtigung der Landesge
setzgeber nicht zuständig ist, eine der Landesregierung



(als oberstes Vollz~ehungsorgan) gleichzuhaltende Verwal
tungsbehörde 'einzurichten,

Nach welchen Grundsätzen die Landesregierung als
oberstes Vollzugsorgan die Verwaltungsgeschäfte des Lan
des im selbständigen Wirkungsbereich besorgt, nämlich
nach dem KoHegialsystem oder dem monokratischen System
(Ministerialsystem), bestimmt sich grundsätzlich nach der
gemäß Artikel 59 zu erlassenden Geschäftsordnung der
Landesreg'ierung. Nach Artikel 101 Absatz 1 und 3 B-VG
kommt zunächst das Koltagialsystem in Betracht. Hinge
gen bestimmt § 3 Absatz 1 BVG, BGBI. Nr. 289/1925, daß
die AbteHu·ngen des Amtes der Landesregierung die ihnen
nach der Geschäftse,intei,lung zukommenden Geschäfte, so
weit es sich um solche des selbständigen Wirkungsbe
reiches des Landes handelt, nach den näheren Bestim
mungen der Landesverf-assung unter der Leitung der Lan
desregJ:arung oder einzelner Mitglieder derselben besor
gen. Damit erteilt die Bundesverfassung dem landesge
setzgeber die Ermächti,gung, auch das monokratische Sy
stem einzuführen. Von dieser De.legation wurde im Ar
tikel 59 Absatz 2 Gebrauch gemacht, sodaß dte Landes
regierung In ~h r-e r Geschäftso r-d nung die Verooilung der
Agenden nach dem monokratischen (Mlnisterial-)System
vornehmen kann; vgl.Erk. <I. V·fGH Sig 4572/1963 und
609ß/1969.

Von der Übertragung von Kompetenzen der Landes
regierung als Kollegialongan auf das einzelne Mitglied der
Landesregieroung zur selbständigen Er~edig'ung sind jene
Kompetenzen ausgenommen, die der Landesregierung als
KolJ.egialor1gan oder dem Landeshauptmann nach der Bun
desver-fassung oder der Landesverlassunq zukommen. Der
Landesregi~rung sind diesbezüglich nach der Bundesver
fassung u.a. folgende Aufgaben vorbehalten:

1. AiufsteHung der Geschäftsordnung der landesregie
rung (Artikel 103 Absatz 2 B-VG),

2. ErJas-sung einer Verordnung, wodurch auf Antrag einer
Gemeinde die Besorgung einzelner I\ngele.genheiten
des eigenen Wirkungsbereiches auf eine staatliche Be
hörde übertraqen wird (Artikel 118 Absatz 7 B-VG),

3. Zustimmung zu einer Verordnung das Landeshaupt
mannes, womit auf Antrag einer Gemeinde die Besor
gung einzelner Ang,ele,gellheiten des eigenen Wirkungs
bereiches auf eine Landesbehörde übertragen werden
soll (Artikel 118 Absatz 7 B-VG),

4. Erklärung des Amtsverlustes für ein G'ameindeorgan
wegen Gesetzesve.rletzung sowie wegen Nichtbefolgung
einer Verordnung oder einer Weisung auf dem Gebiet
der Landesvoltzlenunq gemäß Artikel 119 Absatz 4
B-\f.G,

5. Anfechtung eines Bundesgesetzes oder einer Verord
nung einer Bundesbehörde nach Artikel 140 oder Ar
tikel 139 B-VG vor dem Verfassunasaerlchtshof.
der Landesv.()~I21iehung gemäß Artikel 119 Absatz 4
B-\f.G,

5. Anfechtung eines Bundesgesetzes oder einer Verord
nung einer Bundesbehörde nach Artikel 140 oder Ar
tikel 139 B-VG vor dem Verlassungsgerlchtshof.

6. StaUung eines Antrages beim Verfass,ungsgerichtshof
auf Entscheidung eines Kompetenzkonfliktes zwischen
Bund und dem Land oder zwischen zwei Ländern so
wie auf Kompet.enztestlStellung (Artikel 138 B-VG), fer
ner auf Entscheidung eines Konfliktes zwischen der
Landesregderung und dem Rechnungshof (Artikel 126 a
e-VG).
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Dem Landeshauptmann sind U.6. folgende Aufgaben vor
behalten:

1. Gegenz,eichnung und Kundmachung von Gesetzesbe
schlüssen des Landtages (Artikel 97 Absatz 1 B-VG),

2. Bekanntgabe von Gese~esbeschlüssen des Landtages
an das Bundeskanzleramt gemäß Artikel 98 Absatz 1
B-VG,

3. Angelobung der weiteren Mitglieder der Landesregie
r.ung au.f dte Bundes- 'Und Landesverfassung gemäß
Artikel 101 Absatz 4 B-VG,

4. Angelobung der Bürger.meister und Bürgermeister-SteU
vertr.eter der Städte mit elgen'enl Statut (§ 8 Absatz 5
Iit. b V-OG 1920) und

5. Erlassung der Geschäftsordnung und Geschäftseintei
lung des Amtes der Landesregierung (§ 2 Absatz 5
und § 3 Absatz 2 BVG, BGBI. Nr. 289/1925).

Zu Artikel 51:
(Zusammensetzung)

Gemäß Artikel 101 Absatz 3 B-VG besteht die Landes
r'-egiel'iung aus dem Landeshauptmann, der erforderlichen
zahl von Stellvertretern und weiteren Mitgliedern. Die
konkrete FesUegung der Zahl der Landeshauptmann-Stell
vertreter und der LandesregierungsmitglIeder bleibt dem
LandesvertasS'ungsgesetzgeber vorbehalten (Erk. d. VfGH
Sig. 5676/1968). In diesem Sinne setzt Absatz 1 die Zahl
der Mitglieder der Landesre.gierung mit sieben fest.

Absatz 2 bestimmt in Ober.einstimmung mit Artikel 101
Absatz 2 letzter Satz B-VG. daß in die landesregierung
nur gewählt werden kann, wer zum Landtag wäh~bar Ist.

Zu Artikel 52:
(Unvereinbarkeiten)

Absatz 1 regelt d~e Unvere-inbarkeit der Stellung eines
MitgHades de-r Landesreg,ienung mit der Stellung eines
MitgLiedes des Nationalrates, des Bundesrates, der Bun
desreqlerung, eines Geme-I noevorstaodes (Stadtsen ates)
oder eines Vorstandes eines Gemeindeverbandes.

Absatz 2 fordert programmatisch eine saubere Tren
nung zwischen politischem Mandat und sonstiger, insbe
sonders wirtschaftllchlar Betätigung des Regierungsmitglie
des. Diese Bestimmung appelliert an die politisch-morali
sche Verantwortung des Mitgliedes der Landesrealerunq.

Bundesgesetzliche Vorschriften im Sinne des Absatzes
3 enthält das ünveretnbarkeltsqesetz, BGBL NI'. 294/1925
Ld.F. BGoBI. Nr. 545/1980.

Zu Artikel 53:
(Wahl der Mitglieder der Landesreg'ier.ung)

Die Mltg,liectar der Lalldesregierung sind grundsätzlich
vom Landtag auf Gr.und eines gemeinsamen Wahlvor
schlages jener Parteien, denen nach den Grundsätzen der
V,erhältniswahl ein Mandat in der Landesregierung zu-
• \ •• QII" 'U'O::;I IYll~IIO::;'U'1:I1 1,,10::;1 L.lCLIIU -I:I':)fI:l~:fl>t:1I ,UII~}

Die Mltg,liectar der Lalldesregierung sind grundsätzlich
vom Landtag auf Gr.und eines gemeinsamen Wahlvor
schlages jener Parteien, denen nach den Grundsätzen der
Verhältniswahl ein Mandat in der Landesregierung zu
kommt, ZiU wählen. Können s.ch die Partelen nicht einigen,
'so sind nach Maßgabe der Absätze 4 bis 9 für den
Landeehauptmaon und den Landeshauptmann-Stellvertreter
eigene Wahlvorschläge einzubringen, während die übri
gen Mitgl'ieder der Landesregierung unter Einrechnung des
Landeshauptmannes und des Landeshauptmann-Stellver
treters nach den Grundsätzen der V:erhältnlswahl gewählt
werden.
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Zu Artikel 54:
f.Angelobung)

Die Absätze 1 und 2 r:egeln die Angelobung des Lan
deshauptmannes und der übrigen Mitglieder der Landes
regierung auf die Landesvertassung. Ddr Landeeheuptmann
leistet bei Antritt seines Amtes das Gelöbnis vor dem
Landtag in die Hand des Präsidenten. Die Angelobung
der üblligen Mitglieder der Landesregiel'lung erfolgt durch
den Landesheuptmann ebenfalls vor dem Landtag.

Dar:überhinaus werden gemäß Artikel 101 Absatz 4
B-VG der Landeshauptmann vom Bundespräsidenten, die
anderen Mitglieder d~r Landesregierung vom Landes
hauptmann vor Antritt ihres Amtes auf die Bundesverfes
sung angelobt. Absatz 3 nimmt darauf Bezug.

Zu Artikel 55:
(Vertretung der Mitglieder der Landesreglenung)

Artikel 55 reglelt die Vertretung der Mitglieder der Lan
desregienung zunächst für den Fall, daß deren Verhinde
rung weniger als drei Monate dauert. Hi'efür ist dle ge
schäftsordnungsmäßlge Vertretungsregelung anzouwenden.
Erst wenn die Verhinderung länger als drei Monate dauert,
also frühestens mit Beginn des vierten Monates, ist eine
Nachwahl im Sinne der Absätze 1 und 2 vorzunehmen,

Im Fall der gleichzeitigen VerhindeJ1ung des Landes
hauptmannes und des Landeshauptmann-Stellvertreters hat
der Präsident des Landtages eln Mitglied der Landes
regier:ung mit der Vertretung In dem Zeitpunkt zu betrauen,
in dem sich herausstellt, daß deren Verhinderung länger
als drei Monate dauert.

Zu ArtIkel 56:
(PoHtische Verantwortlichkeit der Landesregierung

g:egenüb'er dem Landtag; Amtsv.erzicht)

Die Landesregierung unterliegt sowohl einer politischen
(Absätze 1 bis 5) als auch einer rechtlichen (Artikel 57)
V,erantwortl.ichkeit. In der Wahl der Landesregierung durch
den Lan.dtag kommt zugleich zum Ausdruck, daß erstere
das Vertr;auen des Landtages genießt.

Gl1ünde für die Versagun'g des Vertrauens sind in die
ser Bestimmung nicht angeführt. Sie sind jedenfalls nicht
auf Rechtsverletzungen beschränkt. Dies ergibt sich schon
aus dem Umstand, daß für die Geltendmachung der recht
lichen V€rantwortung ein eigenes Verfahren vorgesehen
ist. Das Mißtrauen wird im RegeJfali im "PolItIschenIl be
gJ'lündet sein. Der Mißtrauensantrag trifft zwar das Ver
fassunqsorqan, meint aber den politischen Funktionär.
Dies ist auch den Beschlußerfordernissen zu entnehmen.
Entscheidend ist, daß die Partei, der das Regierungsmit
glIed seine Wahl verdankt, das Vertrauen entsteht, Inso
fern bedeutet Artikel 56 die rechtliche Anerkennung und
Kanalisierung des Parteieneinflusses Im Verfassungsraum.
Natur.gemäß w.ird dadurch die konstitutionelle Gewalten-
ktlluo.'l'.:..J."",~"~1 aad~Col'o"'I~I'IICMl :l.'v,o."-...nh.r+to:llto::l.Ura.onglu\hr

glied seine Wahl verdankt, das Vertrauen entsteht, Inso
fern bedeutet Artikel 56 die rechtliche Anerkennung und
Kanalisierung des Parteieneinflusses Im Verfassungsraum.
Natur.gemäß w.ird dadurch die konstitutionelle Gewalten
\eUung: Landtag-Landesregler.ung überschattet. Umgekehrt
findet der politische Konflikt ein konstitutloneltes Ventil.

Ist das Mißtrauensvotum eine "Institution für das Po
Iitische", dann sind auch seine konkreten Beweggründe
politischer Natur. Diese können sowohl Rechtsverletzun
gen sein, sofern deren politische Dimension "unerträg
1·lch" Ist, was wiederum mit der "Schwere" der rechtlichen
Verfehlung nicht notwendig zusammenhängt; es kann sich

dabei auch um eine notorische In&uffiz.lenz des Amtträ
gers handeln; letztlich sollte damit auch alles erfaßt wer
den, was der "politischen Ehre" zuwiderJäuft, ein Begriff.
der sich jeglicher abschließender De·flnition entzieht, des
sen Sens·ibilisienmg aber Voraussetzung für eine den
rechtsstaatUchen Velifassungsstaat erst ermöglichende po
litische Kultur ist.

Gemäß Absatz 6 können die Mitglieder der Land'asre
giel1ung jederzeit freiwillig aus dem Amt scheiden (Demis
sion). Scheiden einzelne MltgUeder der Landesregierung
aus dem Amt, so ist eine Ergänzungswahl durchzuführen
(Artikel 53). Bis zum Amtsantritt des neugewählten Landes
reg'ierungsmitgHedes hat der Präsident des Landtages ein
anderes MitgJ,ied der Landesregierung oder Beamte des
Amtes der Landesregierung mit der Fortf.ührung der Ver
waltung ZJu betrauen (Artlke'l 58 Absatz 3). Ihm kommt bei
Beschl:ußfassung der Landesregierung neben seiner eige
nen Stimme auch die Stimme des ausgeschiedenen Mit
gliedes ZiU.

Zu Artikel 57:
(RechUiche Verantwortlichkeit der Mitglleder der

Landesreqlerunq)

Die rechtliclle Verantwortlichkeit der Mitglieder der
Landesreglerunq ist im Artikel 105 Absatz 2 und 3 B-VG
geregelt. Artikel 57 knüpft daran an. Absatz 1 erstreckt
sich auf die Verantwortlichkeit wegen Rechtsverletzungen
(Artikel 142 B-VG) und wegen stra~erichtllch zu verfol
gender Handlungen (Artikel 143 B-VG) im selbständigen
Wirkungsbereich des Landes. Die verantwortlichkeit wird
gemäß Absatz 2 vom Landtag durch Erhebung der Ankla
ge gemäß Artikel 142 Absatz 2 lit. c B-VG geltend ge
macht. Die Immunität des betroffenen Mitgliedes steht ihr
nicht im Wege (Absatz 3).

Die vom Landtag beschlossene Anklage wird beim Ver
fassungsgerichtshof durch Obermittlung einer beglaubigten
Abschrift des Protokolls über die Sitzung, in der der An
klagebeschluß gefaßt worden ist, erhoben. Gle,ichz.eitlg hat
der Landtag die Landtagsabgeordneten zu bezeichnen, die
mit der Vertretung der Anklage vor dem Verfassungsge
richtshof beauftragt sind (§ 72 Absatz 1 und 2 VerfGG
1953).

·Gemäß Artikel 142 Absatz 4 B-VG hat das verortenen
de Erkenntnis des Verflassungsgerichtshofes auf Verlust
des Amtes, unter besonders erschwerenden Umständen
auch auf zeitlichen Verlust der politischen Rechte zu lau
ten. Unter politischen Rechten sind im Sinne des Artikels 7
Absatz 2 B-VG nur jene zu verstehen, die dem Berechtig
ten einen Einfluß auf die staatliche WHlensbildung ein
räumen (Erk. d. VfGH Sig. 2740/1954). Zu den politischen
Rechten in diesem sinn gehören z.B. das aktive und pas
sive Wahll1echt (Erk. d. VfGH Slg. 5003/1965).

Während die Mitglieder der Landesregierung nach Ar
tikel 142 Absatz 2 lit. c B-VG wegen Gesetzesverletzung
,_,~"""""" \-_."'. _ •• r_11 V'iJ.-_.-._, .-_-~/ ........- _"I' ,...._.·..rt__.,_••

Rechten in diesem sinn gehören z.B. das aktive und pas
sive Wahll1echt (Erk. d. VfGH Slg. 5003/1965).

Während die Mitglieder der Landesregierung nach Ar
tikel 142 Absatz 2 1It. c B-VG wegen Gesetzesverletzung
b'ai Besorgung von VoUziehungsgeschäften in Angelegen
heiten des selbständigen Wirkungsbereiches des Landes
(Artikel 101 Absatz 1 B-VG) angeklagt werden können, be
zieht sich die Verantwortlich.keit der Mitglieder der Lan
desragier.ung gemäß Artikel 142 Absatz 2 Iit. d B-VG auf
die Besorgung von Aufgaben in Ange.legenheiten der mit
telbaren Bundesverwaltung. Von dieser Verantwortung Ist
in erster Linie der Landeshauptmann betroffen, der ge-



mäß Artikel 102 Absatz 1 B-VG die gesamte mittelbare
Bundesverwaltung zu führen hat. Die Verantwortlichkeit
des Landeshauptmannes und des Landeshauptmann-Stell
vertreters - nicht in ihrer E~enschaft als Organe Im selb
ständigen Wirkiungsbereich des Landes - als Organe der
mittelbaren Bundesverwaltung regeln Art,jkel 103 Absatz 3
sowie Artikel 105 Absatz 1 B-VG.

Die Vertretung des Landeshauptmaflnes bei der Füh
rung der mittelbaren Bundesver.waltung oblle,gt dem ge
mäß Artikel 105 Absatz 1 B-VG von der LandesregJerung
oesttmmten Mitglied der Landesregier.ung (Landeshaupt
mann-Stellvertreter), das gleichfalls der Bundesregierung
verantwort~ich ist.

Zu Artikel 58:
(Obergangsregierung)

Absatz 1 ,sor,gtfiir den Fall vor, daß die g,esamte lan
desregierung aus dem Amt scheidet. Bis zum Amtsantritt
der durch den sofort elnzuber:ufenden Landtag (Absatz 2)
neugewählten ,landesregierung führt eine ObergangsregIe
rung die Verwaltungsgeschäfte des Landes.

Bezüglich des Ausscheidens eines einzelnen Mitgliedes
der Landes regierung (Absatz 3) siehe den letzten Absatz
der ErläJuterungen zu ArtJJ<la1 56.

Zu ArUkel 59:
(Geschäfts,ordflufl{) der Landesreglerong)

Die Geschäftsordnung der Landesregierung ·regelt die
Zuständigkeit sowohl der Landesregierung als Kollegdum,
als auch der einzelnen Mitglieder der Landesregierung im
Sinne des Ressortprinz.ips (Absatz 1). Sie ist eine Rechts
vterordnung, deren EInhaltung sowohl vor dem Verwal
tungsge~ichtshof (5. Erk. Sig. -NF 4491A/1957) und vor dem
VErfassungsgerichtshOif (Erk. Sig. 4572/1963, 5846/1968)
geltend ·gemacht werden kann. Die Zu~isung der Ge
schäfte an die Landesregjerungsmitglieder muß notwen
digerwejse bei jeder Neu- oder Umbildung der Landes
regier.ung neu erfolgen.

Gemäß Absatz 3 kann ,in der Geschäftsordnung auch die
Führung der mittelbaren ,Bundasverwaltung durch die ein
zelnen Regier:ungsmitglleder namens des Landeshaupt
mannes vorgesehen werden tArtikel 103 Absatz 2 B-VG).

Zu Artikel 60:
(Beschtußerfordemisse)

Absatz 1 sieht von, daß z-u einem Beschluß der lan
desregierung grundsätzUch d,ie Mindestanwesenheit von
vier Mitgliedern und etnfache Stimmenmehrheit 'arlorder
lich Ist. Absatz 2 enthält tür einzelne Angelegen'heiten
qualifi~ierte .Beschlußerlordemisse.

Da nunmehr allaemein das Z:ustandekomman von Ba
desregierung grundsätzUch d,ie Mindestanwesenheit von
vier Mitgliedern und etnfache Stimmenmehrheit 'arlorder
lich Ist, Absatz 2 enthält tür einzelne Angelegen'heiten
qualifi~ierte .Beschliußerlordemisse.

Da nunmehr allgemein das Z'Ustandekommen von Be
schlüssen 19:eregelt wil!d, mußte die bisher in der 'Geschäft s
ordnung 'der Landesregierung enthaltene Möglichkeit von
sogenannten Um~aufibeschlüssen in d~ vorliegende Be
stimmung aufgenommen wanden. In der Praxis hat sich
diese Möglichkeit als sehr ~eckmäßig erwiesen; das ord
nungsgemäße Zustandekommen eines solchen ,Beschlus
ses muß vom Landesam\sdirektor bestätigt wemen.
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Zu Artikel 61:
(Durch~ührun9 der Beschlüsse .eter Landesregierung)

Das Amt der Landesregierung 'Ist der Geschäftsapparat
der Landesregienmg, d'esLandeshauptmannes und der
MitgHeder der Landesregie/lUng (s. § 8 Absatz 5 llt, ades
OG vom 1. 10. 1920, i.d.F. 'des BGBI. Nr. 368/1925 und
BVG vom 30. 7. 1925, 8GBI. Nr. 289. betreffend Gr'\Jnd..:
sätze tür die Einrichbun,g und Geschäftsführu.ng der Ämter
der Landesregierung außer Wien). Als Organisationsbe
stimmung stellt Artikel 61 ,Jest, daß die Durchführung der
Beschlüsse der landesregierung durch das Amt der Lan
desrteg,ier:ung und die Bez.irkshauptmannschaften, die Un
tellQliederungen des Amtes der Landesregi8l\lng sind, zu
erfolgen hat.

Zu Artikel 62:
(Amtsverschwiegenheit)

Die Amtsv.erschwlegenheit ist im Artikel 20 Absatz 2
B-VG geregelt. Absatz 1 entspricht dieser ,Regelung.

Die Worte "soweit gesetzlich .nichts anderes bestimmt
ist,"enbhalten die Zuläss'igk'6it der Ausnahme vom GrurKf
satz der Amtsverschwiegenheit. Solche A'\JSnahmen kön
nen entweder durch Gesetz selbst geschaffen werden
oder das Gesetz kann dem Vorgesetzten des Amtsorganes
die Befugnis zar Befreiung von der Amtsverschwiegen
heit im Einzel·tall einräumen (VfGH 16. 10. 1970, G 5/70).
In diesem Sinn sieht Absatz 2 eine Entbindung von der
Amtsverschwiegenhe.it durch Beschluß der Landesregl'a
rung vor. 'Dieser ·Beschluß richtet sich an das Mitglied der
Landesregierung, das seinerseits das lhm nachgeordnete
Organ von der Amtsverschwiegenheit entbinden kann,

Zu Artikel 63:
(Teilnahme an den Landtagssltzungen)

Artikel 63 regelt das Te~lnahmerecht und die Tell
nahmepfllcht der Mitglieder der Landesregierung an den
SitZlungen und 'Bel'atungen des Landtages und seiner A1Js
schüsse. Zudem sind die Mitglieder der landesregierung
jedesmel zu hören . Sie sind daher berechtigt. jederzeit
ohne Unterbrechung eines Redners, das Wort zu ergreifen.

Zu Artikel 64:
(Bezüge der MltgUeder der Land~regierung)

Die B&Züge der MUglieder der Landesreg:ierung sind
im Bezügegesetz, LG81. Nr. 14/1973, i.d.F. LGBI. Nr. 21/
1979, g.eregelt.

Zu Artikel 65:
(Aufg,aben des Landeshauptmannes)

Absatz 1 steüt im Einklang mit Artikel 105 Absatz 1
B-VG fest, daß der Landeshauptmann das Land vertritt.

~P.mRR Ahc::.M7 1 f~QrtARlt{ell 85'f~Qh~~ Il"ltn'lDnn UJ'oitOI"Q

(Aufgaben des Landeshauptmannes)

Absatz 1 stellt im Einklang mit Artikel 105 Absatz 1
B-VG fest, daß der Landeshauptmann das Land vertritt.

Gemäß Absatz 1 führt der Landeshauotmann weiters
den Vors,ltz In der Landasreg:lerung und Ist Vorstand des
Amtes der Landesreg~erung. ZU ersterem sind die nähe
ren Bestimmungen In der Geschäftsordnung der Landes
regienung. Letztere Funktion ergibt sich auch aus Artikel
106 ,B-VG und § 1 BVG, BGBI. Nr. 289/1925. Unbar der un
mlttetbaren Aufsicht des Landeshauptmarmes obliegt die
Lettlung des inneren Dienstes des Amtes der Landesre-
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gierung dem Landesamtsdlre'ktor, der Im Artikel 106 B-VG
als Hilfsorgan des Landeshauptmannes bezeichnet wird.

Gemäß Absatz 2 untel'1tierbigt der Landeshauptmann die
im Namen des Landes auszusteHenden Urkunden von be
sonderer WlchtigkeJt; sie sind mit dem Landessiegel zu
versehen und von zwei weiteren Mitgliedern der Landes
regier:ung mltzufertigen. Aus der Formulierung "von be
sonderer Wichtigkeit" ist zu entnehmen, daBnicht alle
Ur.kunden vom Landeshauptmann zu unterfertigen sind,
was angesichts des großen Anfalles praktisch auch gar
nicht möglich wäre.

Absatz 3 erklärt den Landeshauptmann im Einklang
mit Artlleel 102 Absatz 1 erster Satz B-VG zum Träger der
mittelbaren Bundesverwaltung. Als solcher ist er funktio
nell elne Bundesbehörde (Erk. d. VfGH Sig. 5681). Das
Wesen der mittelbaren Bundtasverwaltung besteht darin,
daß in der Landesinstanz .der Landeshauptmann mit dem
Vollzug betraut ist, mag auch die Voll21l.ehung in erster
Instanz ausnahmswelse nicht Landesbehörden überaut
wartet sein. Der Landeshauptmann dal'lf als Mittelinstanz
im Ber.eich der mittelbaren Bundesverwaltung nicht ~u

gunsten der ZentralstelIen des Bundes ausgeschaltet wer
den (VfGH Sig. 2978/1956).

.Absatz 4 regelt die sogenann·te Auftragsverwaltung.
Die Verwaltung des Bundesvermögens .lstgemäß Artikel
104 B-\f.G nicht mittelbare Bundesverwaltung Im Sinne des
Artikels 102 B-VG. Die Vorschriften, die sich auf die mit
telbare 'Bundesvel1Walwng beziehen, haben nur Angelegen
heiten -der Hoheltsverwaltunq des Bundes zum Gegen
stand. Artikel 104 Absatz 1 B-VG stellt <fies durch sein'd
Anofldnung klar, daß die Bestimmungen des Artikels 102
B-\f.G auf Elnnichtungen zur Besol'lQung von AUfgaben des
Bundes in Angelegenheiten der Privatwirtschaflsverwaltung
(Artikel 17B-V:G) keine Anwendung finden, Die mit der
V'erwaltung des Bundesvermöqens betrauten Bundesmini
ster können jedoch die Besorgung solcher Geschäft-e dem
Landeshauptmann (Artikel 104 Absatz 2 B-VG) und den Ihm
unterstellten Behörden Im Land übertragen. Zur Ober
tragung solcher Geschäfte bedarf es jedenfalls eines be
sonderen und als solchen erkennbaren Obertragungsaktes,
mag auch seine Form nicht vorgeschrieben sein. Eine
Dtenstanwelsunq ist kein derartiger Ohertragungsakt (Erk.
d. VfGH Sig 4329/1962 und 5171/1965). Die übertragung
kann jederzeit ganz oder teilweise widerrufen werden. Aus
Artikel 104 Absatz 2 letzter Satz B-VG kann geschlossen
werden, daß für Kosten, die bei Besorgung solcher Ge
schäfte durch den Landeshauptmann und die ihm unter
stellten Behör:den einem Land auflaufen, grundsätzlich kein
Ersatzanspruch gegen den Bund besteht. Nur in besonde
ren Ausnahmefällen ist auf Grund einer bulldesgesetz
lichen Regelung Kostenersatz vom .sund zu leisten.

Die Kosten, die bei der Besorgung von Agenden der
mittalbaren Bundesverwaltung entstehen, sind nach Maß
gabe des § 2 F-VG 1948 vom Bund zu tragen. Diese Be-
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lichen Regelung Kostenersatz vom .sund zu leisten.

Die Kosten, die bei der Besorgung von Agenden der
mittalbaren Bundesverwaltung entstehen, sind nach Maß
gabe des § 2 F-VG 1948 vom Bund zu tragen. Diese Be
sUmmung ordnet nämlich an, daß der Bund und die übri
gen Gebietskörperschaften den Aufwand, der sich aus der
Besoligung ihrer Aufgaben ergibt, grundsätzlich selbst zu
tliagen haben. Im FaHe der mittelbaren Bundesverwaltung
besorgen die Länder Aufgaben des Bundes, worauf sich
die Ersatz.p.fljcht des Bundes gründet. § 2 F-VG 1948 er
mächt.gt allerdings den ziUständlgen Gesetzgeber, 1m Falle
~ Artikels 102 IB-VG für den Bund von diesem Grund-

satz Ausnahmen zu statuieren; vergleiche § 1 Fi·nanzaus
gle·ichsgesetz 1979, BGBI. Nr. 673/1978.

Zu Artikel 66:
(V-ertretung des Landeshauptmannes)

Der Landeshauptmann wird durch den Landeshaupt
mann-Stellvertreter vertreten. Mit der Vertretung gemäß
Artikel 105 Absatz 1 B-VG ist der von der Landesregier:ung
bestlrnrnte Landeshauptmann-Stellvertreter zu betrauen.

Zu Artikel 67:
(Volksbefragung)

Das Instrument der Volksbefragung verfolgt zwei Ziele:
Zum einen soll di'e Landesrealerunq dadurch instandge
setzt werden, die Vorstellungen der Landesbürger über
gliundsätzllche Vorhaben zu erkunden. Zum anderen kön
nen die Landesbürger selbst auch initiativ werden, Indem
sie ~dine Volksbefrag.ung, durch Sammlun.g entsprecliender
Unterstützungserklärungen, ·erzwingen (Absatz 2).

Oie VelWirklichung beider Ziele sollte zur geforderten
BÜr:gemähe der Verwaltung beitragen. Anstelle der "Pla
nung von oben" eJ1möglicht die Volksbefragung die Reall
sienung demokratischer Planungsprozesse. Oft unnötige
Konflikte zwischen Verwaltung 'und Bevölkerung und die
damit verbundenen "Reibungsverlusta" können dadurch
vermieden werden. Freilich setzt dies voraus, daß die Be
fr.agun.g.en schon zu einem Zeitpunkt durchgeführt werden,
·10' dem endgÜltige Entscheidungen noch nicht gefallen
sind. Absatz 1 spricht daher ausdrücklich von Planungen
und Projektienungen. Sicher bleiben letztendlich die ober
sten Organe der Verwaltung für ihre Entscheldungen poli
tisch 'und rechtlich verantwortuch. Nach dem Geist dieser
Verlassung bedeutet aber die sorgsame Beachtung des
Volksw'illens nicht eine Flucht vor dieser Verantwortung,
sondern ein unabdingbares Erfordernis im DIenst um das
Gemeinwohl.

Oie näheren .Bestimmungen foinden sich im Burgenlän
dischen Volksbefragungsgesetz.

Zu Artikel 68:
(BürgeriniHative und Bür.gerbegutachtung)

Artikel ß8 ist genauso wie Artikel 67 ein Instrument zur
Stärkung der direkten Demokratie Im Barelch der Ver
waltung. Die Erläuterungen ZiU Artikel 67 gelten auch hi~r

sinngemäß. Während aUerdings die Volksbefragung vor al
lem dazu dient, der Verwaltung des Landes bei inan.griff
nahmeeinzelner Maßnahmen, Entscheidungsgrundlagen
an die Hand 2lU geben, die dem Willen der Landesbürger
entsprechen, sollen durch die .Bürgerinitiative entstehende
Probleme auf.gezeigt w.erden, die von der V'arwaltung bis
her noch nicht aufgegriffen wurden. Die Volksbefragung
dient der aktiven Verwaltung als Informationsbezogenes
Korrektiv, die B<ür.g.erinitiatlve der säumigen Verwaltung als
1l.....~ ..."..,Q nl"lL..... ftt"ll ..t\Io .......l"........ ....~D ,rU~ \1'""1[,~loo..~f' .. oI""ll,. ...... "'" f"Itll"d. ,......

Probleme auf.gezeigt w.erden, die von der V'arwaltung bis-
her noch nicht aufgegriffen wurden. Die Volksbefragung
dient der aktiven Verwaltung als Informationsbezogenes
Korrektiv, die B<ür.g.erinitiatlve der säumigen Verwaltung als
Anstoß. Dem entspricht, daß die Volksbefragung sich an
Teile der Bevölkerung wendet, die Bürgerinitiative hinge
gen von Jedem einzelnen Landesbürger ausgahen kann.
Denn in ihm manltestlert sich primär die "Betroffenheit"
über mangelnde Vorkehrungen der Verwaltung.

Gegenstand der .Büligerinitiatlve ist daher der Antrag
eines Landesbürgers, der sich auf die Vornahme einer
bestimmten Maßnahme durch die Landesregierung richtet



(Absatz 1). Ausg.enommen sind davon Maßnahmen. d~a

1n den Aufgabenber.eich einer Gemeinde, sei es ,im eige
nen, sei es Im übertragenen W~l'lkungsberelch, fallen (s.
dazu Absatz 3). "Angelegenheiten, die von Organen des
Landes wahr~u."ehmen sind", können sowohl -hoheitlicher
als auch privatwirtschaftlIcher Natur sein.

Individuelle Betroffenheit allein kann nur selten ein
zureichender Grund für die Reaktion der V!arwaltung sein.
Je mehr die Betroffenheit jedoch einen repräsentativen
Zuschnitt erhält, desto mehr .gerät auch die Administration
In Entscheidungszwang. Absatz 2 verpflichtet daher die
'/erwaltung, eine BÜllgeninltiative einer Beschlußfassung zu
mterziehen, wenn sie von einer bestimmten Anzahl von
3ürger.n unterstützt wir:d. Er~icht die Initiative diese
Schwelle nicht, hindert die Landesregler,ung gleichwohl
'Iichts, sich mit deren ,Anliegen zu befassen. Jenseits aHer
'achtlIchen Bedingungen k:ommt }a jeder Initiative die
Funktion elnes Seismographen für die Unzufl1ledenheit und
flUnsche der Bürger zu.

Aus Absatz 2 ist weiters zu entnehmen, daß Bür·ger
,niUativen meist im örtlichen oder regionalen Bereich
Hachsen und nur in Ausnahm'afällen das gesamte Land
erfassen. Der Kreis der von einer Bürgelilnitlative "örtlich
betroffenen" Gemeinden mag In der Prax·is nicht immer
leicht zu bestimmen sein. E·r wird, z.B. beim Bau einer
Landesstraße leichter, bel der Einrichtung eines Kultur
zentrums schwerer abnJgrenzen sein. Dies hängt auch
mit den verschiedenen Möglichkeiten der Quantlfizlerung
des Nu~wertes eines Projektes zusammen, Dem Sinn des
Artikels 68 entspricht es jedemalls nicht, wenn die Anzahl
der Gemeinden möglichst groß gehalten wird, um die Er
reichung der Zustimmung von 25 v.H. der betreffenden
Gemeindebürger zu erschweren. GrundsätzIJch soll die
Landesregierung sich bei der Feststellung der -durch die
Initiative betroffenen Gemeinden an den Antrag dieser
Initiative halten. Abwalchungen davon - z.B. bei offen
sichtlich quellulativen Vorbringen - sind zu begründen.
Gegen einen solchen abweichenden Beschluß besteht kei
ne 6inspruchsmÖQUchkeit.

Absatz 3 sieht vor, daß die Bürgerinitiative auch im
Gemeindebelleich elnge·führt wird. Dk!s ist deshalb von
besenderer Bedeutung, weil der Au~gabenbereich der Ge
meinden besonders partizlpatlonstrilchtlga Zuständigkeiten
enthält ~F\ächel\w.ldmung, Bauordnung. ete.).

Bür,gernahe Verwaltung hat sich selbstverständlich in
rechtsstaaälehen Bahnen ~u halten. Absatz 5 weist daher
darauf hin, daß 'BürgeJ'llnltiatlven - mögen sie auch noch
so stark unterstützt werden - in den bestehenden Geset
zen und Verordnungen ihre Schranken 1lnden. Artikel 68
will eine demokratische, nicht eine popuJistlsche Verwal
tung.

Die näheren Bestimmungen finden sich im Landes
gesetz über die Bül1garinltlative und BÜllgerbegutachtung.

7.u A1'tIkAI Ra!
will eine demokratische, nicht eine popuJistlsche Verwal-
tung.

Die näheren Bestimmungen finden sich im Landes
gesetz über die 8ül1g'arinltlative und BÜllgerbegutachtung.

Zu Artikel 89:
(Auskunfts- und Beschwerderecht der BOrger)

Das Auskunfts- und Beschwerderecht bezieht sich nur
auf Angelegenheiten ,Im Vollllugsbereich des Landes. Zur
Erfüllung des Verfassungsauftrages hat dle Landesregie
flung für die eJ1forderlichen personellen und organisatori
schen Erfordernisse Sor:ga zu tragen.
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Zu ArUkel 70:
lVolksanwaltsch'aft)

Gemäß Arlll(ei 148'8 B-VG kann sidl bel der Vollts
anwaltschaft jedermann wegen behaupteter Mißstände In
der Verwaltung des Bundes beschweren, sofem er von
diesen Mißständen betroffen ist und soweit ihm ein Rechts
mittel nicht oder nicht mehr zur Verfügung steht. Ge
mäß Artikel 148,i B-VG können die Länder durch Landes
verfassungsgesetz die Volksanwaltschaft auch für den Be
reich der Verwaltung des betreffenden Landes für zustän
dig erklären. Artikel 70 verfügt dies für das Burgenland.
Dies zum einen deshalb. weil das b4sherige Wirken der
Vol,ksanwaltschaft durchaus als positiv zu bewerten Ist.
WeHers auch unter dem GesichtswJnkeJ, daß die von der
Landesverwaltung getrennte Organisation der Volksanwalt
schatt bei der Beurteilung von B'aschwerden aus dem
Landes,vollzugsbereich eine völlig neutrale Position be
ziehen klann. Das Beschwer-derecht der Landesbürger ge
mäß A,rtikel 69 wird dadurch sinnvol·1 ergänzt.

Zu Artikel 71:
(Organisation)

Oie Einrichtung und GeschäftsWhrung der Ämter der
Landesregierung ist im Bundesverfassungsgesetz, 8GBI.
Nr. 289/1925 und Im Artikel 106 8-VG gereg'alt; vgl. auch
§ 8 Absatz 5 Iit. a V-OG 1920. Artikel 71 wiederholt weJt
gehend diese verfassungsgesetzlichen Bestimmungen.

Das Amt der Landesregierung ist nicht nur Hilfsorgan
der Landesregierung im selbständigen Wirkungsbereich,
sondern aAJch des Landeshauptmannes in der mittelbaren
Bundesverwaltung (vgl. Erk. d. VfGH Sig. 3640/1959). Das
Amt der Landesregierung steht daher in Angetagenheiten
des selbständigen Wir.kungsbere'iches des ·Landes der
Landesregierung ats Kollegialorgafl in allen Angelegen
heiten, die 'ihr in dieser E,genschaft vorbehalten sind, je
dem einzelnen MitgUe.d der Landesregierung, dem nach
der Geschäftsordnug der Landasregierung Agenden zur
selbständigen Erledigung im Namen der Landesregierung
zugew.iesen sind sow~e dem Landeshauptmann und allen
faIrIs den einzelnen Mitgliedern der Landesreg'ierung bei
Besorgung von Aufgaben der mittelbaren Bundesverwal
tung (Artikel 105 Absatz 1 und Artij(.el 103 Absatz 2 B-VG)
zur Verfügung.

Zu Artikel 72:
(GeschäftseInteIlung und Geschäftsordnung

des Amtes der Landesroagien.rng)

Absatz 1 und 2 entsprechen den Regelungen der §§ 2
und 3 BVG, BGBI. Nr. 289/1925.

Nach § 2 Absatz 5 BVG, 8GBI. Nr. 289/1925, Ist für
das Amt der Landesregierung vom Landeshauptmann eine
Geschäftseintenung und gemäß § 3 Absatz 2 leg.cit. eine
Geschäftsordnung des Amtes der Landesregierung zu er
lassen. Sowohl die Geschäftseenteilung als auch die Ge
lInd-'3 BVG, BGBI. -Ni. 289/1925.

Nach § 2 Absatz 5 BVG, 8GBI. Nr. 289/1925. Ist für
das Amt der Landesregierung vom Landeshauptmann eine
Geschäftseintenung und gemäß § 3 Absatz 2 leg.cit. eine
Geschäftsordnung des Amtes der Landesregierung zu er
lassen. Sowohl die Geschäftseenteilung als auch die Ge
schäftsordnung bedürfen der Zustimmung d'ar Landeste
g.ierung. Soweit jedoch Angelegenheiten der mitte·lbaren
Bunde&Verwaltung berührt wer<len, ist auch die Zustim
mung der Bundesregierung erforderlich; gleichesglll im
Fall ihrer Änderung.

In der Geschäftseinteilung ist die Zahl der Abteilungen,
die Aufteilung der Geschäfte auf sie und die Zusammen-
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fassoo,g der Abteilungen des Amtes der Landesregierung
zu Gruppen festzusetzen (§ 2 Absatz 4 BVG, BGBI. Nr.
289/1925).

Die Geschäftsor:dnung des Amtes der Landesregteroung
regelt den näheren Geschäftsgang, vor allem, inwieweit
sich der Landeshauptmann, die Landesregierung oder ein
zelne MitgUeder derselben unbeschadet Ihr.er Verantwort
lichkeit bei den zu tretfenden Entschraldungen oder Ver
iügungen oder sonstigen Amtshandlungen durch den Lan
desamtsdirektor, die GJ'1uppen:vorsl~enden und AbteUungs
vorstände oder ausnahmsweise einzelnen, den Abteilungen
zugeteilten Beamten vertreten lassen können (§ 3 Absatz 3
BVG, BGBI. Nr. 289/1925); vgl. Erk. d. VfGH 81g. 1283/
1929.

Zu Artikel 73:
(Landesamtsdirektor)

Die Rege}u.ng der Absätze 1-3 beruht auf § 8 Absatz 5
lit. a V-OG 1920, § 1 Absatz 3 S.VG, BG'BI. Nr. 289/1925
und Artikel 106 B-VG. Gemäß diesen Bestimmungen ist
zur Leitung das inneren Dienstes des Amtes der Landes
regierung eln rechtskundi,ger Verwaltungsbeamter als Lan
desamtsdir:ektor zu bestellen. Aus § 8 Absatz 5 Ut. a V-OG
1920 ergibt sich, daß der Landesamtsdirektor den Vor
schriften über die Befähigung zur Ausübung des politi
schen Dienstes entsprechen muß. Die Bestellung des Lan
desamtsdirektors und seines Stellvertreters obliegt der
Landesr;egier.ung mit Zustimmung ~r Bundesregierung (§8
Absatz 5 Jit. a V-OG 1920).

Der Landeshauptmann ist Vorstand des Amtes der
Landesreg'ier.ung (",gI. Artikel 65 Absatz 1). Unter seiner
unmittelbaren Aufsicht obliegt die Leitung des Inneren
Dienstes des Amtes der Landesregiel1ung dem Landes
amtsdirektor.

Der Landesamtsdirektor ist gemäß Artikel 106 B·VG
auch in den Angelegenheiten dar mittelbaren Bundesver
waltung Hilfsorgan des Landeshauptmannes.

Absatz 4 stellt weiters fest, daß der innere Dienst des
Amtes der Landesroegierung nach den Grundsätzen der Ge
setzmäBLgkeit, Einheitlichkeit und Regelhaftigkeit zu fOh
ren ist.

Zu Artikel 74:
(Gegenstand der Kontrolle)

-Die F,inanzkontrolle des Landes wird vom Landeskon
tr.oUausschuß (Artikel 75) lim Zusammenwirken mit dem
Landaskontrollamt (Artikel 76) ausgeübt. Sf.e hat "ohne
Einflußnahme auf die Ver.waltungstätlgkelt der landesre
gierung" (Absatz 1) zu geschehen. ,Eine MitwJrkung des
Fi'nanzkontronausschusses - als Hilfsorg,an des Landes 
an den Regierungsgeschäften wäre bund esverfassungs
widl1ig (s. auch Erk. d. VfGH 81g. 1454/1932).

Der Kontl1olle unterHegen neben der Gebarung des
b--.-t.. ;;;J • '\" u_--_, .~_ ...,.4..JIL_-. . '_1- . e__1'_--.,. .-..1_--

Fi'nanzkontronausschusses - als Hilfsorg,an des Landes 
an den Regierungsgeschäften wäre bund esverfassungs
widl1ig (s. auch Erk. d. VfGH 81g. 1454/1932).

Der Kontl1olle unterHegen neben der Gebarung des
Landes ~m selbständigen Wir:kungsberelch auch die dem
Land ~Landesregiel'iUng) unterstellten Ämter, Unternehmen,
Anstalten, Stiftungen und Fonds. Diese Eintl1ag.ungen kön
nen entweder vom Land unmittelbar durch seine Ollgane
W!rwaltet wertden oder mittelbar durch vom Land bestellte
Personen. Was im besonderen die Kontrolle der Unter
nehmen betrifft, so müssen sie vom Land organisatorisch
beherrscht werden, also öffentliche oder gemischtwirt·

schaftlicne Untern'ahmen sein, Dies ist dann der Fall, wenn
das Land ein Unternehmen allein, also unmittelbar durch
seine Organe betreibt oder wenn ,jhm an einem Unter
nehmen ein 50 % Übersteigender~inanzleJl.er Ante,1I zu
kommt. Notwendigerweise muß es sich Im letzteren Fall
um Unternehmen hande~n, denen eigene Rechtspersöolich
k~t zukommt, Der Kontrolle unterliegen weiters auch Un
teilnehmen, bei denen zwar das Land nicht eine 50 %Ige
Beteiligung hat, deren übrige Anteile aber ausschließ
lich in der Hand von Gema.inden oder Gemeindeverbänden
sind. SchUeßJJch unter:liegen der Kontrolta auch gemischt
wirtschaftliche untemebmen, bei denen das Land weniger
als 50 % der Anteilsrechte lin~hat oder für die es eine
Ausfallshaftung trägt, sofern sich das Unternehmen frel
w.illig der Kontrolle unterwlrtt, j&docheingeschrin,kt auf
den Gebar.ungsbereich der Beteiligung oder der Haftung.

Die ,Kontrollziele umfassen nicht nur die ziffernmä6ige
Richtig/keit und Rechtmäßig,kelt, sondern auch die Zweck
mäßigkeit, Sparsamke.it und Wirtschaftlich·keit der Geba
rung.

Zu Artikel 75:
(Landeskontrollausschuß)

Der BesteUungsvorgang für Mitglieder des Kontrollaus
schusses wurde weitgehend der Wahl der Landesregie
rung angepaßt. Zur -Ef,fektujel1ung oder aufgetragenen Kon
trollfunktionon wird jedoch In der Regel der Obmann von
der zweitstärksten Fr.aktion lund der Obmann-Stellvertreter
von der stärksten Fraktion ~s Landtages gestellt werden.

Zu Artikel 76:
(Landeskontrollamt)

Der KontroUausschuß des landtages hat sich bei der
Durchfühl1ung seiner Aufgaben des sogenannten Kontroll
amtes Z'U bedienen. Der Vonstand und der Vorstand-Stell
vertreter desselben werden vom -Kontrollaussch.uß mit zwei
Dritteln Mehl1heit gewählt; Im Hinblick ·auf die V.ielfältigkeit
und Kompllzlerthelt der Prüflungsaufgaben, welche unbe
dingt auch gen:aue Kenntnisse über rechtllchra Grundlage
und organisatorische Zusammenhänge 'in allen Kontro"
bereichen erlol1derlich machen, muß der Vorstand (Vor
stand-Stellvertreter) des KontroJlamtes etn rechtskundiger
V,erwa,ftungsbeamler seln, Das sonstige Parsonal wird über
Anf.or:derung des Kontrollausschusses von der Landesre
gierung zur V.erfügung ZiU stellen sein.

Unbeschad'at Ihr:er Ziugehörigkeit zum Pereonalstand des
Landes unterlie'gen die dem Kontrollamt Z1ugetellten Be
diensteten der Dienstaufsicht, welche vom Obmann und
Obmann-Stellvertreter .gemeinsam auszuilben ist. Alle Vor
schlags- und Walsungsroechte dürfen ,gleichfalls nur vom
Obmann und Obmann-Stellvertreter einvernehmlich aus
geübt werden.

Zu ArtIkel 77:
schlags- und Walsungsroechte dürfen ,gleichfalls nur vom
Obmann und Obmann-Stellvertreter einvernehmlich aus
geübt werden.

Zu ArtIkel 77:
(BeJlichtspfLIchten)

Artikel 77 regelt die 'Barlchtspfllchten des Landeskon
trollausschusses gegenüber ,dem Landtag. ...k:twellsu Im
Absatz 1 bedeutet, daß der LandeskontrolJausschuB je
nach der Bedeutung seiner WahrnehJTltlngen auch inner·
halb der ·halbjährlichen Frist an ·den landtag Bericht er
statten kann.



Absatz 2 eröffnet die Möglichkeit von MinderheItsbe
richten.

Zu Artikel 78:
(Einberoftmg und Beschlußfähigkeit)

Die Sitzungen des LandaskontroUausschusses "Inden Im
allgemeinen nach Bedarf statt, doch muß der Ausschuß
mjndestenselnmal vterteljähr1ich z,u einer Sitzung einberu
fen werden (Absatz 1). Auch auf Verlangen von zwei Mit
gliedern des Landeskontrollausschusses oder eines Vor
standes des LandeskontroJlamtes ist der Ausschuß einzu
berufen.

Der Kontrollausschuß ·beschlleßt mit einfacher Stlm
menmehrrrett.

Zu Artikel 79:
(AAJskunfts- und Befragungsrechte)

Artikel 79 regelt die Pflicht der Mitglieder der landes
regierung und der Präsidenten des Landtages, an den
Sitzungen des Landeskontrollausschusses über Einladung
teilzu-nehmen 'Und die gewünschten AuskOnfte zu erteilen .
Auch Beamte des Amtes der LandesreglellUng können zur
ErteUung von Äluskünften blalgezogen werden. Verweigern
Sie solche unter Hinweis auf entsprechende Weisungen
des ihnen Übergeordneten Landesregierungsmitgliedes, so
kann dieser mit Beschluß ·des Landtages poätlsoh zur Ver
antwortung gezogen wer:den.

Zu Artikel 80:
(Geschäftso\'ldnung)

Die Führung der Geschäfte des LandeskontroJlaus
schusses kann entweder in sinngemäßer Anwendung der
Geschäftsordnung des Landtages oder nach Maßgabe einer
vom Landeskontrollausschuß mit zwei Dritteln Mehrheit zu
beschließenden Geschäftsordnung ·erfolgen.

Zu Artikel 82:
(Gegenstand der Vereinbar.ungen)

Artikel 82 trifft entsprechend den bundesvertassunqs
'gesetzl,ichen Bestimmungen des Artikels 15.a B-\l.G eine
Regelung .über Vereinbarungen der Länder mit dem Bund
oder mU anderen Ländern. Artikel 15 a lB-VG wurde durch
die Bund~-Verfassungsgesetznovelle 1974 eingefügt. Schon
bis 2iU dieser Verfassungsänderung war es möglich, daß
die Länder untereinander gemäß Artikel 107 B-VG Verein
barungen abschließen konnten. Die Bundesver:fassung bot
allerdings keine Möglichkeit, daß auch Vereinbarungen
zwischen den Ländem und dem Bund abgeschlossen
weliden konnten. Nach Artikel 15 a Absatz 1 B-VG können
nunmehr sowohl zwischen dem Sund und einem oder
mehreren Ländern, als auch zwischen dem Bund und al
len Ländern Vereinbarungen (sog. vertikale Konkordate)
abgeschlossen werden.
wer:aen Konnten. Nacn ArtiKel 10 a AtlSatz 1 t:S-VG xonnen
nunmehr sowohl zwischen dem Sund und einem oder
mehreren Ländern, als auch zwischen darn Bund und al
len Ländern Vereinbarungen (sog. vertikale Konkordate)
abgeschlossen werden.

Die V:er:elnbarunaen können sich sowohl auf Akte der
VoUzlehung als auch der Gesetz,gebun;g beziehen.

Gemäß Absatz 2 dürfen Vereinbarungen mit anderen
Bundesländer.n nur über Angelegenhelten des selbständi
gen Wir,!wngsbereiches abgeschlossen werden. Sta sind
der Bundesreglel'lUng unverzügtlch zur Kenntnis zu brin
gen.
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Zu Artikel 83:
(GenE.tlmigungserfordernisse)

Der Absbchluß einer VereJnbarung erfolgt durch die
Landesregier:ung als KoUegialorgan. Die Unterz.elchnung
einer Vertragsurkunde sowie die Verlautbarung der Ver
einbarung im Landesgesetzblatt sind dem Landeshaupt
man.n vorbehalten. Absatz 1 regelt die Genenmigungser
tordernlsse betreffend gesetzesergänzende oder gesetzes
änder-nde Verajnbarunqen, weiters betreffend Vereinbarun
gen, deren Realisleru:O{J gesetzgeberlscl1ar Maßnahmen
bedar.f. In dlesen Fällen ist die Zustimmung des landtages
erforderlich. Die Vereinbarungen müssen aber in jedem
Fall dem Landtag zur Kenntnis gebracht werden (Absatz 2).

Aus Vereinbarungen Im Sinne des Artikels 82 entstehen
für die Landesbür,ger keine unmittelbaren Rechte. Diese
'aligeben sich erst aus den in Erfüllung der VerelnbarotJng
beschlossenen Gesetze oder Vollzugshandlungen.

Zu Artikel 84:
(Anwendung völkerrechtlichen Vertragsrechtes)

Die Anwendun.g des völ·\(.errechUichen Vertragsrechtes
auf Vereinbarun.gen des Landes mit dem Bund ist schon
im Artikel 15 a Absatz 3 B-VG erster Satz normiert. Die
Mateliialien zu dieser Bestimmung sagen folgendes aus:
"In anderen Bundesstaaten, die das I'nstltut der Vereln
ballungen zwJ.schen Bund und Ländern bereits kennen, er
geben s-ich immer wieder deshatb erhebliche Rechtsproble
me, w.eil es unklar Ist, nach welchen Rechtsgrundsätzen
jene Fragen, die 11m Zusammenhang mit solchen Verein
barungen auftauchen, z.u beurteäen sind. Um In dieser Hin
sicht alle Zweifelsfragen auseuschlleßen, sieht der Ab
satz 3 des Artikels 15 a vor, daß d~e Grundsätze des völ
kerrechUichen VertJ'lagsrechtes auf solche Vereinbar.ungen
Anwendung finden. Obwohl solche Vereinbarungen zwi
schen Bund und Ländern keine völ-k.errechtlichen Verträge
sind, steht dieser Umstand der Rezipiel'lung des Völker
rechtes nicht entgegen, zumal im Hinbllck auf die klare
Bestimmung des Artikels 10 Absatz 1 Z. 2 ,ß-VG daraus
keinesfalls der Schluß g'ezogen werden kann, daß die
Länder eine, wenn auch nur parNeUe, Völk.errechtssubJekti
vität besitzen.

Im G·egensatz ZlU Artikel 9' B-VG wurde ln dieser Be
stimmung nicht auf die allgemein anerkannten Regeln des
Völkerrechts verwiesen, sondern auf das völkerrechtliche
Vertragsrecht. Dies hat seinen Gl'lund darin, daß die Nor
men cftQs völkerrechtlichen Vertragsrechtes, die derzelt auf
dem Völkel'lQewohnhe-itsrecht, der Judikatur Internationaler
Gerichte und Schiedsgerichte und der Doktr.in beruhen, In
dem am 23. Mai 1969 in Wien von einer diplomatischen
Konferenz angenommenen 'Entwurf elnes übereinkom
mens über das Recht der Verträge ~usammengefaßt wor
den sind. OleserEntwurl, der sich zum Tell als die Kodi':'
Nkation bestehender vötkerrechtücher Normen 81If die
sem Gebiet und zum Teil als eine Weiterentwicklung die
ser völkerrechtj,lchen Normen darsteät, ist noch nicht nb
rnens über das Recht der Verträge ~usammengefaßt wor
den sind. OleserEntwurl, der sich zum Tell als die Kodl':'
Nkation bestehender vötkerrechtllchar Normen 81If die
sem Gebiet und zom Teil als eine Weiterentwicklung die
ser völkerrechtUchen Normen dal'lSte~lt, ist noch nicht ob
jektiv In Kraft getreten. Er kann Jedoch zusemrnen mJt
dem Ihm zugrundeli&.genden Bericht der Völkerrechtskom
mission der Vereinten Nationen und den Ergebnissen der
Beratungen auf der erwähnten Konferenz als die vollkom
msndste Zusammenstellung der völkerrechtlichen Vorschrif
ten über das Recht der zwischenstaatlichen Vereinbanm
gen angesehen werden. Nach seinem lnkratttreten wird
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dieses übereinkommen ein abgeschJossener Kodex der
Regeln des zwiscllenstaatlichen Vertragsnechtes sein. Wenn
auch Ziunächst ,noch f,ür die Beurteilung von Rechtsfragen.
Wlie der Beendlgung einer Vereinbarung, Ihrer Kündigung,
'eines Beitrittes weiterer Länder und ähnl4ches, die her
kömmJichen Rechtsquellen, Völkergewohnheitsrecht. die
JudIktaur internationaler Gel'1ichte und Schierlsgerichte s0

wie die Doktrin, neraneuelehen sein werden, wlrd dann
dieser allgemeine Völkerrechts'Jertrag auch auf Vereinba
rungen zwischen Bund und Ländern sinngemäß Anwen
dung fiinden."

Die Grundsätze des völkerrechtlichen Vertragsrechtas
sind auch auf Vereinbarungen des Landes mit anderen
ländern anZtUwenden. Allerdings können durch paktierte
Verfassungsgesetze anstelle dieser Grondsätze auch an
dere Rechtsvorschr:iften für anwendbar erklärt werden.

Zu Artikel 85:
(Begriff und rechUiche Stellung)

Ote Gemeinden sind in den ArUkeln 115-120 B-VG ge
ragelt. Angesichts der fundamentalen Bedeutung der In
stitution der Gemeinde für das Land wleder.holt Artikel 85
einige gl1undsätzliche Bestimmungen des B-VG. Die Ab
sätze 1-3 entsprechen im w9S1!ntlichen Artikel 116 Ab
sätze 1 und 2 B-VG.

Zu Artikel 86:
(Wlrk·ungsberelch)

Nach Artikel 118 Absatz 1 B-VG ist der Wirkungsbereich
der Gemeinde ein eigener und ein vorn Bund oder Land
übertragener. Die Gemeinde besitzt demnach zwe,1 ver
schiedene Wirkungsbereiche, die elnerse.lts aus dem Voll
ziehungsbereich des Bundes oder andererseits aus dem
Vollzlehungsb'ereich des Landes ·herrühren. Absatz 1 des
Artikels 86 bezlebt sich ausschließlich auf die belden Wlr
kungsbel'l8ict1a der Gemelde, soweit sie Angelegenheiten
der LandesvoHziehung betreffen. Ein Hinweis auf den ·Bi-

Gemäß § 36 B der Geschäftsordnung des BUllQenlän~

dischen Landtages wird beantragt, den gegenstindUchen

8lsenstadt, am 13. Juff 1981
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genen Wirkungsbereich in Bundesvollziehungsangelegen
heiten und den der Gemeinde vom Bund übertragenen Wir~

kungsbereich war aus vel'lfassungsrechtUchen Erwägun
gen nicht ertorderüch,

Die Absätze 1-4 w.iederholen inh·altUch die bundesver
tassungsgesetzUchen Regelungen b'atreffend den eigenen
und übertragenen Wirkungsbereich.

Zu Artikel 87:
(unverelnbaekelten)

Absatz 1 regelt die Unvereinbarkeit der Stellung eines
Mitgliedes eines GemelndevorlStandes (Stadtsenates) mit
der SteUung eines Mitgliedes der Landesregtaflung.

Bundesgesetznche Vorschniften Im Sinne des Absatzes
3 enthält das Unvereinbarkeitsgesetz, BGBI. Nr. 294/1925
i.d.F. 8GBI. Nr. 545/1980.

Zu Artikel 88:
(Organisation)

Artikel 88 entspricht Artikel 115 Absatz 2 B-VG. wonach
die Landesgesetzgebung, 'Soweit nicht ausdrücklIch eine
Zuständigkeit des Bundes festgesetzt ist, das GemeInde
recht 'nach den Gilundsätzen der Artikel 116-120 B-VG zu
regeln hat. Eine solche Regelung erfolgte durch die Bur
gen~ändische Gemeindeordnung, LGBI. Nr. 37/1965 1.<I.g.F.

Zu Artikel 89:
(Obengangsbestlmmung)

Artikel 89 sichert den Rechtsübergang. Er ertaBt alle
VollZiiehungs- und sonstige Rechtsakte, ebenso Wahlakta
und BesteUungAn von Organen des landes.

Zu Artikel 91:
(lnkrafttreten)

Artlkel 91 regelt das Inkrafttreten der Landesverfas
sung. Absatz 2 bestimmt f.ijr einzelne Artikel der Landes
ver:1iassung einen besonderen ~eltpunkt des Inkllafttretens.

Antrag in erste Lesung zu nehmen und dem Rechtsaus
schuB zuzUMHHsen.
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